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Zusammenfassung

Der Klimaschutz spielt trotz des ambitionierten Ziels, dass 
Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll, bislang keine heraus-
gehobene Rolle in der Regionalplanung. Mit dem rapiden Voran-
schreiten der globalen Klimakrise nimmt jedoch das juristische 
Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwägung insgesamt zu, 
wodurch eine Neuverhandlung des Klimaschutzes in der Raum-
ordnung notwendig erscheint. Die vorliegende Arbeit fasst hierzu 
die bestehenden Möglichkeiten für den Klimaschutz spezifisch 
für die Ebene der Regionalplanung zusammen. Darüber hinaus 
werden Potenziale analysiert, inwiefern sich die Regionalplanung 
stärker für eine Paris-kompatible Entwicklung einsetzen kann.

Die regionalplanerischen Aufgabenfelder, durch welche der 
Klimaschutz stärker forciert werden könnte, sind insbesondere 
die starke Steuerung von emissionsarmen Siedlungs- und Ver-
kehrsstrukturen und ein effektives Begrenzen ihres Wachstums 
sowie die Flächenvorsorge und Standortsteuerung für erneuerbare 
Energien. In eingeschränktem Maße sind auch der Schutz und 
Ausbau von natürlichen Kohlenstoffsenken sowie eine verknap-
pende Standortplanung für konventionelle Kraftwerke, Indust-
rie- und Gewerbegebiete bedeutsam. Unmittelbaren Einfluss auf 
klimaintensives Handeln von Personen und Unternehmen hat die 
Regionalplanung hingegen nicht. Daher wird ihre Rolle bei der 
Klimaschutzaufgabe im Besonderen darin gesehen, dass sie mit 
ihrer überfachlich-überörtlichen Kompetenz die Koordination und 
Lenkung von übergeordneten Klimaschutzzielen für das Planungs-
gebiet übernehmen kann. Maßgeblich könnten hierbei gebietsbe-
zogene CO₂-Budgets eine am globalen 1,5/<2°C-Ziel orientierte 
Planung erwirken.



Abstract 

As the climate crisis is rapidly increasing, it gets more relevant to 
attach importance to climate change mitigation in planning decisi-
ons. However, despite Germany’s ambitious goal to reach climate 
neutrality by 2045, climate protection is only a general principle 
in regional planning law. Against this background, this thesis 
argues that climate protection needs to be reevaluated within the 
context of German regional planning law. It therefore summari-
zes the current capacities as well as the potentials beyond the 
legal framework of regional planning to enhance the ambitions 
to mitigate climate change specifically on the regional level.

To support the goal of the Paris Agreement to stay below 2°C 
of global warming, regional planning should especially focus on 
low-emission spatial structures of both settlements and trans-
port infrastructures. Regarding this, it is important to limit land 
consumption effectively. Moreover, regional planning is particularly 
responsible for establishing suitable and sufficient areas for rene-
wable energies to support the decarbonization of energy produc-
tion. Also, limiting the potential locations of conventional power 
stations as well as industrial areas may be a convenient measure to 
reduce greenhouse gas emissions of the planning area. As vege-
tation contributes to mitigating carbon emissions, regional plans 
must increase green areas. Also, open areas have the potential 
to limit the growth of infrastructural and settlement development 
effectively. Moreover, regional planning is widely seen as suitable to 
provide overall strategies to enhance measures of climate protec-
tion on a subnational level. In this regard, regional carbon budgets 
could particularly stimulate the ambitions of the regional planning 
institutions to support a Paris-compatible path.



Starker Klimaschutz durch die Regionalplanung

 
Überlegungen zur Umsetzung einer Paris-kompatiblen Entwicklung
über das bestehende Planungsrecht hinaus

Laura Doyé
Laura.Doye[at]posteo.de



Impressum/Imprint 

Autorin/Author

Laura Doyé

Herausgeber/Publisher

Institut für Stadtplanung

Brandenburgische Technische 

Universität Cottbus-Senftenberg

institut-stadtplanung@b-tu.de

www.b-tu.de/institut-stadtplanung

Lizenz/Licence

Creative Commons Lizenz “CC BY 4.0.”

https://creativecommons.org/ 

licenses/by/4.0/

Erscheinungsjahr/Published in  

2026 

ISSN 2941-7406

DOI 10.26127/BTUOpen-7319



Starker Klimaschutz 
durch die 
Regionalplanung
 
Überlegungen zur 
Umsetzung einer Paris-
kompatiblen Entwicklung
über das bestehende 
Planungsrecht hinaus



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 11

Zentrale Begriffe 12

1. Einleitung 17

1.1 Problemstellung und Erkenntnisinteresse 20

1.2 Aufbau der Arbeit 24

2. Methodik 29

2.1 Literaturanalyse 29

2.2 Delphi-Befragung 30

2.2.1 Besonderheiten und Ablauf der Delphi-Befragung 
zur Ideenaggregation

33

2.2.2 Auswahl der Expert:innen für die Delphi-Befragung 
zur Ideenaggregation

36

2.2.3 Ablauf der durchgeführten Delphi-Studie 41



3. Theoretische Verortung: Starke Nachhaltigkeit 

und Postwachstums-Planung

45

3.1 Starke Nachhaltigkeit und die besondere Rolle von 
Suffizienz

46

3.2 Starke versus schwache Nachhaltigkeit im 
politischen Diskurs

49

3.3 Schwache Nachhaltigkeit in der deutschen 
Raumordnung

53

3.4 Notwendigkeit einer vorsorgeorientierten 
Postwachstums-Planung

56

4. Klimaschutz als Pflichtaufgabe des Staates 67

4.1 Internationaler und europäischer Kontext des 
Klimaschutzrechts

68

4.2 Die Verankerung von Klimaschutz in der deutschen 
Verfassung

69

4.2.1 Die Verpflichtung zur Herstellung von Klimaneutrali-
tät durch den Klima-Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes

71

4.2.2 Die Bedeutung des CO2-Restbudgets für die 
Herstellung von Klimaneutralität bis 2045

72

4.3 Das Bundes-Klimaschutzgesetz 74

4.3.1 Bilanz und Projektion der Ziele des Bundes-
Klimaschutzgesetzes

76



4.3.2 Aktuelle Entwicklung des Bundes-
Klimaschutzgesetzes

77

4.3.3 Bedeutung des Bundes-Klimaschutzgesetzes für 
die Fragestellung der vorliegenden Arbeit

80

5. Belange des Klimaschutzes in der Raumordnung 83

5.1 Klimaschutz im bestehenden Regelsystem der 
Raumordnung

84

5.2 Einfluss des Bundes-Klimaschutzgesetzes auf die 
Raumordnung

92

5.3 Beiträge der Regionalplanung zum Klimaschutz 94

5.3.1 Diskussion zur Verbindung von Klimaschutz und 
Regionalplanung im status quo

95

5.3.2 Bestehende Möglichkeiten der Regionalplanung für 
den Klimaschutz

101

5.3.3 Grenzen von Klimaschutzbelangen in der 
Raumordnung

115

5.4 Zwischenfazit: Bestehende Möglichkeiten zum 
Klimaschutz durch die Regionalplanung

117



6. Neuverhandlung des Klimaschutzes in der Regio-

nalplanung für eine Paris-kompatible Entwicklung

123

6.1 Diskussion über eine Neuverhandlung des 
Klimaschutzes in der Regionalplanung

124

6.2 Neue Wege der Regionalplanung für einen 
Paris-kompatiblen Klimaschutz

128

6.3 Zwischenfazit: Potenziale für eine Paris-kompatible 
Entwicklung mithilfe der Regionalplanung

147

6.4 Weitere Impulse für eine Paris-kompatible 
Entwicklung mithilfe der Regionalplanung

150

6.4.1 Veränderung regionalplanerischer 
Prozesse und weitere Hinweise

150

6.4.2 Veränderung des rechtlichen Rahmens zuguns-
ten des Klimaschutzes als Abwägungsdirektive

152

7. Fazit und Ausblick 157

Nachweise 163

Anhang 169



Abkürzungsverzeichnis

°C Grad Celsius

ARL Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft

BIP Bruttoinlandsprodukt

CO2 Kohlenstoff(dioxid)

CO2 -Äqu. CO2-Äquivalente

ERK Expertenrat für Klimafragen

EU Europäische Union

EZFH Ein- und Zweifamilienhäuser

GG Grundgesetz

(G)t (Giga-)Tonnen

KSG Bundes-Klimaschutzgesetz (2021)

LULUCF Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft

MFH Mehrfamilienhäuser

ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr

PV Photovoltaik(anlagen)

ROG Raumordnungsgesetz

SGB  Sozialgesetzbuch

SPNV Schienenpersonennahverkehr

SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen

THG Treibhausgas(e)

UVG Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Bundesländer
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Zentrale Begriffe

1,5/<2°C-Ziel und eine Paris-kompatible Entwicklung

Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen wurde 2015 ein 
globaler Klimavertrag geschlossen. Darin verpflichten sich
(fast) alle Staaten der Welt, die voranschreitende Klimaerwär-
mung auf möglichst 1,5°C bzw. deutlich unter 2°C zu begrenzen
= 1,5/<2°C-Ziel. Durch eine Begrenzung der Erderwärmung auf
1,5°C könnten die Risiken für die natürliche Umwelt und den
Menschen durch die Klimakrise bedeutend abgemildert 
werden1.

Speziell für die Industrieländer und damit für Deutschland
legt das Pariser Klimaschutzabkommen fest, dass Treibhau-
gase (spätestens) ab dem Jahr 2050 durch ein Gleichgewicht
von Emissionen und Senken zu neutralisieren sind Treibhau-

gasneutralität /„Netto-Null-Ziel“. Um diese Ziele zu erreichen,
ist es notwendig, dass Deutschland sein nationales CO2

Restbudget einhält = Paris-kompatible Entwicklung.

CO2-(Rest)Budget

Für die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5°C darf nur noch
eine bestimmte, wissenschaftlich begründete Menge an CO2 in
die Atmosphäre gelangen. So wurde das globale CO2-Budget
ab dem Jahr 2020 auf 500 Gt CO2 beziffert2. Um zwischen dem
verbleibenden CO2-Budget ab einem definierten Zeitpunkt
(hier 2020) und dem im Verlauf jeweils aktuell noch verbleiben-
den Budget zu unterscheiden, benutzt der Sachverständigenrat
für Umweltfragen den Begriff CO2-Restbudget3. Der jährlich 
sinkende Wert dient zur Operationalisierung von Maßnahmen
zum Klimaschutz.

Klimaschutz (Mitigation)

Klimaschutz umfasst im Allgemeinen alle Bemühungen zum
Schutz des globalen Klimas, um die Klimakrise abzumildern
Hierfür wird auch der Begriff Mitigation verwendet. Speziell im

1 Vgl. SRU 2020: 47 nach Ergebnissen des IPCC (2018).

2 Wert für eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, das 1,5°C-Ziel zu erreichen (nach SRU 2022: 8).

3 Vgl. SRU 2020: 44.
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Kontext der Raumordnung beschreibt Klimaschutz 
darüber hinaus „den Schutz bzw. die Sicherung der 
lokalen (bio-)klimatischen Funktionen im Sinne des 
Schutzguts ‚Klima‘ der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) oder der Strategischen Umweltprüfung (SUP)“4. 
Dabei geht es nicht um die Reduktion von Treibhausgas-
emissionen, sondern spezifisch um die natürlichen 
Bodeneigenschaften im Planungsgebiet. Im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit steht der allgemeine Klimaschutz im 
Sinne von Mitigation im Vordergrund. Die natürliche 
Funktion von Böden als Treibhausgassenken ist jedoch 
relevant für das Erreichen von Treibhausgasneutralität.

Klimawandel, Klimakrise

Der anthropogen verursachte Treibhausgasausstoß 
bewirkt Veränderungen im Klimasystem der Erde, auch 
Klimawandel genannt. Messbar ist diese Entwicklung 
u.a. durch die mittlere globale Temperatur, welche im 
Zeitraum von 2011-2020 bereits etwa 1,1°C über dem 
vorindustriellen Niveau lag und weiterhin durch den Ein-
fluss des Menschen deutlich ansteigt5. Die anthropogene 
Erderwärmung „erfolgt mit einer Schnelligkeit, wie sie in 
den letzten 10.000 Jahren nicht vorkam“6, weshalb auch 
von „Erderhitzung“ gesprochen wird. Diese Entwicklung 
führt krisenhafte Zustände herbei, wie regionale Wetter-
extreme, den Meeresspiegelanstieg und das Eintreten 
von Kipppunkten im Erdsystem. Dies gefährdet natür-
liche Ökosysteme und führt zu erheblichen Risiken für 
die Menschen bzgl. Ernährungssicherheit und Wasser-
verfügbarkeit sowie Gesundheit und Sicherheit im Allge-
meinen. Um die Dramatik sprachlich deutlich zu machen, 
wird der Begriff Klimawandel auch durch Klimakrise 
ersetzt.

4 Fleischhauer 2018: 1114.

5 IPCC 2023: 4.

6 UBA 2014a.
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Raumordnung und Regionalplanung

Die Regionalplanung ist die formelle räumliche Planung 
auf Ebene der Regionen in Deutschland. Sie ist damit die 
konkreteste Ebene der Raumordnung, welche insge-
samt die Aufgabe hat, die „zusammenfassende, überge-
ordnete Planung und Ordnung des Raumes“7 zu über-
nehmen. Die Regionalplanung erfüllt im Raumordnungs-
system eine Scharnier- und Koordinationsfunktion 
zwischen der Raumordnung des Landes (Landesent-
wicklungsplanung) und der kommunalen Bauleitpla-
nung8. Zentrales Instrument der Regionalplanung ist der 
Regionalplan, in welchem „der Träger der Regionalpla-
nung im Rahmen der Landesvorgaben die Ziele und 
Grundsätze der räumlichen Entwicklung in der 
Planungsregion fest[legt]“9.

Treibhausgasneutralität / „Netto-Null-Ziel“

Treibhausgasneutralität bedeutet allgemein, „dass ein Gleich-
gewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treib-
hausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch 
Senken besteht“10. Um das nationale CO2-Restbudget einzu-
halten, setzt die deutsche Bundesregierung auf einen Aus
gleich der verbleibenden Emissionen durch natürliche und- 
perspektivisch auch technische Senken, um in der Gesamtbi-
lanz das im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegte „Netto-

Null-Ziel“ bis 2045 zu erreichen11. 

7 So der rechtliche Auftrag der Raumordnung nach Kümper 2023: 206.

8 Vgl. Priebs 2018: 2048.

9 Priebs 2018: 2051.

10 SRU 2020: 38.

11 Ausführlicher hierzu in Abschnitt 4.3.
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1. Einleitung

Mit dem 2015 in Paris verabschiedeten Klimaschutzvertrag 
haben sich (fast) alle Staaten der Welt nach vielen Jahren inten-
siver Verhandlungen dazu verpflichtet, die voranschreitende 
Klimaerwärmung auf möglichst 1,5°C und deutlich unter 2°C 
zu begrenzen12. Diese Zielstellung resultiert aus der wissen-
schaftlichen Erkenntnis, dass eine derartige Begrenzung der 
Erderwärmung die Risiken für die natürliche Umwelt und den 
Menschen durch die Klimakrise bedeutend abmildern könnte13. 
In Zuge des Pariser Klimaschutzabkommens wurde auch das 
Klimahandeln von substaatlichen Akteuren bestärkt, denn bei 
der Umsetzung einer ambitionierten Klimapolitik im Sinne des 
Abkommens geht es, neben dem anhaltenden politischen Willen, 
um die Anerkennung von Verantwortung und die Umsetzung von 
aktivem Klimaschutz auf allen Ebenen14. Nur wenn es bis Mitte 
des Jahrhunderts gelingt, den Treibhausgasausstoß im globalen 
Maßstab auf nahezu Null zu reduzieren, kann das 1,5/<2°C-Ziel 
erreicht werden15. Bis dahin sind es noch etwa 25 Jahre. 

Insbesondere Deutschland trägt eine große Verantwortung für 
den globalen Klima- und Ressourcenschutz, denn historisch gese-
hen verdankt das Land seine Entwicklung besonders ressourcen-
intensiven und emissionsreichen Industrien. Auch heutzutage ist 
Deutschland im Vergleich der EU-Mitgliedstaaten der Hauptverur-
sacher von Treibhausgasen mit einem Anteil von über 22 Prozent an 
den europäischen Gesamtemissionen16. Bis 2045 soll Deutschland 
klimaneutral sein, um seinen Beitrag zu leisten, die anthropogen 
verursachte Klimakrise zu bremsen.

Der voranschreitende Klimawandel und die damit einherge-
henden Krisen wie wetterbedingte Naturkatastrophen und das 
Kippen von existenziellen Ökosystemen17 machen ein grundsätzli-
ches Umdenken im Hinblick auf die menschliche Entwicklung auf 
der Erde notwendig. In dem Begriff der „großen Transformation“ 
zeigt sich ein verändertes Nachhaltigkeitsverständnis, welches 
12 Art. 2 Abs. 1a Pariser Klimaschutzabkommen.

13 Vgl. SRU 2020: 47 nach Ergebnissen des IPCC (2018).

14 Vgl. Art. 7 Abs. 2 Pariser Klimaschutzabkommen.

15 Vgl. SRU 2020: 42.

16 UBA 2022a.

17 Zusammenfassend bei SRU 2020: 38f.
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anerkennt, dass die Lösung komplexer Umweltprobleme nicht 
im Rahmen der üblichen Strukturen zu finden ist und deshalb 
Innovationen wie Exnovationen notwendig sind, die eine radikale 
Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft forcieren. 
Im deutschen Kontext wurde der Begriff der „großen Transforma-
tion“ geprägt vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung18 
und wird seitdem in verschiedenen Publikationen zum "ema der 
nachhaltigen (Raum-)Entwicklung aufgegriffen. Eine der Kern-
aussagen des Berichtes bezieht sich auf die Rolle des Staates sowie 
seiner Subebenen: Für eine „große Transformation“ brauche es laut 
WBGU einen aktiv gestaltenden Staat, dessen Aufgabe es sei, „dem 
ablaufenden Transformationsprozess durch entsprechende Rah-
mensetzung eine bestimmte Richtung zu geben“19.

Der Anspruch an den gestaltenden Staat geht auch an der 
Rechtsordnung nicht spurlos vorbei. So finden sich im jungen Feld 
des Klimaschutzrechts20 einige transformationsrelevante Vorgaben, 
welche dem Modus „Planung“ insgesamt eine neue Bedeutung 
verleihen. Durch eine verrechtlichte politische Planung soll der 
Transformationsprozess hin zu einer treibhausgasneutralen Wirt-
schafts- und Lebensweise angeleitet und begleitet werden21. Den 
nationalen Rahmen gibt hierbei das Bundes-Klimaschutzgesetz vor. 
Inwieweit auch das Raumordnungrecht einen wesentlichen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten kann, ist Gegenstand der vorliegenden 
Untersuchung.

Einen deutlichen Aufwind hat die fachliche Diskussion über die 
Rolle der räumlichen Planung beim Klimaschutz seit Frühjahr 2021 
durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zum Bun-
des-Klimaschutzgesetz, kurz der sog. Klima-Beschluss22, erfahren. 
Die Feststellung eines Verfassungsauftrags zum Klimaschutz in 
Verbindung mit dem konkreten Ziel der Treibhausgasneutralität bis 
2045 gibt seither viel Anlass zur Diskussion um die Möglichkeiten, 
Grenzen und Notwendigkeiten eines starken Klimaschutzes in 
18 WBGU 2011.

19 WBGU 2011: 185f. Von staatlicher Seite müsse der Wandel durch eine Kombination von ordnungsrecht-

lichen Instrumenten, Anreizsystemen, Investitionen und Informationen unterstützt werden. Im Fokus stehen 

dabei die Förderung von Innovationen und die Bereitstellung öffentlicher Güter, aber auch die Steuerung von 

Investitions , Produktions- und Konsumentscheidungen (vgl. WBGU 2011: 195).

20 Ausführlicher bei Rodi 2022: 3f.

21 Vgl. Franzius 2023: 199.

22 Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 24.03.21 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 

96/20, 1 BvR 78/20.
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der Raumordnung23. In der vorliegenden Arbeit geht es vor diesem 
Hintergrund spezifischer um die Frage, inwiefern die Regionalpla-
nung den Klimaschutz in einem Maße forcieren kann, dass sich 
das Planungsgebiet in Vereinbarkeit mit den Pariser Klimazielen 
entwickelt.

Insgesamt ist eine wesentliche Kritik am gegenwärtigen System 
der Raumordnung seine fehlende Ausrichtung auf ökologische 
Belange, darunter auch der Klimaschutz, und seine einseitige 
Ausrichtung auf wirtschaftliches Wachstum. So werde auch der 
Klimawandel in der Raumordnung bislang hauptsächlich „durch 
Infrastrukturbereitstellung für die Energiewende und als Pla-
nung von Anpassungsmaßnahmen operationalisiert“24, bemängelt 
Miosga und fordert ein Umdenken in Landesentwicklungs- und 
Regionalplanung im Sinne einer „großen Transformation“. Schließ-
lich ist der Druck gesellschaftlich wie faktisch deutlich gestie-
gen, ökologischen Belangen bei raumplanerischen Fragen mehr 
Gewicht zu geben, und dennoch ist der Trend der ökonomischen 
Wachstumsplanung nicht gebrochen. Gerade progressive Raumpla-
ner:innen stehen deshalb der Postwachstums-Bewegung nahe. Sie 
fordern Suffizienz, Solidarität, Gemeinwohl und Experimente, um 
gemeinsam einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel 
mit dem Ziel der Klima- und Ressourcenschonung zu gestalten. 
Im Sinne einer „großen Transformation“ werden dabei aber häufig 
kleinteilige Entwicklungen (Wohn- und Energiegenossenschaften, 
Repair-Cafés, solidarische Landwirtschaften etc.) betrachtet25. 
Zwar wird auch die Rolle der Planenden und ihre Verantwortung 
für eine ressourcenschonende und klimagerechte Entwicklung in 
den Fokus gerückt26, weniger aber die übergeordneten Strukturen 
der Raumordnung. Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag 
geleistet werden, diese Lücke zu füllen.

Dabei wird ein ganzheitliches Konzept von starker Nach-
haltigkeit zugrunde gelegt, doch mit Blick auf den Umfang der 
Arbeit wird ausschließlich der Aspekt des Klimaschutzes, also die 
Reduktion von Treibhausgasemissionen betrachtet. Ausgeklammert 
werden demnach andere dramatische Entwicklungen wie Biodi-
23 Die Fachöffentlichkeit diskutierte diese Themen u.a. im Rahmen des 27. Leipziger Umweltrechtlichen 

Symposions Ende März 2023.

24 Miosga 2023: 31.

25 Vgl. Pütz 2020: 35-39.

26 Vgl. Lamker 2020: 30f.
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versitätsverlust, Rohstoffknappheit und Abfallaufkommen27. Räum-
liche Fragen von Klimaanpassung und Stärkung der Resilienz28 sind 
ebenso nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Es werden 
nur solche Klimaschutzstrategien und -maßnahmen betrachtet, 
welche einen überörtlichen Raumbezug aufweisen. Der Fokus liegt 
hierbei auf der Ebene der Regionalplanung, wobei insbesondere der 
Regionalplan als zentrales Instrument betrachtet wird. Damit werden 
der Meeresbereich sowie Raumordnungsverfahren von der Untversu-
chung ausgeschlossen. Ausgeblendet wird darüber hinaus die Diskus-
sion um die Raumbedeutsamkeit technischer Kohlenstoffsenken, da 
diese bislang nicht in der Klimaschutzarchitektur von Deutschland 
vorkommen29.

1.1 Problemstellung und Erkenntnisinteresse

Der Ansatz von starker Nachhaltigkeit sowie die Postwachstum-
sperspektive dienen als normativer Rahmen für die vorliegende 
Arbeit30. In diesem Sinne verschreibt sie sich dem Ziel, die Treib-
hausgasemissionen in Deutschland tatsächlich und in erheblichem 
Maße zu reduzieren. Ein derart starker Klimaschutz ist dringend 
notwendig, um das im Pariser Klimaschutzabkommen verabredete 
Ziel zu erreichen, keinen weiteren Anstieg der globalen Durchschnitt-
stemperatur als bis maximal 2°C zuzulassen. Diese Vereinbarung 
wurde mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz in ein nationales, poli-
tisch operationalisierbares CO₂-Restbudget übersetzt, welches in 
den kommenden Jahren schrittweise sinkt und bis zum Jahr 2045 
vollständig aufgebraucht sein wird. Vor diesem Hintergrund erhält 
der Modus „Planung“ insgesamt eine Aufwertung31. Da CO2-Emis-
sionen grundlegend mit den räumlichen Strukturen und der dadurch 
angestrebten wirtschaftlichen Entwicklung eines Planungsgebietes 
im Zusammenhang stehen, muss auch die Raumordnung über-
dacht werden, um Potenziale für eine wachstumsunabhängigere 
27 Kritisch zu dem dominanten Fokus auf Treibhausgase gegenüber anderen ökologischen Krisen z.B. 

Kirschfeld, K.: „Mehr als Klimakrise: Für einen ökologischen Realismus“. In: Der Freitag vom 10.08.23, S. 15.

28 So z.B. die aktuelle Diskussion zu Fragen von Resilienz und einem möglichen Konflikt mit dem Flä-

chensparen, s. BBSR (Hg.): Zeitenwende – Neue Anforderungen an die Raumentwicklung. IzR 4/2022.

29 Im Koalitionsvertrag 2021-2025 wurden technische Negativemissionen erstmals in den politischen Fokus 

gerückt und im Entwurf für die KSG-Novelle 2023 als Ergänzung zu den natürlichen Senken eingeführt (§ 3b 

KSG-Entwurf 2023). Kritisch hierzu u.a. UBA 2022c; ERK 2023: 129.

Beleuchtet werden die raumordnerischen Steuerungsmöglichkeiten für technische Treibhausgassenken i. S. 

einer Carbon capture and storage (CCS)-Infrastruktur z.B. bei Wagner 2018: 524-539.

30 Näher hierzu in Kapitel 3.

31 Siehe Abschnitt 4.3.3.
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Planung zu identifizieren und, bestenfalls ohne aufwändige und 
langwierige juristische Veränderungen, nutzbar zu machen32.

Klimaschutz wird dabei häufig als Querschnittsaufgabe33 dekla-
riert. Diese Bezeichnung weist richtigerweise darauf hin, dass in 
allen Handlungsbereichen Strategien entwickelt und Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, die darauf abzielen, Treibhausgasemissio-
nen in Richtung Null zu bringen. Gleichzeitig bedeutet eine Quer-
schnittsaufgabe keine Handlungsmaxime. Es fragt sich aber, ob 
eine Querschnittsaufgabe nicht doch so wichtig sein kann, dass sie 
als Priorität in allen Aufgabenbereichen behandelt werden sollte. 
Da die bestehende Klimakrise dazu führen kann, dass die Mensch-
heit in ihrer Existenz auf der Erde bedroht ist und auch politisch 
bereits der Klima-Notstand34 ausgerufen wird, sollte es nahe liegen, 
den Schutz des Klimasystems als überragendes öffentliches Inter-
esse auf allen Ebenen zu erklären. Im Grunde gibt es dazu faktisch 
– sichtbar durch die Folgen der Klimakrise; gut nachvollziehbar 
durch gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse –, aber auch 
politisch und rechtlich – durch die in Paris völkerrechtlich verein-
barten Klimaziele – genügend Anlass. Derzeit mangelt es jedoch 
an Koordinationsregeln für die verschiedenen Planungsebenen, die 
Querschnittsaufgabe Klimaschutz anzugehen. Daran hat auch das 
Bundes-Klimaschutzgesetz nichts geändert35. Eine zielgerichtete, 
auf den globalen Klimaschutz ausgerichtete räumliche Planung ist 
dennoch unabdingbar. Christian Lamker illustriert dies auf beinah 
tragisch-komische Weise in seiner Stellungnahme im Rahmen der 
durchgeführten Delphi-Studie: „Wenn Gemeinden oder Regionen 
den Klimanotstand erklären, dann kann die Antwort eigentlich 
nicht die Suche nach einem neuen Standort für Windenergie sein. 
Wenn wir so auf andere Notstände reagieren würden, wären wir 
verloren“36.

32 In Anlehnung an den Leitsatz einer vorsorgeorientierten Postwachstumsposition, näher hierzu in 

Abschnitt 3.2.

33 Schlacke 2020: Folie 12; auch bei TN5_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 347.

34 Mit dem Beschluss eines „Klima-Notstands“ erkennen Kommunen den dringenden politischen und 

praktischen Handlungsbedarf an, der aus den zunehmenden Risiken durch den Klimawandel resultiert. 

Durch die Verwendung des Begriffs „Notstand“ wird diesen Maßnahmen höchste, nicht aufschiebbare Priori-

tät zugeschrieben (vgl. UBA 2022b).

35 Ausführlicher hierzu in Abschnitt 5.2.

36 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 27ff.
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Über die Energiewende hinaus ist Klimaschutz raumstrukturell 
eng mit dem Schutz der Ressourcen Boden und Fläche verbun-
den, welcher durch die Raumordnung maßgeblich gesteuert wird. 
Der ständige Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche bedeutet 
nicht nur einen dramatischen Verlust an den endlichen Ressourcen 
Boden und Fläche, sondern steht den gesetzlich geregelten Kli-
mazielen entgegen (insbesondere durch Verkehrswachstum und 
steigende Siedlungsgrößen trotz sinkender Bevölkerung)37. Darüber 
hinaus bewirken die „Transformationsfelder“ Energiewende und 
Mobilitätswende, aber auch eine klimaschützende Ernährungs-
wende38 erhebliche Veränderungen in der Landnutzung. Der kon-
krete Vorsorgeauftrag an die Raumordnung39 verleiht in diesem 
Zusammenhang der Regionalplanung eine große Verantwortung, 
sich für einen starken und zielgerichteten Klimaschutz einzusetzen. 

Andererseits ist die Regionalplanung mit dem Vorwurf konfron-
tiert, ein zu schwerfälliges Rad im räumlichen Planungsgetriebe 
zu sein, welches einen effektiven Klimaschutz nicht stark genug 
antreiben kann – aus mangelnder Verbindlichkeit, aber auch auf-
grund ihres wachstumsorientierten Entwicklungsverständnisses40. 
Sieht man die Raumordnung also als eine vor allem administrative 
Tätigkeit (neutral, technisch), kann sie kaum Veränderungen anre-
gen, die einen starken Klimaschutz bewirken können. Christian 
Lamker stellt im Rahmen der durchgeführten Delphi-Studie hierzu 
die berechtigte Frage, „warum wir uns überhaupt an Universitäten 
damit auseinandersetzen und nicht eine ‚praxistauglichere‘ Ausbil-
dung entwickeln statt eines Studiums“41. Wird die Raumordnung 
hingegen als eine politische Tätigkeit angesehen, beinhalte sie eher 
Konflikte und normative Zielsetzungen auch von innen heraus und 
sollte offener u.a. für Postwachstum sein, schlussfolgert Lamker.42  
Die vorliegende Arbeit setzt voraus, dass Klimaschutz auf allen 
Ebenen und durch alle Bereiche aktiv politisch gestaltet werden 

37 Näher hierzu in Abschnitt 3.4.

38 Die Bedeutung der Transformationsfelder u.a. für den Klimaschutz wird stark betont von Miosga, s. 

dazu Abschnitt 3.4.

39  Vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 2 ROG.

40 Dies wurde deutlich in allen Stellungnahmen im Rahmen der für diese Arbeit durchgeführten Delphi-Stu-

die, s. Anhang 2.

41 TN2_Delphi 2, s. Anhang 3, weitere Anmerkungen.

42 Lamker beschreibt damit wesentlich meinen persönlichen Konflikt mit dem Planungsstudium: Praxis-

nähe bzw. Umsetzbarkeit vs. kritische Reflexion und Veränderbarkeit werden häufig als Widerspruch verhan-

delt. Dass gerade Planung diesen Spagat schaffen können muss, gerät zu häufig in den Hintergrund.
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muss. Dies gilt ebenso für die Regionalplanung. 
Es ist in dem beschriebenen Kontext dringend geboten zu 

fragen, welche Möglichkeiten die Raumordnung bzw. die Regional-
planung – ebenso wie alle anderen staatlichen Aufgabenbereiche 
– hat, einem starken Klimaschutz mit den bestehenden Rechtsmit-
teln gerecht zu werden. Die Forschungsfrage zum status quo lautet 
daher:

A. Welche Möglichkeiten hat die Regionalplanung im
 bestehenden System der Raumordnung, um den 
 Klimaschutz auf regionaler Ebene zu forcieren?

 
Von der Hypothese ausgehend, dass die Handlungsspielräume der 
Raumordnung und spezifischer der Regionalplanung im bestehen-
den Rechtssystem zu gering für einen starken Klimaschutz sind, 
der tatsächlich auf das globale 1,5/<2°C-Ziel ausgerichtet ist, wird 
über Forschungsfrage A hinaus die folgende Frage gestellt:

B. Inwiefern lässt sich ein starker Klimaschutz über das 
 bestehende System der Raumordnung hinaus in der 
 Regionalplanung verankern, um eine an den 
 Pariser Klimazielen orientierte Entwicklung des 
 Planungsgebietes zu unterstützen?

 
Die Analyse folgt also dem Schema: „Was wird gemacht und was 
kann gemacht werden?“ (A) und „Was wird darüber hinaus disku-
tiert?“ (B). Bei Frage A war keine scharfe Abgrenzung zwischen 
dem tatsächlichen Handeln von Regionalplanungsträgern und den 
potenziellen Handlungsspielräumen möglich, da sich die Ana-
lyse im Wesentlichen auf die rechtswissenschaftliche Diskussion 
fokussierte und keine systematische Durchsicht von Praxisbeispie-
len43 erfolgte. Frage B folgt notwendigerweise aus der zugrunde 
gelegten theoretischen Perspektive von starker Nachhaltigkeit und 
Postwachstum, welche nach einem veränderten Bewertungsmaß-
stab und damit einhergehend nach einem anderen Verständnis von 
Entwicklung verlangen. Statt ökonomischem Wachstum, welches in 

43 Um zu beantworten, was gemacht wird, stützt sich die vorliegende Arbeit auf Hinweise aus der Literatur 

sowie der Delphi-Studie. Weitere Beispiele dienen insbesondere zum besseren Verständnis und stammen 

z.T. ebenfalls aus den Hinweisen der Expert:innen im Rahmen der durchgeführten Delphi-Studie.
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konventionellen Messkonzepten im Vordergrund steht, wird dafür 
plädiert, die Verbesserung der ökologischen Bedingungen, darunter 
auch der Schutz des Klimas, in einer Region mindestens ebenso als 
Entwicklungsziel auszugeben wie die zunehmende Wirtschaftsleis-
tung und eine hohe Beschäftigungsquote. Vor diesem Hintergrund 
soll sich mit der vorliegenden Arbeit einer Antwort auf die Frage 
angenähert werden, inwiefern die Regionalplanung den Klima-
schutz in einem Maße forcieren kann, dass sich das Planungsgebiet 
in Vereinbarkeit mit den Pariser Klimazielen entwickelt.

1.2 Aufbau der Arbeit

Zunächst wird in Kapitel 2 das methodische Vorgehen erläu-
tert, wobei die Darstellung der sog. Delphi-Befragung einen 
großen Teil ausmacht. Die durchgeführte Delphi-Studie ist 
nicht nur für die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zent-
ral, sondern stellt ein für sich besonderes Vorgehen dar, wel-
ches an dieser Stelle umfassend dokumentiert werden soll.

Darauffolgend wird der theoretische Kontext der Arbeit dar-
gestellt. Es liegt in der Natur der Planungsdisziplin, dass Vieles 
vorausgedacht wird, das noch nicht existiert. Da dieses Voraus-
denken immer stark normativ geleitet ist und niemals einfach auf 
neutralen Standpunkten beruhen kann, wird in Kapitel 3 Transpa-
renz darüber hergestellt, wo sich die vorliegende Arbeit theoretisch 
und politisch verortet: in einem starken Nachhaltigkeitsverständnis 
und orientiert an den Forderungen der Postwachstums-Bewegung, 
spezifisch an der „vorsorgeorientierten Postwachstumsposition“44. 
Bereits hier fließen die Expert:innen-Antworten aus der durch-
geführten Delphi-Studie ein und werden fragmentarisch anderen 
Perspektiven aus Fachpublikationen gegenübergestellt. Falls schon 
vorab Interesse an den vollständigen Stellungnahmen und Kom-
mentaren besteht, sei auf die Anhänge 2 und 3 ab Seite 98 hingewie-
sen.

In Kapitel 4 folgt die Darstellung der juristischen Diskussion 
über die Verankerung von Klimaschutz als Pflichtaufgabe des deut-
schen Staates. Das Bundes-Klimaschutzgesetz gab den konkreten 
Anlass zu der vorliegenden Untersuchung und wird an dieser Stelle 
umfassend beleuchtet.

44 Nach Petschow et al. 2018.
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Kapitel 5 konkretisiert die Belange des Klimaschutzes für 
die staatliche Aufgabe der Raumordnung bzw. Regionalplanung. 
Umfänglich dargestellt wird der rechtliche status quo bezüglich 
der Möglichkeiten, den Klimaschutz in der Regionalplanung zu 
verankern. Die Analyse dient der Beantwortung der ersten For-
schungsfrage: Welche Möglichkeiten hat die Regionalplanung im 
bestehenden System der Raumordnung, um den Klimaschutz auf 
regionaler Ebene zu forcieren? Antworten geben hierbei sowohl die 
Fachliteratur als auch die Ergebnisse der Delphi-Studie.

Aufbauend auf der Analyse aus Kapitel 5 und in Verbindung 
mit der theoretischen Diskussion aus Kapitel 3 wird in Kapitel 6 die 
Diskussion über eine Neuverhandlung des Klimaschutzes in der 
Regionalplanung eröffnet. Im Wesentlichen dient das Kapitel der 
Beantwortung der zweiten Forschungsfrage: Inwiefern lässt sich 
ein starker Klimaschutz über das bestehende System der Raum-
ordnung hinaus in der Regionalplanung verankern, um eine an den 
Pariser Klimazielen orientierte Entwicklung des Planungsgebiets 
zu unterstützen? 
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2. Methodik

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen zwei Fragestellun-
gen, welche sich im Grunde als A) „status quo von Klimaschutz 
in der Raumordnung“ und B) „Potenzial zu einem starken Kli-
maschutz in der Raumordnung“ betiteln lassen. Um zunächst 
zu beantworten, welchen Beitrag die überörtliche Planung 
bzw. die Regionalplanung für einen aktiven Klimaschutz leis-
ten kann (Frage A), werden insbesondere Hinweise aus der 
Literatur gesammelt. Weitere Hinweise ergeben sich aus der 
Delphi-Studie. Die Frage nach dem Klimaschutzpotenzial der 
Regionalplanung (Frage B) sollte geplanterweise vor allem 
durch die Delphi-Studie beantwortet werden, aber auch aus der 
Literaturanalyse ergaben sich hierzu wertvolle Hinweise.

2.1 Literaturanalyse

Bei der Recherche nach Fachliteratur waren insbesondere sol-
che Beiträge relevant, welche eine unmittelbare Verbindung 
zwischen Raumordnung und Klimaschutz bzw. Landnutzung 
und Klimaschutz in Deutschland herstellen. Ausgehend von 
den ersten Ergebnissen aus der Datenbank des Kooperativen 
Bibliotheksverbunds Berlin-Brandenburg (KOBV) wurde nach 
dem „Schneeballprinzip“ verfahren, indem zitierte Arbeiten 
gezielt gesucht wurden. Häufig wurde auf Artikel in den folgen-
den Fachzeitschriften Bezug genommen, sodass die Archive des 
Deutschen Verwaltungsblattes (DVBl), der Neuen Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht (NVwZ) sowie der Zeitschrift für Umweltrecht 
(ZUR) anschließend systematisch nach den Begriffen „Klima-
schutz bzw. treibhausgasneutral Raumordnung“ und „Klimaschutz 
bzw. treibhausgasneutral Regionalplanung“ sowie „große Trans-
formation“ durchsucht wurden. Da für Natur und Recht (NuR) 
sowie Umwelt- und Planungsrecht (UPR) eine solche Suchfunk-
tion nicht möglich war, wurden lediglich die Zeitschriften ab 
2019 im Präsenzbestand der BTU Zentralbibliothek gesichtet.

Wichtige normative Impulse für das "ema der vorliegenden 
Arbeit entstammen dem Postwachstumsdiskurs in den (deutsch-
sprachigen) Raumwissenschaften. Hierzu waren insbesondere die 
Hinweise von Prof. Dr. Ludger Gailing hilfreich.
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Die Fachöffentlichkeit diskutiert die Möglichkeiten, Grenzen 
und Notwendigkeiten eines starken Klimaschutzes in der Raum-
ordnung seit dem sog. Klima-Beschluss des Bundesverfassungsge-
richtes vom März 2021 auch im Rahmen von Tagungen, wie u.a. auf 
dem 27. Leipziger Umweltrechtlichen Symposion im Frühling 2023, 
sodass Vortragsfolien und Tagungsdokumentationen ebenso Teil 
der untersuchten Literatur sind.

Mit Blick auf die Praxisbeispiele stützt sich die vorliegende 
Arbeit insbesondere auf Hinweise aus der Literatur sowie der 
Delphi-Studie. Darüber hinaus werden einzelne Regionalpläne und 
ihre Anhänge zur Veranschaulichung herangezogen. Eine systema-
tische Sichtung von Praxisbeispielen ist jedoch nicht erfolgt, sodass 
die in diesem Zusammenhang dargestellten Eindrücke für praxiser-
fahrene Leser:innen deutliche Lücken aufweisen können.

2.2 Delphi-Befragung

Ähnlich dem namensgebenden historischen Orakel wird mit 
der Delphi-Methode ein Blick in die Zukunft bzw. ins Unge-
wisse gewagt. Mit Hilfe von Delphi-Befragungen wird eine stark 
strukturierte Gruppendiskussion über eine bestimmte Problem-
stellung eröffnet, welche „naturgemäß“ signifikante empirische 
Lücken aufweist45. Die Aufgabe kann einerseits darin bestehen, 
Prognosen über zukünftige Entwicklungen zu erstellen. Ande-
rerseits kann die Delphi-Methode auch genutzt werden, um aus 
den Ergebnissen Handlungsstrategien und Entscheidungshilfen 
herzuleiten46. Im Wesentlichen handelt es sich bei der Delphi-Be-
fragung also um eine besondere Art der Gruppenkommunikation 
mit dem Ziel, unsicheres Wissen zu strukturieren47. Insofern ist 
die Methode besonders geeignet, Antworten auf Forschungsfrage 
B zu finden, welche den Blick auf einen starken Klimaschutz 
über das bestehende System der Raumordnung hinaus lenkt.

Anstatt in einer tatsächlichen Gesprächsrunde befinden sich 
die Teilnehmenden bei der Delphi-Methode in einem „virtuellen 
Gespräch“48, welches in schriftlicher Form über mehrere Runden 
abläuft. Nach dem ersten Befragungsdurchgang, in welchem die 

45 Siehe Definition von Häder/Häder (1995) zitiert nach Häder 2014: 21.

46 Vgl. Häder 2014: 30.

47 Häder/Häder 2019: 701.

48 Hasse 1999: 212.
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Urteile der Expert:innen systematisch per Fragebogen gesammelt 
wurden, wird die Befragung in einer oder mehreren Feedback-Wel-
len wiederholt, wobei die „zusammengefasste[n] Informationen und 
Feedback über die Meinungen der anderen Teilnehmer eingestreut 
sind“49. Charakteristisch für die Methode ist neben dem mehrstufi-
gen Aufbau der subjektiv-intuitive Ansatz. Klassischerweise werden 
bei einer Delphi-Befragung Expert:innen um ihre Urteile gebeten, 
wobei davon ausgegangen wird, dass sie bereits über hochspeziali-
siertes Wissen verfügen, welches sie unmittelbar abrufen können50. 
Indem die Expert:innen einzeln befragt werden und lediglich über 
die Feedback-Runden untereinander im Austausch stehen, wird für 
das Ergebnis erwartet, dass alle Expert:innen gleichermaßen zu 
Wort kommen und somit keine Meinungsführerschaft herrsche51. 
In diesem Sinne ist die Delphi-Methode ein geeignetes „Instrument 
zur verbesserten Erfassung von Gruppenmeinungen“52.

In der Antike handelte es sich bei dem Orakel von Delphi um 
die Befragung von Priestern, denen aus heutiger Perspektive ein 
Expertenstatus zugesprochen werden kann53. In der modernen 
Wissenschaft erlangte die Delphi-Methode seit den 1950er Jahren 
Bedeutung für die Zukunftsforschung54. Genutzt wird die Technik 
klassischerweise zur Vorhersage bestimmter Sachverhalte, wobei 
mit Hilfe der Feedback-Runden eine möglichst genaue Prognose 
für zukünftige Entwicklungen erstellt werden soll („Vorhersage-De-
lphi“)55. Als Merkmale einer klassischen Delphi-Befragung können 
folgende Punkte festgehalten werden:
-  Befragung von Expert:innen in schriftlicher Fom über einen
   standardisierten Fragebogen
-  Interdisziplinarität der Expert:innen (bei quantitativen
   Delphi-Befragungen 100 Teilnehmende oder mehr56)

49 J. W. Murry/J. O. Hammons (1995) zitiert nach Häder 2014: 20.

50 Vgl. Hasse 1999: 212.

51 Vgl. Häder 2014: 21.

52 Häder 2014: 19.

53 Ausführlicher dazu Häder 2014: 14.

54 Eine moderne Nutzung der Delphi-Methodik wurde erst Ende der 1940er Jahre dokumentiert, wobei 

zunächst jedoch kein wissenschaftlicher Anspruch bestand. Dabei sollen die Ergebnisse von Hunde- oder 

Pferderennen mit Hilfe der Delphi-Technik ermittelt worden seien. Erst in den Folgejahren wurde die Wissen-

schaft insbesondere in den USA auf die Methode aufmerksam. Seit den 1990er Jahren beobachtet Häder 

auch in Deutschland ein steigendes Interesse an der Methode. (Vgl. Häder 2014: 15f.)

55 Ausführlich dazu Häder 2014: 21; 32f.

56 Hasse 1999: 214.
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-  Befragung über mehrere Runden (meistens drei Runden)
   Informationsrückkopplung (Feedback) nach jeder Runde 
   als Ausgangspunkt für die anschließende Runde
- statistische Auswertung der Antworten; Ergebnis 
   = statistische Gruppenantwort
- Anonymität der Expert:innen untereinander.57 

Inzwischen erfährt die Delphi-Methode eine starke Diversifizie-
rung. Eine weitere Möglichkeit der Delphi-Methode ist es, auf 
der Grundlage des gesammelten und mehrfach rückgekoppelten 
Expert:innenwissens neue Hypothesen zu einer bestimmten Prob-
lemstellung zu generieren („Ideenaggregations-Delphi“58) oder neue 
Problem- bzw. Handlungsfelder abzustecken („Delphi zur Ermitt-
lung und Qualifizierung von Expertenmeinungen“59). Darüber 
hinaus wird die Methode zur Konsensherstellung genutzt, indem 
sie ein Forum für die Meinungen von ausgewählten Teilnehmer:in-
nen bildet und durch die Feedback-Runden eine Annäherung der 
unterschiedlichen Positionen erreichen kann („Konsens-Delphi“60).

Die Feedback-Runden gelten als typisches Merkmal der 
Delphi-Methode, während ansonsten diverse Definitionen und 
Einsatzbereiche in der Literatur zu finden sind61. Auf Grundlage 
einer Zusammenschau von Berichten über die Anwendung von 
Delphi-Befragungen bemängelt Michael Häder die Unbestimmt-
heit der methodischen Regeln. Er plädiert gleichzeitig dafür, die 
Methode je nach Zielsetzung bewusst zu modifizieren62. Demnach 
können Delphi-Befragungen ausschließlich quantitativ konzipiert 
werden, etwa beim Konsens-Delphi, wobei so viele Feedback-Run-
den durchgeführt werden, „bis die Streuung der Antworten einen zu 
definierenden Wert erreicht hat“63. In der Regel wird die Methode 
als Kombination aus qualitativer und quantitativer Erhebung 
durchgeführt, etwa für Prognosen64. Von besonderem Interesse 
für die vorliegende Untersuchung ist jedoch das rein qualitative 

57 Vgl. Hasse 1999: 213; Häder 2014: 25.

58 E. Kaynak/J. Bloom/M. Leibold (1994) zitiert nach Häder 2014: 20; ausführlich dazu Häder 2014: 31f.

59 Ausführlich dazu Häder 2014: 33f.

60 Vgl. Ch. Duffield (1993) und J. S. Richey/B. W. Mar/R. R. Horner (1985), zitiert nach Häder 2014: 20.

61 Ausführlich dazu Häder 2014: 19-27.

62 Häder 2014: 30f.

63 Häder 2014: 35.

64 Ausführlich dazu Häder 2014: 32-34.
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Design der Delphi-Befragung mit dem Ziel, die Einschätzungen 
von Expert:innen zu nutzen, um erste Ideen zur Lösung für eine 
bestimmte Problemstellung zu sammeln65. Der Erfolg des sog. 
Ideenaggregations-Delphis liegt laut Häder darin, „möglichst viele 
unterschiedliche Vorschläge für die Problemlösung zu gewinnen. 
Auch vermeintlich abartige, möglicherweise nicht mehrheitsfähige 
Ideen sind bei diesem Ansatz von Interesse“66.

2.2.1 Besonderheiten und Ablauf der Dephi-

Befragung zur Ideenaggregation

Bei Anwendung der Delphi-Methode mit dem Ziel der Ideen-
aggregation handelt es sich um eine mehrstufige Befragung von 
Expert:innen in einem rein qualitativen Design. Eine solche 
Delphi-Studie führte Jürgen Hasse (1999) zum "ema Winde-
nergie und Landschaftsästhetik durch, die Häder als „typisches 
Ideenaggregations-Delphi“67 klassifiziert und daher für die vor-
liegende Arbeit als Orientierungsrahmen geeignet erscheint. Die 
Erkenntnisse aus einem Ideenaggregations-Delphi dienen der 
Sammlung unterschiedlicher Lösungsansätze für ein komplexes 
Problemfeld. Zunächst kann sich als Ergebnis aber auch eine 
erste Differenzierung innerhalb des Problemfeldes ergeben68. 
Beides ist der Anspruch von Forschungsfrage B, welche Antwor-
ten darauf sucht, inwiefern sich ein starker Klimaschutz über 
das bestehende System der Raumordnung hinaus in der Regio-
nalplanung verankern ließe, um eine an den Pariser Klimazielen 
orientierte Entwicklung des Planungsgebietes zu unterstützen.

Die Abweichungen gegenüber dem oben beschriebenen klassi-
schen Delphi-Design liegen bei Hasse primär in dem ausschließ-
lich qualitativen Untersuchungsansatz, sodass eine statistische 
Auswertung der Ergebnisse entfällt69. Betont wird vielmehr der 
subjektiv-intuitive Charakter der Expert:innenbefragung und die 
daraus entstehenden Nuancen der Stellungnahmen70. In einer 
umfassenden Darstellung der kognitionspsychologischen Grundla-
gen der Delphi-Methode insgesamt stellt auch Häder diesen Aspekt 
65 Häder 2014: 31.

66 Häder 2014: 32.

67 Ebd.

68 Vgl. Hasse 1999: 255.

69 Hasse 1999: 213.

70 Vgl. Hasse 1999: 216.
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als Besonderheit heraus. Demnach lassen die Expert:innen in der 
ersten Welle der Befragung auf der Grundlage von Wahrnehmun-
gen, Fachwissen sowie „ihrer jeweils fachspezifischen Intentionen 
hypothetische Modelle zur Lösung des erfragten Sachverhalts“ 
entstehen71. In der darauffolgenden Welle der Befragung werden die 
Stellungnahmen aus der ersten Runde qualifiziert. Hinzu kom-
men nun ggf. weitere Aspekte für die Urteilsbildung, welche nicht 
unmittelbar in der ersten Runde abrufbar waren, sowie neue Fakto-
ren, welche durch die Informationen aus dem Feedback gewonnen 
werden72. Die empirische Besonderheit der Delphi-Methode liegt 
dementsprechend darin, dass die erneute Auseinandersetzung mit 
der Fragestellung auf der Grundlage der gesammelten Expertise, 
z.B. im Vergleich mit Leitfadeninterview, zu höherwertigen (bzw. 
differenzierteren) Urteilen führen kann73.

Die Delphi-Befragung zur Ideenaggregation unterscheidet sich 
nicht grundlegend in ihrer Funktionsweise von dem klassischen 
Design, sondern im Wesentlichen in Ziel und Prozess der Durch-
führung. Die Merkmale des Ideenaggregations-Delphis, wie bei 
Jürgen Hasse dokumentiert, können wie folgt zusammengefasst 
werden:
- Diskussion in schriftlicher Form, wobei die einzelnen 
   Stellungnahmen verbal erfolgten und anschließend 
   transkribiert wurden74

-  Interdisziplinarität der Expert:innen (bei Hasse
   sechs Teilnehmende)
-  Informationsrückkopplung (Feedback) nach jeder Runde als 
   Ausgangspunkt für die anschließende Runde
-  Befragung über drei Runden, wobei bereits eine Wiederholung 
 die Delphi-Methode kennzeichnet75

-  Auswertung nach jeder Runde für sich (s.u.)
-  kein Anspruch auf Repräsentanz der Antworten 
   für das Problemfeld76

71 Häder 2014: 47.

72 Häder 2014: 50; Häder/Häder 2019: 701f.

73 Vgl. Häder/Häder 2019: 705.

74 Aus der Methodenbeschreibung bei Hasse 1999: 220f. geht nicht eindeutig hervor, wie die Stellungnah-

men erfolgt sind (mündlich, ggf. per Audio-Aufnahme, oder in schriftlicher Form).

75 Vgl. Häder 2014: 91.

76 Häder 2014: 32.
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- Verzicht auf die Anonymität der Teilnehmenden, u.a. weil die 
   Beteiligten durch inhaltliche Akzente identifizierbar waren77

-  Betonung und Nutzung des subjektiv-intuitiven Charakters.
 

Nach detaillierter Sichtung des Vorgehens von Jürgen Hasse ergibt 
sich der folgende Ablauf für ein rein qualitatives Delphi zur Ideen-
aggregation:

1. Runde 1: Beschreibung des Konfliktfeldes mit Bitte um a) 
 freie Stellungnahme und b) Antwort auf eine konkrete Frage
 • Rückmeldung inkl. Beschreibung des Vorgehens bei der 
  Auswertung
 • Strukturierung der Texte durch Paraphrasierung sowie 
  Formulierung einer Kurz- und Zusammenfassung für 
  den besseren Überblick (hermeneutische Textanalyse)78

 • Feedback anhand der vollständigen Transkripte sowie der 
  phrasierten Form mit Kurz- und Zusammenfassung 
  (gebunden) 79

2. Runde 2: veränderte Ausgangsfragen (Detailfragen)
 gegenüber der ersten Runde sowie Aufforderung zu beliebiger 
 Äußerung zu anderen Stellungnahmen
 • Aufbereitung nach hermeneutscher Textanalyse 
  (in den Kategorien aus der 1. Runde, aber unter neuen 
  Beurteilungsaspekten)
 • Rückmeldung in tabellarischer Form mit kurzer
  Zusammenfassung je Kategorie80

3. Runde 3: Zuspitzung auf zwei spezifische Fragen 
 • Aufbereitung nach hermeneutischer Textanalyse
 • Auswertung unter spezifischen Aspekten 
  der Ausgangsfrage zur 3. Runde81.

77 Vgl. Hasse 1999: 214.

78 Hasse 1999: 221; 258.

79 Hasse 1999: 218f.; 229.

80 Hasse 1999: 231; 238.

81 Hasse 1999: 242.
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Hasse betont die folgenden Vorteile einer Gruppendiskussion 
im qualitativen Delphi-Format:
- wertvolle qualitative Empirie durch Dichte der Argumen
 tation durch „transdisziplinäre[] Kreuzung hoch spezialisierter 
 Sachargumente“82, wobei „argumentative, reflexive und disku
 sive [Expertisen] im Dissens erst richtig zur Geltung“ kommen83

- Verbindlichkeit und Überlegenheit des geschriebenen Wor
 tes gegenüber gesprochenem Wort bzw. spontaner Rede84

- Intensivierung der inhaltlichen Differenzierung 
 durch die zeitliche Entzerrung der Argumentation85

- „theoretische[] Absicherung individuell abgegebener 
 Stellungnahmen“ durch „zirkuläre Reflexivität“86

- „Formulierung von Gegen- oder Differenzpositionen“
 durch „zirkuläre Reflexivität“87

- praktikable Umsetzung einer virtuellen Gesprächsrunde auf
 Grundlage der aufbereiteten Stellungsnahmen 
 der Expert:innen88 
- konstruktive Pluralität der Expert:innenrunde89

- Wirkungskraft der teilw. hoch spezialisierten 
 Sprache der Expert:innen90.

2.2.2 Auswahl der Expert:innen für die Delphi-

Befragung zur Ideenaggregation

Bei der vorliegenden Arbeit geht es darum, Wissen in einem bisher 
wenig erforschten Bereich zu sammeln und zu systematisieren. 
Hierzu wird im Grunde eine Erweiterung von nebeneinander 
stehenden Experteninterviews benötigt, wobei Expert:innen 
„als Ratgeber und Wissensvermittler fungieren, die Fakten- und 
Erfahrungswissen weitergeben“91. Bei der Delphi-Methode zur 
Ideenaggregation findet darüber hinaus eine virtuelle Diskus-

82 Hasse 1999: 257.

83  Hasse 1999: 259.

84 Hasse 1999: 258.

85 Hasse 1999: 257.

86 Hasse 1999: 258.

87 Ebd.

88 Ebd.

89 Ebd.

90 Hasse 1999: 258f.

91 Helfferich 2019: 671.
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sion unter den Expert:innen statt. Es wird angenommen, dass, 
aufgrund der unterschiedlichen Expertise und angeregt durch 
die Feedback-Schleifen, möglichst viele und diverse sowie 
streitbare Vorschläge für die Problemlösung entstehen.

Die Auswahl der Expert:innen im Sinne von Größe und 
Struktur der Gruppe ist zentral für den empirischen Erfolg der 
Delphi-Befragung92. Da es um das Sammeln möglichst vielfältiger 
und neuer Ideen geht, spielt es keine Rolle, was die Mehrheit der 
Expert:innen auf diesem Gebiet denkt, sondern vielmehr, dass die 
Teilnehmenden unterschiedliche Standpunkte vertreten. Es besteht 
dabei kein Anspruch auf Repräsentanz durch die Gruppenzusam-
mensetzung.93 Sowohl Hasse als auch Häder betonen insbesondere 
die interdisziplinäre Zusammensetzung und die individuell hohe 
Expertise, die die Beteiligten mitbringen müssen94.

Die Stellungnahmen der Expert:innen bilden die empirische 
Grundlage, um systematisch zu erfassen, ob bereits Wissen und 
Vorschläge für eine Transformation der Regionalplanung im Sinne 
des Klimaschutzes existieren. Hierzu war es notwendig, dass sich 
die Expert:innen, meiner Annahme nach, bereits fachlich mit 
dem "ema der Arbeit identifizieren können, was aus praktischen 
Gründen nur unter Abstrichen an der Diversität ihrer Positionen 
realisierbar war. Die ausgewählten Expert:innen sind hauptsächlich 
Vertreter:innen aus der Wissenschaft, wobei sich ihre Interdiszipli-
narität aus den unterschiedlichen fachlichen Hintergründen sowie 
Forschungsschwerpunkten begründen lässt. Die überwiegend wis-
senschaftlichen Perspektiven ergeben sich auch aus der besonderen 
Fragestellung B der vorliegenden Arbeit, wobei nicht das Beste-
hende dokumentiert, sondern vielmehr das Denken darüber hinaus 
abgebildet werden soll.

Die Auswahl der beteiligten Personen für die vorliegende 
Delphi-Studie erfolgte entweder auf Grundlage ihrer wissenschaft-
lichen Beiträge mit Bezug auf den Klimaschutz in der räumlichen 
Planung oder ihr fachliches Engagement im Diskurs um eine große 
Transformation in der räumlichen Planung. Anknüpfungspunkt 
war die thematisch passende ARL-Arbeitsgruppe „Große Transfor-
mation und nachhaltige Raumentwicklung“ der Landesarbeitsge-

92 Häder 2014: 91.

93 Hasse 1999: 228; Häder 2014: 105.

94 Hasse 1999: 212f.; Häder 2014: 32.
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meinschaft Bayern und Baden-Württemberg95. Für die Delphi-Be-
fragung ausgewählt wurden Expert:innen aus folgenden Bereichen. 
Eine Person wurde auf ihren Wunsch für die Veröffentlichung 
anonymisiert.

- Regionalplaner:in in einem Flächenland (TN1) 
- Dr. Christian W. Lamker (University of Groningen, 
 Spatial Sciences) (TN2)
- Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle (Hochschule für Forstwirt
 schaft Rottenburg, Angewandte Geographie und Planung) 
 (TN3)
- Prof. Dr. Manfred Miosga (Universität Bayreuth, 
 Stadt- und Regionalentwicklung) (TN4)
- Dr. Marco Pütz (Eidgenössische Forschungsanstalt 
 für Wald, Schnee und Landschaft – WSL, Regionalökonomie 
 und -entwicklung) (TN5)

Nicht erreichen konnte ich Expert:innen aus dem Bereich 
Öffentliches Recht, insb. Umwelt- und Planungsrecht, die im 
März 2023 eine Tagung zum "ema „Wege zur Umsetzung der 
Klimaschutzziele im Umwelt- und Planungsrecht“ organisierten 
und sicherlich wichtige Beiträge zu der vorliegenden Arbeit hätten 
leisten können. Eingeladen habe ich auch Dr. Stephan Wagner 
(Universität Münster; Dissertation zum "ema „Klimaschutz durch 
Raumordnung“), der aus Kapazitätsgründen absagen musste. 

Es zeigte sich, dass der Beitrag aus der regionalplanerischen 
Praxis von TN1 eine besondere Qualität in der Hinsicht aufwies, 
dass radikale Ideen mit den bestehenden Möglichkeiten der pla-
nerischen Praxis verbunden und darüber hinaus Alternativen für 
die Raumordnung aufgezeigt wurden. Ähnlich war es bei Prof. 
Dr. Manfred Miosga, der u.a. als Mitbegründer des Bündnisses 
„Wege zu einem besseren LEP“ für Bayern96 bereits praxisnahe 
Forderungen für einen stärkeren Klimaschutz in der Raumordnung 
erarbeitet hatte, auf die ich ohne die expliziten Hinweise in seiner 
Stellungnahme jedoch nicht gestoßen wäre.

95 Alle Mitglieder siehe https://www.arl-net.de/de/projekte/gro%C3%9Fe-transformation-und-nachhalti-

ge-raumentwicklung/group_members [03.07.23].

96 Informationen zu dem Bündnis „Wege zu einem besseren LEP für Bayern“ unter https://www.besse-

res-lep-bayern.de/ [03.07.23].
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Da anzunehmen ist, dass sich die Teilnehmenden aufgrund 
der gemeinsamen ARL-Arbeitsgruppe bzw. gemeinsame Publika-
tionen97 untereinander, jedenfalls teilweise, gut kennen, wurden 
ihre Beiträge im "esenpapier für die 2. Delphi-Runde namentlich 
gekennzeichnet. Zuvor wurde abgefragt, ob sie im Laufe der Studie 
anonym bleiben wollten, was alle Teilnehmenden verneinten (auch 
Hasse verzichtete auf die Anonymität der Expert:innen in seiner 
Delphi-Befragung aufgrund der ohnehin erkennbaren Positionen). 
In der 1. Runde der von mir durchgeführten Studie hingegen kann-
ten die Teilnehmenden lediglich die Anzahl der weiteren Personen, 
die zu der Studie eingeladen worden waren. Weder sie noch ich 
wussten, wer und wie viele Personen sich letztendlich beteiligen 
würden. Dies ergab sich aus rein praktischen Gründen, da ich 
wegen des engen Zeitrahmens mit der Einladung zur Delphi-Stu-
die auch die konkrete Aufgabenstellung verschickte. Daraufhin 
gab es Teilnehmende, die sich unmittelbar mit einer Bestätigung 
zurückmeldeten, aber auch Teilnehmende, die mir erst am letzten 
Tag der von mir angegebenen Frist und ohne vorherige Rückmel-
dung ihre Stellungnahme schickten. Ob es Auswirkungen auf die 
Stellungnahmen in der 1. Runde gehabt hätte, wenn bereits klar 
gewesen wäre, mit wem die Teilnehmenden diskutieren, ist schwer 
einzuschätzen. Die Stile und „Flughöhen“ der einzelnen Antworten 
scheinen mir aber sehr „authentisch“, nachdem ich andere Texte der 
Expert:innen gelesen habe.

Eine größere Vielfalt an Perspektiven hätte sicherlich zu wei-
teren spannenden Ergebnissen durch die Delphi-Studie geführt. 
Hierzu hätte ich jedoch mehr Zeit im Vorfeld benötigt, das in der 
Literatur verfügbare Wissen zu sichten und weitere Personen zu 
identifizieren, die eine große Expertise sowohl für das rechtliche 
System der räumlichen Planung als auch für Aspekte von Klima-
schutz mitbringen. Der einschränkende Faktor für die durchge-
führte Delphi-Studie war also in einigen Punkten der enge zeitliche 
Rahmen. Dass eine zweistufige Befragung dennoch möglich war, 
lag an dem besonderen Engagement der teilnehmenden Expert:in-
nen. 

97 Siehe z.B. Pütz und Lamker in oekom e.V. (Hg.) (2020): Möglichkeitsräume. München: oekom.
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2.2.3 Ablauf der durchgeführten Delphi-Studie

Während sich bei der für diese Arbeit durchgeführten Studie 
möglichst weitgehend an der Konzeption einer qualitativen Del-
phi-Befragung nach Hasse orientiert wurde, konnten angesichts 
des zeitlichen Rahmens nur zwei Durchgänge (1. Runde: Stel-
lungnahmen, 2. Runde: Feedback) durchgeführt werden. Außer-
dem ist anzumerken, dass mehr Aufwand für die Expert:innen 
durch eine dritte Runde auch hätte bedeuten können, dass sie 
sich gar nicht zu einer Teilnahme bereit erklären würden. 

Delphi-Runde 1
Die erste Runde der Delphi-Studie wurde gleichzeitig mit der 
Einladung der Expert:innen eröffnet. Per E-Mail wurden die 
ausgewählten neun Personen über den Ablauf der Studie infor-
miert und bekamen eine Beschreibung des Konfliktfeldes anhand 
der „"emenskizze“ sowie die Diskussionsfragen zugesandt (siehe 
Anhang 1). Es wurde um Stellungnahme zu den Diskussionsfra-
gen in schriftlicher Form gebeten, wobei auch die Möglichkeiten 
genannt wurden, stichpunktartig zu antworten oder alternativ eine 
Stellungnahme per Audioaufzeichnung zu übersenden. Auf diese 
Weise sollte der Aufwand für die Expert:innen möglichst gering 
gehalten werden. Für die erste Runde der Delphi-Befragung wur-
den drei Wochen vorgegeben. Alle fünf Stellungnahmen wurden 
schriftlich und innerhalb des genannten Zeitraums eingereicht.

Für die Auswertung war eine Woche eingeplant worden, was 
sich als realistisch erwies. Hierzu wurden die eingegangenen Stel-
lungnahmen sowie die z.T. angefügten Hinweise auf weitere Lite-
ratur intensiv gelesen. Für die zweite Runde der Delphi-Befragung 
wurde auf dieser Grundlage ein Diskussionspapier erarbeitet (siehe 
Anhang 2), welches überblickartig die unterschiedlichen Stand-
punkte der Teilnehmenden zur Bedeutung der Raumordnung für 
den Klimaschutz abbildete. Der Fokus für die weitere Runde wurde 
mit dem Diskussionspapier auf Hinweise gelegt, welche sich auf 
Inhalte und Prozesse in der Regionalplanung bezogen, um Klima-
schutz stärker zu forcieren.

Für die inhaltlichen Aspekte, d.h. die Bereiche, in denen die 
Raumordnung Handlungsspielräume hat für einen stärkeren Kli-
maschutz hat, orientierte ich mich an den Antworten von Prof. Dr. 
Heidi Megerle. Ihre Antworten auf die Frage, in welchen Bereichen 
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regionalplanerische Festlegungen für den Klimaschutz zu treffen 
sind, dienten insofern als Überschriften für die weitere „virtuelle“ 
Diskussion. Einige Hinweise in den Stellungnahmen bezogen sich 
außerdem auf prozessuale Aspekte und Vorgaben „von außen“ zur 
Stärkung des Klimaschutzes in der Regionalplanung. 

An wenigen Stellen wurden die Empfehlungen des Umweltbun-
desamtes für eine „Kompakte, umweltverträgliche Siedlungsstruk-
turen im regionalen Kontext“98 konkretisierend ergänzt. Eine Idee 
zur Rückgewinnung von Freiraum, welche ich nicht unberücksich-
tigt für die weitere Diskussion lassen wollte, stammte aus einer 
externen Quelle99. Alle Aussagen wurden anhand von Fußnoten 
ihren Verfasser:innen zugeordnet. Darüber hinaus erhielten die 
Expert:innen die vollständigen Stellungnahmen der anderen Teil-
nehmenden.

Delphi-Runde 2
Für die 2. Runde der Delphi-Studie wurde das oben genannte Dis-
kussionspapier an die Expert:innen per E-Mail versandt, die sich an 
der 1. Runde beteiligt hatten. Die Teilnehmenden wurden gebeten, 
die Inhalte mit Kritik, Ergänzungen oder Konkretisierungen zu 
kommentieren. Das Kommentieren erfolgte wiederum unabhän-
gig voneinander. Die Dokumentation findet sich in Anhang 3. Für 
Runde 2 wurde ein Bearbeitungszeitraum von drei Wochen vorge-
geben, welcher unvermeidbarerweise in der Sommerferienzeit lag.

2.2.4 Ergebnisse der Delphi-Studie und Reflexion

Das empirische Material bestand insgesamt aus den fünf Stellung-
nahmen aus der 1. Delphi-Runde (Dokumentation siehe Anhang 
2) sowie aus den Kommentaren der Expert:innen im Diskussions-
papier in der 2. Runde (Dokumentation siehe Anhang 3). Wesentli-
ches Ergebnis der Auswertung der 1. Runde stellte das Diskussions-
papier dar, welches zugleich die Grundlage für Runde 2 war. Das 
Papier umfasste zunächst eine kurze Darstellung der Positionen 
aller Expert:innen. Des Weiteren enthielt es alle Hinweise der 
Teilnehmenden zu Inhalten, Prozessen und externen Vorgaben, 
durch welche ein starker Klimaschutz mithilfe der Regionalpla-
nung umsetzbar ist oder potenziell umsetzbar wäre (eine detail-

98 Domhardt et al. 2021.

99 Kümper 2023.
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lierte Beschreibung des Vorgehens findet sich in Abschnitt 2.2.3).
Ein besonderer Gewinn durch die Delphi-Methode hat sich im 

Laufe der Arbeit gezeigt, indem die externen Expert:innen an zwei 
unterschiedlichen Stellen im Schreibprozess von außen auf das 
eigene "ema blicken. Während die Stellungnahmen aus der ersten 
Runde auf noch wenig Hintergrundwissen meinerseits gestoßen 
sind und ich diese dadurch sehr offen aufnehmen konnte, habe ich 
mich auf Grundlage der Kommentare aus der Feedback-Runde 
durch eigene Gedanken an der „virtuellen Diskussion“ beteiligt. 
Insbesondere die zweite Runde regte also einen wichtigen Refle-
xionsprozess über das eigene "ema an, welcher zum Ende des 
Schreibens hilfreich war, um der Kontroversität der Fragestellung 
gerecht zu werden. Die wiederholte Kritik von Pütz hat letztendlich 
dazu geführt, den Titel der Arbeit noch einmal umzuformulieren.

Kritisch zu reflektieren ist jedoch, dass sich aus den Kommen-
taren nur noch wenig Mehrwert ergab. Eine neue Fragestellung 
für die 2. Delphi-Runde (ebenso wie Hasse vorgegangen ist) oder 
eine Ergänzung mit besonderen Erkenntnissen aus der Literatur 
hätte ggf. noch bessere (vielfältigere und kontroversere) Ergeb-
nisse liefern können. Hierzu wäre mehr Zeit für die Delphi-Stu-
die notwendig gewesen, um zum Zeitpunkt der Vorbereitung der 
Feedback-Runde einen besseren Überblick über die Literatur zu 
haben und besondere Erkenntnisse bereits in die Delphi-Diskus-
sion einfließen lassen zu können. Es ist insgesamt zu überlegen, ob 
die Delphi-Methode noch zielgerichteter eingesetzt werden könnte. 
Beispielsweise hätte auf Grundlage der Stellungnahmen aus der 1. 
Runde ein Fokus auf ein bestimmtes Aufgabenfeld der Regional-
planung (z.B. eine schärfere Siedlungssteuerung, siehe Abschnitt 
5.3.2) gewählt werden können, welches in Runde 2 vertiefend zu 
diskutieren gewesen wäre.

Bevor jedoch im Detail auf die Beantwortung der Forschungs-
fragen eingegangen wird, soll im Folgenden zunächst der theoreti-
sche Rahmen für die vorliegende Untersuchung umrissen werden. 
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3. Theoretische Verortung: Starke Nachhaltigkeit 

 und Postwachstums-Planung

Eine nachhaltige Entwicklung beschreibt soziale und wirtschaft-
liche Anforderungen ebenso wie die Anforderungen von Natur 
und Umwelt, die nicht nur mit Blick auf das Heute in Einklang 
zu bringen, sondern auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen zu gestalten sind. Diese basale Definition entspricht 
dem internationalen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung, wie 
es 1992 auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio 
de Janeiro zwischen 178 Staaten der Erde vereinbart wurde100. Im 
Nachhaltigkeits-Leitbild enthalten sind zwei grundlegende Bedin-
gungen: inter- und intragenerationale Gerechtigkeit sowie das 
„Gebot der Integration ökonomischer, sozial-kultureller und ökolo-
gischer Entwicklungsziele“101. Dahinter steht modellhaft ein gleich-
seitiges Dreieck der Nachhaltigkeit, dessen Ecken jeweils für die 
Dimensionen von Gesellschaft, Wirtschaft und Ökologie stehen. In 
der wissenschaftlichen und in der politischen Auseinandersetzung 
wird seit den 1990er Jahren diskursiv und empirisch ausgehandelt, 
wie die drei Nachhaltigkeits-Dimensionen zu gewichten sind102.

Um die verschiedenen Konzeptionen von Nachhaltigkeit sinn-
haft zu ordnen, werden die Attribute schwach und stark genutzt. 
Während im Konzept schwacher Nachhaltigkeit die ökonomische 
Perspektive im Vordergrund steht, nach der vor allem die durch-
schnittliche Wohlfahrt der Menschen dauerhaft durch Wachstum 
zu erhalten sei, stellt das Konzept starker Nachhaltigkeit die ökolo-
gische Dimension an oberste Stelle. Naturkapital und ein intaktes 
Erdsystem sind demnach gleichzeitig Grundlage und Grenze für 
jegliches wirtschaftliches Handeln. Im folgenden Abschnitt wird 
näher auf die Konzeption von starker Nachhaltigkeit eingegangen 
(Abschnitt 3.1). Darauf folgt ein kurzer Einblick in die politische 
Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen Nachhaltig-
keitskonzeptionen. Als pragmatischer Ansatz, der gut geeignet für 
das Aufgabenfeld der Raumordnung scheint, wird insbesondere 
die „vorsorgeorientierte Postwachstumsposition“103 vorgestellt 

100  UN 1992.

101  Hofmeister/Warner 2021: 9.

102  Vgl. Hofmeister/Warner 2021: 9f.

103  Petschow et al. 2018.
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(Abschnitt 3.2). Ein kurzer Einblick in die schwache Nachhaltig-
keitskonzeption im Rahmen der Raumordnung (Abschnitt 3.3) 
dient zur Kontextualisierung. Daraufhin soll erläutert werden, 
wie sich die vorsorgeorientierte Postwachstumsposition mit den 
Aufgaben der Raumordnung verbinden lässt und inwiefern eine 
solche Auseinandersetzung im Angesicht der Klimakrise relevant 
ist (Abschnitt 3.4).

3.1 Starke Nachhaltigkeit und die besondere 

Rolle von Suffizienz104

Die diskursive wie empirische Grundlage für das gesamte Spek-
trum der Postwachstums-Bewegung bietet die Konzeption von 
starker Nachhaltigkeit. Ihre Vertreter:innen argumentieren, 
dass wirtschaftliches Wachstum durch natürliche Grenzen 
limitiert sei, da ökonomisches Handeln erst auf Grundlage 
von Naturkapital ermöglicht werde. Dieses Naturkapital, also 
natürliche Ressourcen und funktionierende Ökosysteme bis 
hin zur Erdatmosphäre, könne nicht unbegrenzt erneuert wer-
den.105 Zentral für die Konzeption von starker Nachhaltigkeit 
sind die Begriffe ‚(ökologische)Tragfähigkeit‘ oder ‚Belastbar-
keit der Erde‘, verbunden mit den ‚planetaren Grenzen‘. 

Um zu verstehen, ob eher schwache oder eher starke Nachhal-
tigkeit angestrebt wird, ist eine Abgrenzung von Nachhaltigkeits-
strategien hilfreich. Im Wesentlichen können Bestrebungen für eine 
nachhaltige Entwicklung auf drei Strategien zurückgeführt werden: 
Effizienz (besser), Konsistenz (anders) und Suffizienz (weniger). 
Vertreter:innen des Konzeptes von starker Nachhaltigkeit sehen 
in der Suffizienz meist eine komplementäre Strategie zu Effizienz, 
abzielend auf die „Reduktion des Einsatzes von Energie und materi-
ellen Ressourcen pro Leistungseinheit“, und Konsistenz, beruhend 
„auf der Substitution nicht erneuerbarer Ressourcen durch erneuer-
bare sowie der Reduktion von Ressourcenverlusten durch geschlos-
sene Ressourcenkreisläufe“106. Suffizienz kann in diesem Kontext 

104  Die Grundlagen für diesen Abschnitt wurden bereits im Rahmen meiner Bachelorarbeit gemeinsam 

mit Jonathan Paul erarbeitet (TU Berlin, 2020; Titel: „Suffizienz und Wohnen“) und für eine Seminararbeit 

im Masterstudiengang aktualisiert (gemeinsam mit Sebastian Kühnel, BTU, Sommersemester 2022; Titel: 

„Starke ökologische Nachhaltigkeit in der Regionalentwicklung? Potenziale und Grenzen des Konzepts in 

den Regionalverbänden Ruhr und Großraum Braunschweig“). Die Ausführungen in der vorliegenden Arbeit 

wurden vollständig überarbeitet.

105  Vgl. Döring 2004: 4-6; ausführlich dazu auch bei Ekardt 2016.

106  Ott/Kosch 2012: 1.
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mit „Reduktion“ übersetzt werden: Ziel der Suffizienzstrategie ist 
die absolute Reduktion des Verbrauchs von natürlichen Ressourcen 
sowie die absolute Senkung der Treibhausgasemissionen, langfris-
tig orientiert an den planetaren Grenzen. Starke Nachhaltigkeit 
ergibt sich demnach aus einem besseren Einsatz (Effizienz), einem 
andersartigen Einsatz (Konsistenz) und einem absolut geringeren 
Verbrauch (Suffizienz) von Ressourcen. Im Verständnis starker 
Nachhaltigkeit hat das Zusammenspiel der drei Nachhaltigkeits-
strategien zum Ziel, die Nutzung von Naturkapital und die umwelt- 
bzw. klimarelevanten Emissionen auf ein regenerierbares Niveau 
im Sinne des oben erwähnten global verträglichen Maßes zu 
beschränken.

Ein wesentlicher Treiber der Suffizienzforschung in Deutsch-
land ist die empirische Erkenntnis, dass der Energiebedarf insge-
samt reduziert werden muss – nicht zuletzt, um das 1,5/<2°C-Ziel 
zu erreichen – und die Bestätigung, dass Effizienz und Konsistenz 
als Lösungsstrategien dazu nicht ausreichen werden107. Insbeson-
dere mit Blick auf sog. Rebound-Effekte108, die vor allem bei Effi-
zienzmaßnahmen beobachtet werden können, wird die Relevanz 
der Suffizienzstrategie deutlich. Dies betrifft insbesondere die im 
Bundes-Klimaschutz festgelegten Sektoren Energie, Gebäude und 
Verkehr (siehe Abschnitt 3.4). Gegen eine einseitige Lösung für 
den Klimaschutz durch die Konsistenzstrategie, die sich derzeit vor 
allem in der Energiewende ausdrückt, sprechen wiederum Faktoren 
wie Zeit, Kosten und Umfang der neuen Technologien109, was am 
unzureichenden Ausbau der erneuerbaren Energien evident wird.

Die umfassende Bedeutung der Suffizienz arbeitet Oliver 
Stengel in seiner Dissertation anschaulich heraus. Über die oben 
erläuterte Funktion als Nachhaltigkeitsstrategie definiert er Suf-
fizienz als „manifeste Veränderungen der lebensstilgebundenen 
Praktiken“110. Stengel macht an dieser Stelle eine Unterscheidung 
zwischen a) einer innengesteuerten Verhaltensänderung ohne 
Zwang, also Suffizienz als Genügsamkeit111, und b) einer außenge-
107  Vgl. Linz/Scherhorn 2011: 8; Fischer et al. 2016: 75.

108  Rebound-Effekte bezeichnen allgemein das Aufzehren von technisch ermöglichten Einsparungsef-

fekten: Dadurch, dass ein geringerer Einsatz von Ressourcen (Effizienz) zu günstigeren Preisen führt, kann 

die Nachfrage und damit der Verbrauch insgesamt erhöht werden (vgl. Semmling et al. 2016: 4).

109  Vgl. Ekardt 2016: 46f.

110  Stengel 2011: 130.

111  Die bei Stengel unter a) beschriebene individuelle Ebene von Suffizienz bleibt im Kontext dieser 

Arbeit weitestgehend unberücksichtigt Verschiedene Autor:innen weisen auf die Unzulänglichkeiten des 
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steuerten Verhaltensänderung durch staatliche Regulierung, die er 
als „regulatorische Strategie“112 bezeichnet. Als wichtiges Argument 
für die „regulatorische Strategie“, also die „Institutionalisierung 
suffizienter Praktiken“, führt Stengel an, dass der Staat Verantwor-
tung trage für eine nachhaltige Entwicklung und dabei nicht auf die 
freiwillige Durchsetzung einer erwünschten oder auf die freiwillige 
Einstellung einer unerwünschten Verhaltensweise warten müsse113. 
Bedenken gegen staatliche Regulierung räumt er aus, indem er 
herausstellt, dass es bei der regulatorischen Strategie nicht um die 
Einschränkung der persönlichen Freiheit gehe, sondern um die 
langfristige Sicherung der Freiheit des Einzelnen114.

Denn: Rechtsnormen verbieten bestimmte Handlungen und 
beschneiden die menschliche Freiheit. In modernen Gesell-
schaften tun sie dies zum Schutz der Allgemeinheit und des 
Individuums und im Sinne der Freiheit. Ohne Einschnitte in 
die menschliche Freiheit wäre auch die soziale Ordnung und die 
Unversehrtheit des Einzelnen in Gefahr.115

Die individuelle Freiheit spielt auch im sog. Klima-Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom März 2021 eine ent-
scheidende Rolle. Mit Blick auf die Freiheit der jungen und 
zukünftigen Generationen halten die Verfassungshüter:innen 
fest, dass ein starker Klimaschutz ab sofort notwendig ist, 
um jegliche grundrechtlich geschützte Freiheit nicht auf län-
gere Sicht zu gefährden (ausführlich dazu in Abschnitt 4.2.1). 
Hierzu braucht es einen veränderten Ordnungsrahmen im 
Sinne der von Stengel herausgearbeiteten „regulatorischen Stra-
tegie“ zur Umsetzung eines wirkungsvollen Klimaschutzes.

individuellen Handelns für eine nachhaltige Entwicklung hin und argumentieren, dass dem freiwilligen 

Verzicht mindestens fördernde politische Rahmenbedingungen zur Seite gestellt werden müssen, um sys-

tematische Veränderungen zu erzielen (vgl. Linz/Scherhorn 2011: 9; Heyen et al. 2013: 12f; Kopatz 2016: 7). 

Wichtig ist dennoch anzuerkennen, dass beide Ebenen, die individuelle auf der einen Seite und regulatori-

sche auf der anderen Seite, eng miteinander verschränkt sind.f

112 Stengel 2011: 129.

113 Stengel 2011: 328.

114 Vgl. Stengel 2011: 330.

115 Stengel 2011: 328.
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3.2 Starke versus schwache Nachhaltigkeit im 

politischen Diskurs

Während die in den 1980er/90er Jahren geprägte "ese ‚Nachhal-
tige Entwicklung gleich nachhaltiges Wachstum‘ weiterhin im 
politischen Raum steht116, mehren sich die Anzeichen dafür, „dass 
sich die derzeitige Wachstumsökonomie auf Kollisionskurs mit der 
Ökologie befindet, bei der die Ideologie des Wirtschaftswachstums 
zunehmend unter Legitimationszwang gerät“117. Vertreter:innen 
einer starken Nachhaltigkeitskonzeption weisen deshalb darauf 
hin, dass es einen grundlegenden sozio-ökonomischen Wandel 
brauche, um das Leben und Wirtschaften auf die planetaren Gren-
zen auszurichten. Im Widerspruch dazu stehe jedoch die beste-
hende gesellschaftliche und marktwirtschaftliche Ordnung sowie 
daraus entstandene Infrastrukturen, Technologien, Gesetzgebun-
gen und Verhaltensmuster („Pfadabhängigkeiten“118), die Verände-
rungen hin zu einer stark nachhaltigen Entwicklung hinderten. Es 
geht bei starker Nachhaltigkeit und Suffizienz also insbesondere 
um das Verlassen von nicht-nachhaltigen Pfaden, auch „Pha-
sing-Out“ genannt. Gleichzeitig braucht es Maßnahmen, die das 
Betreten eines nachhaltigen Pfades ermöglichen, das sog. „Pha-
sing-In“119. Komplexe Pfadabhängigkeiten und -wechsel zu themati-
sieren, überschreitet die Möglichkeiten im Rahmen dieser Arbeit. 
Vielmehr soll darauf hingewiesen werden, dass sich die räumliche 
Planung angesichts der Klimakrise in dieser Gemengelage bewegt.

Wesentlich für den theoretisch-normativen Hintergrund der 
vorliegenden Arbeit ist die Debatte um Postwachstum (engl. 
„degrowth“), die seit Beginn der 2000er Jahre als „politisches 
Transformations-programm“120 geführt wird. Degrowth121-Akti-
vist:innen fordern eine radikale Veränderung von gesellschaftli-
chem und wirtschaftlichem Handeln, um Klima und Ressourcen 
langfristig zu schützen. Sie wenden sich gegen das Argument, dass 
es möglich sei, die Grenzen des Wachstums ständig durch techni-

116 Schwedes 2021: 52.

117 Gröne 2018: 27f.

118 Heyen et al. 2013: 18.

119 Bauriedl/Held/Kropp 2021: 31.

120 Kopfmüller/Nierling 2016: 5.

121 Für die begriffliche Trennung zwischen radikalen und pragmatischen Postwachstumspositionen wird 

für erstere im Folgenden die englische Bezeichnung „degrowth“ verwendet, was auch in der Literatur häufig 

zur Unterscheidung dient (vgl. Petschow et al. 2018: 43.).
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schen Fortschritt zu erweitern. Dahinter steht die "ese, dass eine 
nachhaltige Entwicklung unter kapitalistischen Bedingungen kaum 
möglich sei, da sich ökonomisches Wachstum an sich zu einem 
eigenlogischen Ziel des Wirtschaftens entwickelt hat122. Im Kern 
geht es also um die Überwindung des Kapitalismus als globales 
Wirtschaftssystem. Anpassungen des kapitalistischen Systems an 
die Bedingungen einer Welt in der Klimakrise, wie bspw. durch 
„Green growth“, lehnt die radikale Degrowth-Bewegung klar ab123. 
Stattdessen fordert sie, gesellschaftliche und ökonomische Systeme 
unabhängig vom Wirtschaftswachstum zu gestalten. Eine deutliche 
Verringerung der Wirtschaftsleistung wäre nicht nur die logische 
Konsequenz der Degrowth-Strategie, sondern ein erstrebenswertes 
Ziel. Mit Blick auf den darin enthaltenen gesellschaftlichen Wandel 
wird die normative "ese vertreten, dass sich das gesellschaftliche 
Wohlergehen insgesamt erhöhen würde, wenn mehr Menschen die 
Möglichkeit erhielten, alle Grundbedürfnisse in einem ausreichen-
den Maße zu realisieren, um ein würdiges menschliches Leben zu 
führen (z.B. Zugang zur Natur oder sozialer Zusammenhalt), was 
der Kapitalismus wiederum durch ökonomische Wachstumszwänge 
verhindere124. 

Eine stark nachhaltige Transformation zu schaffen, ohne das 
sozio-ökonomische Wohlergehen – aus einer mitteleuropäischen 
Perspektive gesprochen – wesentlich zu beeinträchtigen, ist hin-
gegen ein wesentlicher Anspruch der „vorsorgeorientierten Post-
wachstumsposition“, welche Petschow et al. entwickelt haben. 
Die Autor:innen verbinden bewusst die Standpunkte von „green 
growth“ und „degrowth“ zu einem „neuen Konsens in der Nachhal-
tigkeitsdebatte“, um einen gemeinsamen Weg für „gesellschaftli-
ches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen“ in Deutschland 
zu bereiten125. Ihr wesentliches Argument für diese Verbindung ist, 
dass sich Tendenzen abzeichnen, dass sich Wirtschaftswachstum 
und „Umweltverbrauch“ inkl. Klimaschädlichkeit absolut entkop-

122 Vgl. Schwedes 2021: 26f.

123 Zu der Frage, inwieweit Wirtschaftswachstum und der ernsthafte Schutz des planetaren Systems ver-

einbar sind, gibt es eine starke Polarisierung zwischen den Konzepten „green growth“ (od. „green economy“) 

und „Postwachstum“ („degrowth“), auch wenn beide im Grunde darauf abzielen, Umweltverbrauch und 

klimaschädliche Emissionen stark zu reduzieren. Eine ausführliche Literaturanalyse zu den Positionen sowie 

kritische Beleuchtung ihrer zentralen Argumente findet sich bei Petschow et al. 2018.

124 Vgl. Petschow 2018: 35.

125 Der Vorschlag für die „vorsorgeorientierte Postwachstumsposition“ wird entwickelt von Petschow et al. 

mit dem oben beschriebenen Anspruch (2018: 5).
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peln lassen, aber nicht vorhersehbar ist, ob dieser Trend zeitlich und 
technisch ausreichend fortgesetzt werden kann, um die Biosphäre 
der Erde zu schützen und das globale 1,5/<2 Grad-Ziel zu errei-
chen126 . Die Autor:innen der „vorsorgeorientierten Postwachstum-
sposition“ setzen sich daher für eine pragmatische politische Linie 
ein, die eine Orientierung auf sozio-ökonomisches Wohlergehen 
mit der Unabhängigkeit von Wirtschaftswachstum verbindet127. 

Um ein möglichst breites Spektrum an Lösungsansätzen für die 
Ausrichtung der Wirtschaftsweise von wohlhabenden Industrie-
staaten auf die Einhaltung der planetaren Grenzen in den Blick zu 
nehmen, bemühen sich die Vertreter:innen der vorsorgeorientierten 
Postwachstumsposition um eine produktive Zusammenführung 
der Lager von „green growth“ und „degrowth“128. Auch ihr Ziel ist 
im Grunde das Durchbrechen der „Culture of Growth“129, doch sie 
erkennen an, dass das Wirtschaftswachstum einen hohen gesell-
schaftlichen Stellenwert besitzt und „tief in den formellen und 
informellen Institutionen verankert [ist], die unsere Gesellschaften 
‚steuern‘“130. Petschow et al. plädieren daher für einen kulturellen 
Wandel hin zu einer „Culture of Sustainability“ auf allen Ebenen 
des gesellschaftlichen und politischen Handelns131. Eine ihrer 
Forderungen lautet in diesem Zusammenhang: „Potenziale für eine 
wachstumsunabhängigere Gestaltung gesellschaftlicher Institutio-
nen sollten identifiziert und nutzbar gemacht werden“132. Verbindet 
man das "ema der vorliegenden Arbeit mit diesem Anspruch 
der vorsorgeorientierten Postwachstumsposition, ergibt sich der 
Leitspruch: „Potenziale für eine wachstumsunabhängigere Gestal-

126 Vgl. Petschow et al. 2018: 43.

127 Vgl. Petschow et al. 2018: 44.

128 Die Autor:innen illustrieren den verbindenden Ansatz von „green growth“ und „degrowth“ ausführlich 

für die Bereiche Beschäftigung und Sozialversicherungssysteme, welche ihrer Ansicht nach wachstumsab-

hängige Bereiche darstellen und gleichzeitig wichtige staatliche Aufgaben zur Sicherung des gesellschaft-

lichen Wohlergehens erfüllen. „Grundsätzlich ist die Bereitstellung aller staatlich finanzierten öffentlichen 

Güter von Steuereinnahmen abhängig und damit direkt an die Wirtschaftsleistung gekoppelt. Darüber hinaus 

hängt die Realisierung gesellschaftlich breit akzeptierter (und teils gesetzlich verankerter) Aufgaben, wie u. 

a. die Sicherung von Beschäftigungsmöglichkeiten oder die Gesundheits- und Altersversorgung, in hohem 

Maße vom Niveau der Wirtschaftsleistung (pro Kopf) ab. (…) Schließlich lassen sich Wachstumsabhängig-

keiten auch auf der politischen Ebene verorten, da einige Autor/innen im seit der Nachkriegszeit erreichten 

Niveau der Wirtschaftsleistung eine wichtige Bedingung für die Stabilität, Akzeptanz und Weiterentwicklung 

der demokratischen Ordnung sehen“ (Petschow et al. 2018: 101).

129 Petschow et al. 2018: 154 (nach Mokyr 2016).

130 Ebd.

131 Ebd.

132 Petschow 2018: 158.
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tung der Raumordnung sollten identifiziert und nutzbar gemacht 
werden“. Insbesondere auch der Vorsorge-Anspruch des Konzep-
tes passt unmittelbar in das Aufgabenfeld von Planung, worauf in 
Abschnitt 3.4 näher eingegangen wird.

Petschow et al. stellen insbesondere Überlegungen zu Verände-
rungen in den wachstumsabhängigen Bereichen des Sozialversiche-
rungssystems an und beleuchten intensiv die Möglichkeiten, den 
Bereich der Beschäftigung weniger wachstumsabhängig zu gestal-
ten. Vor allem ihre alternativen Überlegungen zum Arbeitsmarkt 
sind insofern interessant für eine Postwachstumsposition in der 
Raumordnung, als dass sie einen traditionellen Kernfaktor räumli-
cher Bewertung (ausführlicher hierzu in Abschnitt 3.3) in Deutsch-
land anders denken. Für einen weniger wachstumsabhängigen 
Arbeitsmarkt diskutieren Petschow et al. a) einen aktiv politisch 
gestalteten sektoralen Wandel hin zu ressourcen-leichten Dienst-
leistungen, d.h. ressourcenintensive Arbeitsbereiche schrumpfen 
und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen, z.B. im Care-Sektor und 
im öffentlichen Dienst133, b) Veränderung der Richtung des techno-
logischen Wandels134 durch Internalisierung der externen ökologi-
schen Kosten, starke ökologische Regulierung und andersherum 
durch die Abschaffung ökologisch problematischer Subventionen 
sowie Senkung der Lohnnebenkosten135, c) Verkürzung der durch-
schnittlichen Arbeitszeit136 und d) die geringere Abhängigkeit von 

133 Die Frage der Finanzierung wird jedoch kontrovers diskutiert. Außerdem stellen Petschow et al. eine 

Studie von Victor und Jackson (2012) vor, die politische Maßnahmen in drei aufeinander aufbauenden 

Szenarien für die britische Wirtschaft simulierten, um herauszufinden, welche Aspekte des Arbeitsmarkts 

zu einer erheblichen Reduktion von THG-Emissionen führen könnten: „Erstens Erweiterung grüner Techno-

logien, zweitens Erweiterung grüner Technologien und Arbeitszeitverkürzungen und drittens Erweiterung 

grüner Technologien, Arbeitszeitverkürzungen und einem Wandel zu grünen Dienstleistungen. Das Ziel, 

Treibhausgasemissionen in Großbritannien bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent zu senken, konnte 

innerhalb des Modells nur im dritten Szenario erreicht werden.“ (Petschow et al. 120)

134 „Eine Richtungsänderung des technologischen Wandels würde dahingehend erfolgen, dass künftige 

Forschung und Innovation stärker als bisher darauf ausgerichtet sein würden, die Ressourceneffizienz zu 

verbessern bzw. die Emissionsintensität von Produktionsprozessen zu verringern, anstatt wie bisher die 

Arbeitsproduktivität zu erhöhen (und damit die Kosten für den Faktor Arbeit zu senken). Es wird angenom-

men, dass die Arbeitsproduktivität in Folge weniger stark steigen, konstant bleiben oder gar sinken würde.“ 

(Petschow et al. 2018: 122) Die zentrale These dahinter: Wenn der Faktor Arbeit relativ zu Ressourcen und 

Energie günstiger wird, würden arbeits-intensive und ressourcen-unintensive Güter verhältnismäßig günsti-

ger – und damit mehr nachgefragt.

135 Vgl. Petschow et al. 2018: 121.

136 Petschow et al. finden in der empirischen Literatur keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen 

Arbeitszeitverkürzung und Beschäftigung. Sie stellen fest, dass sich sowohl Evidenzen für neutrale als 

auch positive und negative Beschäftigungseffekte finden lassen. Nur unter bestimmten Umständen scheint 

Arbeitszeitverkürzung tatsächlich zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Hingegen würden die Löhne der 

bestehenden Belegschaft eher erhöht, als dass neues Personal eingestellt werde. (vgl. Petschow et al. 2018: 

127f.) Demgegenüber wird gerade aus einer Postwachstumsperspektive das Argument für mehr Nicht-Lohn-
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Lohneinkommen137. Dies kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
nicht im Einzelnen diskutiert werden, soll aber den Hintergrund 
erweitern und ein Ansatz für die weitere Diskussion in Kapitel 6 
und 7 sein.

3.3 Schwache Nachhaltigkeit in der deutschen Raumordnung

Auch im deutschen Raumordnungsgesetz findet sich das zu Beginn 
dieses Kapitels beschriebene Dreiecksmodell aus den Nachhaltig-
keitsdimensionen Wirtschaft, Gesellschaft und Ökologie wieder: 
„Leitvorstellung (…) ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die 
die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt (…)“138. Wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Belange werden jedoch nicht 
gleich gewichtet. Bereits seit Gründung der Raumordnung wurde 
die Entwicklung der Teilräume stark mit wirtschaftlichem Wachs-
tum assoziiert und bis heute wirkt dieses Grundverständnis in 
der Raumordnung nach. Seit Einführung des Nachhaltigkeitsbe-
griffes im Raumordnungsgesetz im Jahr 1998 normiert der recht-
liche Rahmen für die räumliche Planung in Deutschland explizit 
schwache Nachhaltigkeit in seinem Entwicklungsverständnis. 

Die folgende Darstellung über den historischen Kontext der 
Wachstumslogik in der Raumordnungspolitik nimmt den kriti-
schen Blick von Karl-Hermann Hübler auf, der selbst ein ausdrück-
licher Befürworter starker Nachhaltigkeit und eines dementspre-
chend „qualitativ orientierte[n] Entwicklungsbegriff[s]“ ist139. Vor 
diesem Hintergrund werden die Einwände und Zweifel gegenüber 
der Wachstumsplanung in groben Zügen dargestellt. Mit Rücksicht 
auf den Umfang der vorliegenden Arbeit kann auch hier nur ein 
kurzer Einblick in die Debatte sowie relevante Entwicklungsten-
denzen gegeben werden. 

Spätestens Mitte der 1960 Jahre kam die Logik der Ökono-

arbeitszeit (nicht nur im Sinne von Freizeit) stark gemacht, auch, weil Arbeit in der „zweiten Arbeitswelt“ zum 

Erhalten von Wohlstand notwendig werde (vgl. Petschow et al. 2018: 125). 

137 Die geringere Abhängigkeit vom Lohneinkommen wird aus zwei unterschiedlichen Ansätzen diskutiert: 

Einerseits benötige eine Gesellschaft immer weniger Arbeitskräfte für die Produktion, wenn die Arbeits-

produktivität weiter steige und zugleich die Wirtschaft nicht bzw. nicht im notwendigen Umfang wachse. 

Andererseits bräuchten Individuen weniger Einkommen, wenn Güter und Dienstleistungen außerhalb von 

Marktstrukturen produziert und genutzt würden. In den Postwachstumsdebatten spielt hier das Konzept der 

„commons“ eine zentrale Rolle. (vgl. Petschow et al. 2018: 128f.)

138 § 1 Abs. 2 ROG.

139 Hübler et al. 2000: 42.
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misierung bei der Bewertung von Raumnutzungen sowie für die 
Abgrenzung von Teilräumen in der Bundesrepublik an. In diesem 
Zuge wurden wirtschaftstheoretische Prinzipien eingeführt, um 
raumplanerischen Entscheidungen eine „scheinbare ökonomische 
Rationalität“140 zugrunde zu legen. Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) wurde zur Grundlage für ein räumliches Bewertungssystem 
und damit zur „Maß- und Zielgröße der Raumordnung“141. Mittels 
finanzieller Kosten-Nutzen-Analysen u.Ä. wurden wesentliche 
Entscheidungsverfahren auf ökonomische Prinzipien gestützt142. 
Vor diesem Hintergrund wurde die Raumordnung im Wesentlichen 
darauf beschränkt, optimale Bedingungen für eine Steigerung des 
Wohlstands143 durch einen effektiven Kapitaleinsatz der öffentli-
chen Hand sowie von privaten Investoren zu liefern. Bei der Abwä-
gung zwischen konkurrierenden Interessen fiele die Tendenz daher 
„zugunsten ökonomisch erklärter, aber oft ökologisch bedenklicher 
Tatbestände“144 aus, beobachtete Karl-Hermann Hübler Ende der 
1980er Jahre.

Folgt man der Beobachtung von Hübler, ist eine Ausgeglichen-
heit von Wirtschaft und Infrastrukturen gegenüber den sozialen 
und ökologischen Aspekten kaum erreichbar, da bereits die Grund-
lagenermittlung für raumordnerische Entscheidung klar ökono-
misch ausgerichtet ist. Er bemängelt angesichts dessen, dass nicht 
monetär erfassbare Güter aus der Bewertung von Regionen ausge-
schlossen würden und regt an, auch den „freien Güter[n]“ wie z.B. 
sauberer Luft eine höhere Bedeutung beizumessen, um die tatsäch-
liche Wohlfahrt eines Teilraumes zu steigern145.

Einige dieser von Hübler in den 1980er Jahren geäußerten 
Gedanken sind inzwischen Bestandteil der laufenden Raumbeob-
achtung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR). So dienen zur Beschreibung der regionalen Lebensbe-
dingungen in Deutschland neben den konservativen Faktoren wie 
Beschäftigung/Erwerbstätigkeit bzw. Arbeitslosigkeit und Wirt-
schaftsleistung auch ökologische Faktoren wie Flächennutzung 

140 Hübler 1987: 24.

141 Ebd.

142 Hübler 1987: 25.

143 Hübler spricht von „Wohlfahrt“, definiert diese jedoch als „Mehrung monetärer Tatbestände (Sozialpro-

dukt, Einkommen u. dgl.)“ (1987: 28).

144 Hübler 1987: 28.

145 Vgl. Hübler 1987: 24f
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und Umwelt, wobei jedoch der Aspekt von sauberer Luft hier nicht 
aufgeführt wird146. Wie wenig Aufmerksamkeit den nicht-monetä-
ren Bedingungen bei der Einschätzung der Lebensverhältnisse in 
Deutschland jedoch weiterhin zukommt, macht das neu aufgestellte 
Messkonzept zur Bewertung gleichwertiger Lebensverhältnisse des 
BBSR deutlich. Durch ein umfassendes Forschungsprojekt sollte 
der von Beginn der Messung 1963 bis zum Jahr 2011 (!) genutzte 
Indikatorenkatalog durch ein „zeitgemäßes Messkonzept“ ersetzt 
werden147. Auch nach dem neuen Konzept dienen u.a. Beschäfti-
gungsquote, SGB II-Empfänger:innen und BIP je Einwohner:in als 
Kernfaktoren zur Bewertung der Lebensverhältnisse. Erst in einem 
zweiten Schritt werden „weitergehende Faktoren“ benannt, wobei 
Naturräume bzw. Anteil der Grünflächen, aber auch Belastungen 
durch die Umwelt wie Lärm, Ozon oder Feinstaub für die ökologi-
sche Dimension einbezogen wurden148. Ohne die Diskussion an die-
ser Stelle zu vertiefen, wirken diese Aspekte jedoch weniger wie ein 
„qualitativer Umschwung“, wie ihn Hübler sicherlich im Sinn hatte, 
nämlich Wohlergehen stärker mit einer gesunden Umwelt in Ver-
bindung zu sehen, sondern mehr nach einem sozio-ökonomischen 
Analyseansatz, der erfreulicherweise inzwischen wirtschaftliche 
Bewertungsmaßstäbe um ökologische Ungerechtigkeits-Faktoren 
ergänzt149. 

Kritische Stimmen, denen ich mich mit dieser Arbeit 
anschließe, weisen darauf hin, dass sich die institutionalisierte 
räumliche Planung bis heute an Wertevorstellungen und Strategien 
orientiert, die vor über 60 Jahren unter völlig anderen Umständen 
146 Alle Indikatoren des BBSR bei INKAR – Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung, s. 

https://www.inkar.de/ [13.07.23]. Unter den Indikatorenbereich Flächennutzung fallen Siedlungs- und 

Verkehrsfläche, Siedlungsdichte, Erholungsfläche, Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Naturnähere Fläche, 

Waldfläche und Wasserfläche. Der Indikatorenbereich Umwelt beinhaltet lediglich Abfallarten und -mengen 

sowie Stickstoffüberschuss.

147 BBSR 2020b.

148 Die Autor:innen merken, dass das Themenfeld „Natur und Umwelt“ eine zentrale Dimension gleich-

wertiger Lebensverhältnisse sei, aber die lückenhafte Datenlage verhindere eine umfassende Betrachtung 

(BBSR 2020a: 67). Die „weitergehenden Faktoren“ beinhalten insgesamt soziale Dienste (Bildung, Gesund-

heit) und technische Infrastruktur (Mobilität, Kommunikation) der Daseinsvorsorge; Nahversorgung; kom-

munale Finanzen; Umwelt und Natur; Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Wohlstand; aber auch „weiche“ Faktoren 

wie Engagement, sozialer Zusammenhalt oder auch die allgemeine Lebenszufriedenheit (s. Übersichts-

schema bei BBSR 2020a: 7).

149 So wird z.B. das Konzept der Umweltgerechtigkeit inzwischen auch bundesweit in den Blick genom-

men, s. Forschungsprojekt „Umweltgerechtigkeit – Weiterentwicklung und Umsetzung der Handlungsemp-

fehlungen auf Bundesebene“ (Laufzeit Mai 2020 bis April 2022). Der Ansatz der Umweltgerechtigkeit zielt 

darauf ab, eine umweltbedingte Mehrfachbelastung in benachteiligten Gebieten zu vermeiden bzw. abzu-

bauen sowie ihren Bewohner:innen den Zugang zu gesundheitsförderlichen Umweltressourcen zu ermögli-

chen (vgl. UBA 2021).
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entstanden sind, als dass sie heute noch gelten könnten150. Seit Auf-
nahme des Nachhaltigkeitsbegriffes in das Raumordnungsgesetz 
1998 geht es im Kern der Debatte darum, ob eine „nachhaltige Rau-
mentwicklung“151 nach dem Grundsatz des nachhaltigen Wachs-
tums überhaupt weiterhin möglich ist, wenn gleichzeitig Klima152 
und Ressourcen153 zu schützen sind. Wie kann im Angesicht der 
Klimakrise davon ausgegangen werden, dass sich für die Raumord-
nung nichts ändert und es weiterhin möglich sein soll, „ausgegli-
chene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und 
kulturelle Verhältnisse anzustreben“154? Antworten darauf, was sich 
verändern muss, geben Planer:innen aus einer Postwachstumspers-
pektive, die hier als „vorsorgeorientiert“ bezeichnet werden soll, um 
unmittelbar an die Aufgabenbeschreibung der Raumordnung anzu-
knüpfen und den pragmatischen Ansatz der „vorsorgeorientierten 
Postwachstumsposition“ von Petschow et al. (siehe zuvor Abschnitt 
3.2) aufzunehmen.

3.4 Notwendigkeit einer vorsorgeoriertierten 

Postwachstums-Planung

Befürworter:innen der Postwachstums-Planung fordern eine 
klare Priorisierung u.a. von ökologischen Belangen gegen-
über der wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung 
durch eine neue, transformierende Raumordnung. Hartei-
sen et al. formulieren diesbezüglich folgende "esen:

 
- Raumordnung ist eine Langfristaufgabe, die nicht den Kurz
 fristinteressen (Wahlperioden) der Politik überlasen 
 werden darf. Eine Transformation besteht darin, die 
 Raumordnung – weitgehend politikunabhängig – zu 
 ermächtigen, der „geborene“ Wahrer/Wächter insbesondere 
 der natürlichen Lebensgrundlagen zu sein.

- Auswirkungen des Klimawandels, der Belastung der 
 Ökosysteme, von Massenproduktion, Abfallmassen etc. 

150 Siehe u.a. Lamker 2020; Harteisen et al. 2021; Miosga 2022.

151 § 1 Abs. 2 ROG.

152 § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 ROG.

153 § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 ROG.

154 § 2 Abs 2 Nr. 1 Satz 1 ROG.
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 erfordern eine umfassende (raumrelevante) Gegenstrategie, 
 wofür womöglich das Leitmotiv einer nachhaltigen Entwicklung 
 nicht mehr ausreicht. Vielmehr bedarf es einer „großen  
 Transformation“ im Sinne einer verantwortungsvollen Gestal-
 tung dieses beginnenden Zeitalters (Anthropozän): Nicht nur 
 ein bloßer Wandel, sondern ein zielgerichteter Prozess mit 
 übergreifenden Lösungsstrategie muss damit verbunden werden.

- Ein Hebel für die große Transformation hin zu einer 
 tatsächlich nachhaltigen Raumentwicklung ist eine 
 Raumordnung, die dem Gemeinwohl dient.155 

Das Gemeinwohl ist eine wichtige Klammer zwischen Klima-
schutzfragen und der Postwachstums-Agenda. Ein Beispiel von 
Hübler, welches die Umwidmung von landwirtschaftlich genutzter 
Fläche zu Bauland betrachtet, soll hier zur Erklärung dienen:
 
 Wird Boden als landwirtschaftlich genutzte Fläche in 
 Bauland umgewidmet, so steigt im Regelfall dessen Preis  
 um ein Vielfaches, die (monetäre) Wertsteigerung leistet 
 einen Beitrag zur Steigerung des BIP, obgleich dieser Vor
 gang im Einzelfall keinesfalls eine Steigerung der Wohlfahrt 
 eines Teilraumes bedeuten kann, sondern eher das Gegenteil.156

Was Hübler anspricht, ist u.a. die Frage nach sozialer Gerechtig-
keit: Für wen wird eigentlich neues Bauland ausgewiesen und wer 
wird dort wohnen? In der Tendenz bedeutet die Ausweisung von 
neuen Siedlungsflächen mehr Raumverbrauch durch weniger – und 
zudem ökonomisch stärkere – Menschen157. So zeigt beispielsweise 
ein Vergleich der Wohnfläche nach sozialen Differenzierungs-
merkmalen wie u.a. Miete/Eigentum, Haushalts-/Familientyp, 
Erwerbsstatus und Einkommen, dass ein hohes Einkommen158 
am stärksten ins Gewicht fällt: Menschen mit einem hohen Ein-

155 Harteisen et al. 2021: 79; Auswahl der Thesen mit deutlichem Bezug zur Raumordnung.

156 Hübler 1987: 26.

157 Die Haushaltsgrößen in Deutschland sinken und Neubau ist teuer. Im Jahr 2040 wird voraussichtlich 

jeder vierte Mensch in Deutschland alleine wohnen, prognostiziert das Statistische Bundesamt (Destatis 

2023a).

158 Ein hohes Einkommen entspricht dem Doppelten des Medians und beginnt ab ca. 3.740 Euro monatli-

ches Netto (BMAS 2019: 29).
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kommen wohnen auf einer fast doppelt so großen Fläche wie 
Menschen mit geringem Einkommen und liegen etwa 40 Prozent 
über dem Durchschnitt159. Laut dem Beirat für Raumentwicklung 
stehe jedoch die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für 
neue Siedlungen oft im Spannungsverhältnis mit der Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums160. Dies ist im kommunalen Einzelfall 
sicher richtig, doch in ihrer kumulativen Wirkung steht die Aus-
weitung der Siedlungsfläche vor allem im Spannungsverhältnis 
mit einem ambitionierten Klimaschutz, denn der Anstieg der 
Pro-Kopf-Wohnfläche stellt ein wesentliches Hindernis für die 
Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes im Gebäudesektor dar161.

Notwendigkeit zur Beschränkung des Siedlungsflächenwachstums: 
Insgesamt ist die Siedlungsfläche zwischen 1990 und 2021 um 41,3 
Prozent gestiegen162. Im gleichen Zeitraum ist die durchschnittli-
che Wohnfläche pro Kopf um knapp ein Drittel gestiegen auf 48 
m² im Jahr 2021, Tendenz steigend163. Das Wachstum der durch-
schnittlichen Wohnfläche sowie die weiterhin insgesamt steigende 
Nachfrage nach Wohnraum werden im Klimaschutzbericht der 
Bundesregierung als erschwerende Faktoren für die CO2-Reduk-
tion im Gebäudebereich genannt164. Die Art des Wohnens und die 
damit verbundene Wohnfläche pro Person sind also ein eindeu-
tiges Symptom der CO2-intensiven Lebensweise in Deutschland. 
Problematisch sind in diesem Zusammenhang vor allem Ein- und 
Zweifamilienhäuser. Ihr Anteil am Endenergieverbrauch in Wohn-
gebäuden liegt etwa 40 Prozent über dem von Mehrfamilienhäu-
sern, obwohl weniger Haushalte und dementsprechend weniger 
Menschen darin wohnen165. Dennoch ist die Reduktion der Wohn-
fläche derzeit kein Gegenstand der deutschen Klimaschutzpolitik166.

159 BMAS 2021: 461.

160 BMI 2021: 31f.

161 Die steigende Wohnfläche führt zu einem höheren Wärmeverbrauch, welcher insbesondere durch fos-

sile Energieträger gedeckt wird und damit in einem erhöhten Treibhausgasausstoß resultiert (ausführlicher 

hierzu bei Fischer et al. 2016: 96ff.).

162 UBA 2023a.

163 Eigene Berechnung nach Daten des Statistischen Bundesamtes; abgerufen für 1990 bei gesis o.J. und 

für 2021 bei UBA 2023b.

164 BMUV 2021: 17.

165 Struktur der Wohngebäude und Endenergieverbrauch (= Werte für Raumwärme und Warmwasser in 

Deutschland, 2013) nach Gröne 2018: 55.

166 Vgl. Prognos 2022: 25.
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Das Beispiel der Wohnflächenentwicklung zeigt sehr deut-
lich, dass nicht-nachhaltige Pfadabhängigkeiten auch die eigenen 
Bestrebungen des deutschen Staates zum Klimaschutz torpedieren 
können. Zugespitzt kann der Vorwurf formuliert werden, dass eine 
Raumordnung, welche die weitere Siedlungsausdehnung ermög-
licht, obwohl das Mehr an Wohnraum nicht für mehr Menschen 
gebraucht wird, ein Voranschreiten der Klimakrise billigend in 
Kauf nimmt. 

Notwendigkeit zur Beschränkung des Verkehrs(flächen)wachs-
tums: Die Verkehrsfläche ist zwischen 1990 und 2021 mit +10 
Prozent nicht so stark angestiegen wie die Siedlungsfläche (+41 Pro-
zent)167. Dennoch lässt sich für den Bereich Verkehr ähnlich argu-
mentieren. Eine Untersuchung von Oliver Schwedes hat ergeben, 
dass Wirtschaftswachstum bis heute immer mit Verkehrswachstum 
einhergeht168. Durch das Wachstum von Infrastrukturen, z.B. durch 
den Straßenausbau, werden ressourcenintensive Verhaltensmuster 
aktiv durch staatliches Handeln auf lange Sicht bewahrt und ausge-
baut. Für das Verkehrssystem bedeutet dies nicht nur eine Verfes-
tigung einer global nicht tragbaren Entwicklung, welche überdies 
im Widerspruch zu verbindlichen nationalen und internationalen 
Zielsetzungen steht, sondern offenbart auch eine schwache Poli-
tik und Planung, die der Klimaschutzaufgabe nicht gerecht wird. 
Das ist besonders dramatisch, weil gerade der Verkehrssektor sein 
CO2-Budget, welches durch das Bundes-Klimaschutzgesetz vorge-
geben ist, nicht einhält (ausführlicher hierzu in Abschnitt 4.3.1).

Einem Verkehrswende-Szenario, wie derzeit politisch stark 
forciert, ist nicht nur aus einer Postwachstums-Perspektive zu 
widersprechen. Bei der Produktion der vielen neuen Elektroautos169 

167 UBA 2023a.

168 „Mit dem Wirtschaftswachstum eng verkoppelt ist das Verkehrswachstum, je mehr Waren produziert 

werden, umso mehr Waren müssen auch transportiert werden. Hinzu kommt, dass die voranschreitende 

arbeitsteilige Ausdifferenzierung dazu führt, dass Unternehmen immer mehr Produktionsschritte auslagern 

und an Unternehmen an anderen Standorten übertragen. Die damit verbundene räumliche Expansion erfor-

dert ihrerseits ein immer größeres Verkehrsaufkommen, um die einzelnen Produktionsstandorte wieder zu 

integrieren. Schließlich haben die individuellen Konsummuster in Verbindung mit den neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien zur Folge, dass Verkehre immer weniger gebündelt werden. So wird mit 

dem Einkauf im Internet, anders als erwartet, nicht Verkehr vermieden“ (Schwedes 2021: 28).

169 Stand 2021 lag die PKW-Dichte in Deutschland bei 580 Personenkraftwagen je 1.000 Einwohner:in-

nen – ein Rekordwert (48,5 Millionen PKW insgesamt); die Tendenz der letzten Jahre war durchgehend 

steigend (Destatis 2022). Das Ziel der Bundesregierung liegt bei 15 Mio. Elektroautos im Bestand bis Ende 

2030, bei Neuzulassungen liegt der Anteil von reinen E-PKW derzeit jedoch nur bei knapp einem Drittel 

(Agora Verkehrswende 2023).
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werden Ressourcen verbraucht und ebenfalls Treibhausgasemissi-
onen freigesetzt. Diese „grauen Emissionen“ von E-PKW sind so 
hoch, dass sie über den gesamten Lebensweg z.T. sogar schlechter 
abschneiden als neu zugelassene Diesel-Fahrzeuge170. Sie entstehen 
jedoch, anders als die Auspuffabgase von Verbrennungsmotoren 
und der Straßenabrieb, überwiegend am Produktionsort. E-Autos 
belasten also weniger ihre direkte Umwelt, dafür haben sie deut-
liche negative Wirkungen in anderen Regionen und sind global 
ebenso relevant. Hierzu ist anzumerken, dass das Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Beschluss vom März 2021 den folgenden 
Leitsatz formulierte: „Das Klimaschutzgebot verlangt vom Staat 
international ausgerichtetes Handeln zum globalen Schutz des 
Klimas“171. Für die Raumordnung kann daraus gefolgert werden, 
dass sie sich nicht auf eine politisch gesteuerte „Antriebswende“ 
verlassen darf, sondern vielmehr selbst in alternativen, radikalen 
Szenarien denken muss.  

Notwendigkeit zur Reduktion des Energieverbrauches für eine 
realistische Energiewende: Auch die Energie- und insbesondere 
die Stromgewinnung stehen unter erheblichem Wachstumsdruck. 
Während sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Brut-
tostromverbrauch in den letzten zehn Jahren fast verdoppelte 
und im Jahr 2022 bei etwa 46 Prozent lag, stiegen die Anteile in 
den Bereichen Wärme (etwa 17 Prozent) und Verkehr (knapp 7 
Prozent) vergleichsweise langsam172. Insgesamt konnte nur ein 
Fünftel des deutschen Bruttoendenergieverbrauchs 2022 durch 
erneuerbare Energien bereitgestellt werden und in den kommen-
den Jahren wird der Druck auf das Wachstum der erneuerbaren 
Energien deutlich steigen173. Bis zum Jahr 2030 sollen mindes-
tens 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus 
erneuerbaren Energien stammen und nach dem endgültigen 

170 BMU 2021: 14.

171 BVerfG 2021.

172 UBA 2023c.

173  Der Endenergieverbrauch in Deutschland ist seit Beginn der 1990er Jahre kaum gesunken. Energie 

wird zwar immer effizienter genutzt und teilweise eingespart, doch Wirtschaftswachstum und Konsumstei-

gerungen verhindern einen deutlicheren Verbrauchsrückgang. In den Bereichen Verkehr (durch steigendes 

Verkehrsaufkommen) und private Haushalte (durch steigende Wohnfläche pro Kopf) wurde sogar ein leichter 

Anstieg verzeichnet (UBA 2023d). Es besteht daher ein massiver Druck auf dem Ausbau erneuerbarer Ener-

gien, um ihren Anteil am Verbrauch insgesamt zu erhöhen.
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Kohleausstieg174 soll die Stromversorgung dann treibhausgas-
neutral sein175 – und das bei steigendem Stromverbrauch durch 
die Elektrifizierung von Industrieprozessen und im Verkehr.

Notwendigkeit für neue Versorgungskonzepte: Das Umstel-
len auf klimaschonendes Handeln und Wirtschaften berührt 
auch die Ernährungsweise und die damit einhergehende Land-
wirtschaft, wofür die Regionalplanung Flächen festlegt. Im 
Hinblick darauf, was wir wirklich zum Leben brauchen, muss 
es z.B. als kritisch angesehen werden, dass landwirtschaftli-
che Flächen der unnötigen Siedlungsausdehnung zum Opfer 
fallen. Miosga weist in diesem Kontext darauf hin, dass auch 
eine „Ernährungswende“ raumbedeutsam sei. Er plädiert für 
räumliche Versorgungskonzepte, die nicht nur auf Energiesi-
cherheit ausgerichtet sind, sondern ebenso die Trinkwasser- und 
Nahrungsversorgung der Bevölkerung garantieren können. 
 
 Eine Ernährungswende, die den Ausstoß von Treibhausgas-
 emissionen in der Land- und Ernährungswirtschaft auf ein 
 Minimum reduziert und restliche Emissionen möglichst durch 
 das Binden von CO2 in der Landnutzung ausgleicht 
 (Aufforstung, Wiedervernässung von Mooren, Umstellung 
 auf humusaufbauende, ökologische Landwirtschaft), ist ohne 
 eine dramatische Reduktion der Tierhaltung und des tierischen 
 Anteils an der Ernährung aus traditioneller Viehzucht nicht 
 zu erreichen und bringt immense Veränderungen in den 
 Mustern der Landnutzung mit sich.176

Notwendigkeit zur Vorsorge für den Klimaschutz: Die dargestell-
ten klimarelevanten Bereiche (Wohnen, Energieversorgung und 
-verbrauch, Mobilität und Lebensmittelproduktion) vorzudenken, 
ist eine Leistung, die die Raumordnung in besonderem Maße 
erbringen muss. Zum einen muss sie abschätzen, welche dieser Ent-
wicklungen für das Planungsgebiet relevant sind bzw. in absehbarer 
Zeit, d.h. mindestens für die Geltungsdauer des Raumordnungs-
planes, sein werden. Zum anderen müssen diese Überlegungen 

174 Stein- und Braunkohle machten 2022 noch etwa 20 % der Stromversorgung aus.

175 Vgl. § 1 Abs. 2 sowie § 1a Abs. 1 EEG.

176 Miosga 2022: 176.
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auf die Flächen des Planungsgebietes bezogen konkret definiert 
werden. Hier greift wesentlich der Vorsorge-Aspekt, welcher in 
der „vorsorgeorientierten Postwachstumsposition“ begrifflich 
stark hervorgehoben wird. Gerade weil eine große Ungewissheit 
über die oben beschriebenen Entwicklungen, vor allem in techni-
scher Hinsicht, vorherrscht, braucht es eine umso bessere staatli-
che Vorsorge177. Hierzu trägt die Raumordnung einen wichtigen 
Teil bei, indem ihr die zentrale Aufgabe zukommt, „Vorsorge für 
einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen“178.

Widerspruch Klimaneutralität und Postwachstums-Ansatz: Mit 
Blick auf den Klimaschutz in der Raumordnung zeichnet sich vor 
dem Hintergrund der Postwachstums-Planung eine weitere wider-
sprüchliche Entwicklung ab. Wie oben bereits dargestellt, wachsen 
Energie- und Ressourcenverbrauch weiter an. Christian Lamker 
weist auf in diesem Zusammenhang auf den Widerspruch zu einem 
effektiven Klimaschutz hin: „[W]ie groß ist die Summe dessen, 
was klimaneutral wird? Je größer unser Verbrauch von Energie 
und Ressourcen ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Kli-
maneutralität tatsächlich funktionieren kann“179. Dass weiterhin 
Treibhausgasemissionen entstehen, ist im Konzept von Treibhaus-
gasneutralität vorausgesetzt. Diese nicht vermeidbaren Emissionen 
sollen in natürlichen und technischen Senken gebunden werden. 
Natürliche Senken in Form von Wald, Feuchtgebieten und Grün-
land bilden einen zentralen Pfeiler der europäischen und deutschen 
Klimaschutzbemühungen (zur Bedeutung des LULUCF-Sektor 
im Bundes-Klimaschutzgesetz siehe Abschnitt 5.2.1). Treibhaus-
gasemissionen zu binden ist eine Lösung, um ihre klimarelevante 
Konzentration in der Atmosphäre zu mindern. Marco Pütz kriti-
siert grundsätzlich: „Wichtig wäre aber, dass keine THG emittiert 
werden, also ein Null-Emissionen das Ziel ist“180. Der Ansatz 
der Treibhausgasneutralität widerspricht an dieser Stelle ganz 
wesentlich einem Verständnis von starker Nachhaltigkeit, welches 
Suffizienz in den Fokus rückt. Es ist auch anzumerken, dass der 
Beitrag von natürlichen Senken zur Klimaneutralität nicht von 

177 Vgl. Appel 2005: 49.

178 § 1 Abs. 1 Nr. 2 ROG.

179 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 101ff.

180 TN5_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 136ff.
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allen Klimaschutz-Expert:innen herangezogen wird. So argu-
mentiert z.B. die Stiftung Klimaneutralität, dass der Beitrag von 
natürlichen Senken zur Klimaneutralität nur schwer zu beziffern 
sei (Datenlage und Prognosen sehr ungenau; bestehende Gefahr, 
dass aufgrund des Klimawandels in den nächsten Jahrzehnten 
Wälder und Böden zu CO2-Quellen statt -Senken werden181), sodass 
der "ink Tank die CO2-Bindungswirkung von natürlichen Senken 
nicht zur Bilanzierung von Treibhausgasneutralität heranzieht. 

Ohne allzu sehr auf die Ausführungen in Kapitel 4 vorzugrei-
fen, ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Vorsorgeverantwor-
tung des Staates zur Herstellung von Klimaneutralität mit dem 
Voranschreiten der Klimakrise wächst182, also ein „Weiter-so“ in 
weitreichenden Teilen des staatlichen Handelns, darunter die 
Raumordnung, nicht zu verantworten ist. Das Anwenden einer von 
Stengel vorgeschlagenen „regulatorischen Strategie“ zur „Institu-
tionalisierung suffizienter Praktiken“ (siehe Abschnitt 3.1) scheint 
daher dringend geboten. Wachsende Raumansprüche, die mögli-
cherweise durch notwendige Klimaschutzmaßnahmen entstehen, 
wie in dem Beitrag von Miosga oben ausgeführt, sind dabei aus 
einer Postwachstumsperspektive insgesamt kritisch zu betrach-
ten. Wenn z.B. mehr und mehr Flächen für erneuerbare Energien 
ausgewiesen werden, müsste entweder sichergestellt werden, dass 
diese Flächen im Sinne einer klima- und umweltschutzrelevanten 
„Multicodierung“ auch andere Umweltfunktionen erfüllen können 
oder es müssen Flächenpotenziale erschlossen werden, die ohnehin 
anderweitig genutzt werden, z.B. Solar auf allen Dächern. Diese 
Gedanken werden in der abschließenden Diskussion (Kapitel 7) 
noch einmal aufgegriffen.

Notwendigkeit neuer Bewertungsmaßstäbe für räumliche Entwick-
lung: Wie oben bereits beschrieben, dominieren wirtschaftliche 
Faktoren maßgeblich die Bewertung räumlicher Entwicklung. 
Erfolg bemisst sich derzeit u.a. an einem positiven Durchschnitt 
des BIP pro Kopf und geringen Arbeitslosenzahlen. Es ist jedoch 
festzuhalten, dass heutzutage systematisch umfassende Umwelt-
daten erhoben werden, was sicherlich in den 1980er Jahren, als 
Hübler seine ökologischen Forderungen an die Raumordnung 

181 Stiftung Klimaneutralität o.J.

182 Grundsätzlich hierzu bei Appel 2005: 82f.; bezogen auf den Klimaschutz bei Kalis 2022: 114f.
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formulierte, noch nicht der Fall gewesen ist. Beispielsweise bilden 
die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Bundesländer 
(UGR) ein grundlegendes Verständnis der Wechselwirkungen 
zwischen Umwelt und Wirtschaft ab. Die UGR sind weitestgehend 
kompatibel mit den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(VGR) und ergänzen so die ökonomische Sichtweise der VGR um 
Umwelt- und Klimaschutzaspekte. Die UGR dienen als „wichtiges 
Werkzeug für Analysen und Politikfolgenabschätzungen“183, was 
sie im Sinne der Vorsorgeaufgabe der Raumordnung besonders 
relevant erscheinen lässt. Wenn der Anspruch also wäre, diese 
umwelt- und klimabezogenen Daten einheitlich für alle Regionen in 
Deutschland zu erheben, könnte damit durchaus gezielter Einfluss 
auf die Bewertung von regionaler Entwicklung genommen werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Raumordnung 
gänzlich neu ausrichten müsste, wenn Entwicklung nicht allein 
als wirtschaftliches Wachstum verstanden würde und stattdessen 
Faktoren wie soziale Absicherung, menschliche Gesundheit und 
ökologische Tragfähigkeit ein hohes Gewicht erhielten. Ein starker 
Klimaschutz ist dabei wichtig, aber nur ein Aspekt neben sozio-öko-
nomischer und umweltbezogener Vorsorge durch die Raumord-
nung. Insofern kann eine Transformation in den oben ausgeführten 
Bereichen Wohnen, Energie, Mobilität und Lebensmittelproduk-
tion nicht umfassend betrachtet werden. Gegenstand der vorliegen-
den Arbeit sind lediglich ihre klimarelevanten und überdies raum-
ordnerisch steuerbaren Aspekte. Dies ist jedoch hochaktuell, seit 
der Klimaschutz mit dem sog. Klima-Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichtes eine Pflichtaufgabe des Staates geworden ist. Was 
die staatliche Klimaschutzaufgabe bedeutet und welche Wirkung 
sie auf die Raumordnung bzw. Regionalplanung hat, wird in den 
folgenden Kapiteln 4 und 5 ausführlich dargestellt. 

183 Destatis o.J. Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) bieten einen umfassenden Blick 

auf die Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Wirtschaft. Die UGR sind weitestgehend kompatibel mit 

den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) und ergänzen so die ökonomische Sichtweise der 

VGR um Umwelt- und Klimaschutzaspekte. Die Umweltökonomische Gesamtrechnung enthält Daten auf 

Bundeslandebene zu den folgenden Themenbereichen: Abfall, Dissipativer Gebrauch und dissipative 

Verluste (Gebrauch = Ausbringung von Dünger, Pflanzenschutzmitteln etc.; Verluste = Reifenabrieb und 

Bremsabrieb), Energie, Fläche und Raum, Gase, Materialkonto (= Bilanz aus Materialströmen), Private 

Konsumausgaben und Umwelt (CO2-Ausstoß, Energieverbrauch und Abfallmenge der Haushalte), Rohstoffe 

(Entnahme, Verbrauch, Produktivität), Status- und Trendanalysen (Rohstoff- und Energieverbrauch sowie 

Klimaschutz und Abfallaufkommen), Umweltschutz (umweltbezogene Steuern und Umweltschutzwirt-

schaft), Verkehr (Fahrleistung und Kraftfahrzeugbestand), Wasser und Abwasser, Wirtschaft und Bevölke-

rung (BIP, Erwerbstätige, Einwohner:innen) (Statistikportal o.J.).
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4. Klimaschutz als Pflichtaufgabe des Staates

Seit nunmehr 30 Jahren ist die gefährliche Störung des Klima-
systems durch die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre 
Gegenstand rechtspolitischer Auseinandersetzungen184. Weithin 
anerkannt ist dabei, dass der Staat eine besondere Verantwortung 
für einen dauerhaften und effektiven Schutz der Lebensgrundlagen 
Wasser, Luft, Boden und Fläche sowie Landschaft und Arten-
vielfalt trägt185. Ob diese Aufgabe angemessen erfüllt wird, sei 
entscheidend für die Legitimation des modernen Staates in seiner 
besonderen Position „als Treuhänder von Gemeinwohlinteressen 
und als Instanz zur Vermeidung privaten Machtmissbrauchs“186, 
argumentiert der Rechtsphilosoph und -wissenschaftler Ivo Appel. 
Gleichzeitig könne nur der Staat überhaupt diese Aufgabe erfül-
len, gegenüber dem wirtschaftlichen Prozess eine verbindliche 
und durchsetzbare Rahmenordnung für den Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen vorzugeben, so Appel187. Das nationale 
Rechtssystem ist daher ein zentraler Verhandlungsplatz für Art 
und Umfang des Schutzes von Umwelt, Ressourcen und nicht 
zuletzt dem Klima. Auch aus rechtswissenschaftlicher Perspek-
tive wird bekräftigt, dass die Vorsorgeverantwortung des Staates 
zur Herstellung von Klimaneutralität mit dem Voranschreiten 
der Klimakrise und ihren dramatischen Folgen wächst188.

Eine der Besonderheiten des jungen Rechtsgebiets Klima-
schutzrecht189 ist seine Mehrebenenordnung, indem es sich aus 
Beiträgen des Völker-, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunal-
rechtes zusammensetzt. Nach einem kurzen Überblick über die 
Einbettung des deutschen Klimaschutzrechts in seinen internatio-
nalen sowie europäischen Kontext (Abschnitt 4.1), wird in diesem 
184 Als internationaler Durchbruch in der Klimaschutzpolitik gilt die UN-Konferenz in Rio de Janeiro 1992, 

auf der die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) beschlossen wurde. Die Industriena-

tionen verpflichteten sich zur Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen, jedoch auf freiwilliger Basis (vgl. 

Unger 2021: 60).

185 Ausführlich dazu Appel 2005: 58-63.

186 Appel 2005: 69.

187 Appel 2005: 61. Es ist anzumerken, dass die Position von Appel in hohem Maße normativ ist. Dem 

Staat kommt in Marktwirtschaften von jeher die Funktion zu, durch geeignete Institutionen, Infrastruktur und 

das Erlassen und Durchsetzen von Gesetzen einen geeigneten regulatorischen Rahmen für wirtschaftliches 

Handeln bereitzustellen. Wie stark dabei jedoch ökologische Belange inkl. Klimaschutz, auch unter dem 

Aspekt des Gemeinwohls, gewichtet werden, ist Gegenstand ständiger politischer Aushandlung, welche sich 

auch in der Rechtsordnung widerspiegelt.

188 Grundsätzlich hierzu bei Appel 2005: 82f.; bezogen auf den Klimaschutz bei Kalis 2022: 114f.

189 Ausführlich zum Klimaschutzrecht als eigenständiges Rechtsgebiet bei Rodi 2022: 3f.
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Kapitel umfassend beleuchtet, inwiefern Klimaschutz im deut-
schen Rechtssystem verankert ist. Zunächst wird dazu ein Blick 
auf die deutsche Verfassung geworfen (siehe Abschnitt 4.2). Eine 
besondere Entwicklung hat die Bedeutung des Klimaschutzes im 
Grundgesetz durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes 
zum Bundes-Klimaschutzgesetz im März 2021 genommen, wobei 
die Richter:innen mit überraschender Deutlichkeit190 das zeitnahe 
Herstellen von Treibhausgasneutralität als Pflichtaufgabe des 
Staates herausstellten. Die darauffolgende Novelle des Bundes-Kli-
maschutzgesetz (KSG) von 2021 nahm sich dieser Aufgabe an und 
legte das Ziel von Treibhausgasneutralität bereits bis zum Jahr 2045 
fest (siehe Abschnitt 4.3). 

4.1 Internationaler und europäischer Kon-

text des Klimaschutzrechts

Vorreiter des Klimaschutzrechtes war das Völkerrecht durch die 
UN-Klimarahmenkonvention191, die bereits 1992 die Bedeutung und 
die globale Tragweite der Risiken eines anthropogenen Klimawan-
dels herausstellte192. Die darauffolgenden Bemühungen um einen 
internationalen Konsens zu verbindlichen Obergrenzen für Treib-
hausgasemissionen zeigten jedoch kaum Erfolge. Während das 
Kyoto-Protokoll bei seinem Inkrafttreten 2005 als Durchbruch für 
verbindliche Zusagen zum Klimaschutz auf internationaler angese-
hen worden war, gilt es heute als gescheitert193. Eine Wende vollzog 
sich 2015 mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, welches erstma-
lig einem globalen Klimavertrag entspricht. Darin verpflichten sich 
(fast) alle Staaten der Welt, die voranschreitende Klimaerwärmung 
auf möglichst 1,5°C bzw. deutlich unter 2°C zu begrenzen194. Zent-
ral für das Pariser Klimaschutzabkommen ist auch der Ausgleich 
globaler historischer Ungerechtigkeit, indem die Finanzierung 
sowie die notwendige Technologieentwicklung für Klimaschutz 
und Klimaanpassung durch die Industrieländer getragen werden 
soll195. Festgehalten ist ebenfalls das sog. Netto-Null-Ziel für die 
Industrieländer, wonach Treibhausgase ab dem Jahr 2050 durch ein 
190 Vgl. Fritsch 2021: 1f.

191 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 1992.

192  Vgl. Rodi 2022: 2; 5.

193 Ausführlich bei Kreuter-Kirchhof 2022: 20.

194 Art. 2 Abs. 1a Pariser Klimaschutzabkommen.

195 Art. 9 Abs. 1 Pariser Klimaschutzabkommen.
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Gleichgewicht von Emissionen und Senken zu neutralisieren sind196.
Die Verbindlichkeit des Pariser Klimaschutzvertrages ergibt 

sich aus freiwilligen, konkretisierenden Selbstverpflichtungen197 
der Unterzeichnerstaaten in Kombination mit einem festgelegten 
Kommunikations- und Kontrollmechanismus sowie einem „Pro-
gressionsgebot“ für die eigens festgelegten Reduktionsziele198. Diese 
Selbstverpflichtung haben die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union gemeinsam formuliert. Verbindliches Ziel ist demnach eine 
Reduktion der EU-internen Treibhausgasemissionen um mindes-
tens 55 Prozent bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 1990199. Darüber 
hinaus gibt das Europäische Klimagesetz vom Juni 2021 spätestens 
bis 2050 das Ziel von Treibhausgasneutralität vor200.

4.2 Die Verankerung von Klimaschutz 

in der deutschen Verfassung

Obwohl im deutschen Grundgesetz der Klimaschutz oder Kli-
mawandel keine unmittelbare Erwähnung finden, haben die 
Richter:innen der Bundesverfassungsgerichts das zeitnahe Her-
stellen von Treibhausgasneutralität als Aufgabe des Staates mit 
dem sog. Klima-Beschluss201 vom März 2021 herausgestellt und 
mit überraschender Deutlichkeit angemahnt, dass die Klima-
schutzaufgabe einen einklagbaren Verfassungsauftrag darstelle.

Das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass sich aus dem 
Grundrecht auf den Schutz des Lebens und der körperlichen Unver-
sehrtheit nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG die Verpflichtung des 
deutschen Staates ergebe, Leben und Gesundheit vor den Gefahren 
des Klimawandels zu schützen. Auch das Grundrecht auf Eigentum 
aus Artikel 14 Abs. 1 GG schließe eine Schutzpflicht des Staates 
hinsichtlich der Eigentumsgefahren des Klimawandels ein, betonte 
das Gericht weiter. Es sei daher Aufgabe des Staates, dem Voran-

196 Art. 4 Abs. 1 Pariser Klimaschutzabkommen.

197 Engl. Nationally Determined Contributions (NDCs).

198 Vgl. Rodi 2022: 6.

199 EU 2020: 6.

200 Art. 2 Abs. 1 EU-Klimagesetz. Bereits lange Zeit vor Verabschiedung des EU-Klimagesetzes spielte 

das Unionsrecht eine wichtige Rolle für den Klimaschutz, insbesondere für die Aushandlung verbindlicher 

Klimaschutzziele im Bereich der Energiegewinnung (ausführlich dazu Fouquet 2022).

201 Im Folgenden wird mit der Bezeichnung „Klima-Beschluss“ auf den Beschluss des Bundesverfas-

sungsgerichtes vom 24.03.21 Bezug genommen – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20. 

Zitate aus der dazugehörigen Pressemitteilung sind mit „BVerfG 2021“ gekennzeichnet, siehe auch Literatur- 

und Rechtsnachweise.
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schreiten der anthropogenen Erderhitzung aktiv entgegenzutreten, 
um diese Grundrechte zu sichern. Maßnahmen zur Anpassung an 
die Folgen der Klimakrise könnten den Schutz dieser Grundrechte 
hingegen nur ergänzen, stellte das Gericht klar.

Die deutsche Verfassung verpflichtet den Staat darüber hinaus 
in Artikel 20a GG, und damit alle Ebenen staatlichen Handelns 
wie Bund, Länder, Regionen und Kommunen, zum Umwelt- und 
Ressourcenschutz: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und 
die Tiere (…)“202. Die natürlichen Lebensgrundlagen umfassen die 
Ressourcen Wasser, Luft, Boden und Fläche. Ebenso muss der 
Staat Sorge tragen für Landschaft und Artenschutz.203 Dabei gilt 
das Vorsorgeprinzip, welches in zwei Richtungen weist. Zum einen 
zielt Risikovorsorge ab „auf das Ergreifen vorbeugender Maßnah-
men, wenn Gefahren- und Risikolage nach aktuellem Wissens-
stand nicht abschließend geklärt werden können“204. Zum anderen 
bedeutet Zukunfts- und Ressourcenvorsorge, dass die natürlichen 
Lebensgrundlagen Wasser, Luft, Boden und Fläche sowie Land-
schaft und Artenvielfalt zu schützen und zu entwickeln sind. Beide 
Richtungen des Vorsorgeprinzips sind im Angesicht der anthro-
pogenen Klimakrise rechtlich relevant, denn „Vorsorge greift erst 
recht dort, wo im Falle einer Gefahrenverwirklichung ein unum-
kehrbarer und letztmaliger, weil vernichtender, Schaden in Aussicht 
steht“205.

Weiterhin beinhaltet Artikel 20a GG den Grundsatz der 
Nachhaltigkeit, welcher in der Verantwortung gegenüber künf-
tigen Generationen Ausdruck findet. Demnach sind die natürli-
chen Grundlagen für ein menschenwürdiges und gesundes Leben 
langfristig zu sichern206, wodurch die ökologische Nachhaltigkeit 
zumindest implizit im Grundgesetz verankert ist.

Die Aspekte von Vorsorgeprinzip und Nachhaltigkeitsgrund-
satz führen zu einer Verpflichtung des Staates, einen Beitrag zum 
globalen Klimaschutz zu leisten. Aus einer umfassenden Begriffs-
bestimmung ergibt sich daraus die Pflicht, sowohl negativen anth-

202 Art. 20a GG.

203 Ausführlich dazu Herrmann 2019: 100-108.

204 Kalis 2022: 114.

205 Kalis 2022: 114f.

206 Vgl. Appel 2005: 295.
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ropogenen Einflüssen auf das Klimasystem vorzubeugen als auch 
gefährliche anthropogene Störungen zu beheben207.

4.2.1 Die Verpflichtung zur Herstellung von Klimaneutralität 

durch den Klima-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes

Der Artikel 20a GG ist ursprünglich Mitte der 1990er Jahre ins 
Grundgesetz aufgenommen worden, um den Umweltschutz als 
sog. Staatsziel zu verankern. Bei Staatszielen handelt es sich 
jedoch nicht um einklagbare Grundrechte, sondern lediglich 
um Verfassungsnormen mit rechtlich bindender Wirkung.208 Im 
Zuge des sog. Klima-Beschlusses des Bundesverfassungsgerich-
tes wurde die Bedeutung des Artikels 20a GG neu verhandelt. 
Aus dem Staatsziel zum Umwelt- und Ressourcenschutz ist 
ein konkreter Verfassungsauftrag geworden, wonach der Staat 
„in einklagbarerweise zum Klimaschutz verpflichtet [ist]“209.

Das Bundesverfassungsgericht erklärt ausdrücklich, dass die 
Verpflichtung zum Umwelt-, Ressourcen- und Klimaschutz aus 
Artikel 20a GG insbesondere mit Blick auf die besonders betrof-
fenen künftigen Generationen verfassungsrechtlich gestärkt wird 
und somit ökologische Belange im politischen Prozess höher zu 
gewichten sind. Die rechtliche Verpflichtung zum aktiven Umwelt-, 
Ressourcen- und Klimaschutz unterliegt dabei weiterhin der juris-
tischen Abwägung gegenüber anderen Belangen, doch das Gericht 
hielt fest, dass „das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der 
Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu[nimmt]“. 
Grundlage für diese Argumentation ist die sog. intertemporale 
Freiheitssicherung210. Das Bundesverfassungsgericht erkennt an, 
dass das „CO2-Restbudget“, welches noch zur Verfügung steht, 
um das 1,5°C bzw. <2°C-Ziel einzuhalten, durch die derzeitige 
CO2-intensive Lebensweise in absehbarer Zeit aufgebraucht sein 
wird. Demnach stoße ein CO2-relevanter Freiheitsgebrauch bereits 
heute an verfassungsrechtliche Grenzen, weil das Aufbrauchen des 
CO2-Budgets jegliche grundrechtlich geschützte Freiheit zukünf-
tiger Generationen gefährde. Das Bundesverfassungsgericht argu-
mentiert, dass das uneingeschränkte Vorantreiben der anthropog-

207 Ausführlicher zu den Definitionen des Klimaschutzrechts bei Rodi 2022: 2.

208 Deutscher Bundestag 2013.

209 Fritsch 2021: 4.

210 Fritsch 2021: 4.
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enen Erderhitzung zu einer umfassenden Gefährdung der Freiheit 
junger Menschen und künftiger Generationen führe, da die Klima-
schutzpflicht aus Artikel 20a GG einseitig in die Zukunft und damit 
auf die Lebenszeit junger und künftiger Generationen verlagert 
würde. Die absehbare Notwendigkeit, dass Treibhausgasemissio-
nen drastisch und ohne weitere Toleranzmengen reduziert werden 
müssten, würde in Zukunft schwerwiegende Freiheitseinschrän-
kungen erzwingen. Ein rechtzeitiger, freiheitsschonender Übergang 
zu einer klimaneutralen Lebensweise sei daher eine verfassungsmä-
ßige Pflichtaufgabe des Staates. 

Festzuhalten für die Relevanz der vorliegenden Arbeit ist einer-
seits, dass das Herstellen von Klimaneutralität zur Erreichung des 
1,5°C- bzw. <2°C-Ziels unmittelbar mit dem Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts zur Pflichtaufgabe des Staates avanciert ist. 
Des Weiteren wurde ein endlicher Verfügungsrahmen von klima-
schädlichen Treibhausgasemissionen verfassungsrechtlich etabliert, 
indem der Beschluss in wesentlichen Teilen den „CO2-Budget“-An-
satz für die Begründung heranzieht.

4.2.2 Die Bedeutung des CO2-Restbudgets für die 

Herstellung von Klimaneutralität bis 2045

Das CO2-Budget gibt vor, wie viel an „kumulativen anthropogenen 
CO2-Emissionen, […] ab einem gegebenen Zeitpunkt noch emit-
tiert werden können, sodass die daraus resultierende Erwärmung 
der Erde eine bestimmte Temperaturschwelle nicht übersteigt“211. 
Aus klimaschutzrechtlicher Perspektive ist der Ansatz eines 
CO2-Budgets nicht unbedingt deckungsgleich mit dem naturwis-
senschaftlichen Konzept zu verstehen212. Es stellt vielmehr eine 
wichtige politische Steuerungsgröße dar, um Klimaschutzbemü-
hungen transparenter und vergleichbarer zu machen und dient 
damit der Operationalisierbarkeit von Klimaschutzzielen213.

Im Einklang mit dem internationalen Konsens, den Anstieg der 
mittleren Erdtemperatur auf möglichst 1,5°C und deutlich unter 2°C 
zu begrenzen, beschreitet Deutschland den einzigen wissenschaft-
lich fundierten Ausweg aus der voranschreitenden Klimakrise214. 
211 SRU 2020: 38.

212 Ausführlich zu dem Verhältnis zwischen CO2-Budget des KSG und den klimawissenschaftlichen 

Berechnungen des Sachverständigenrates für Umweltfragen bei SRU 2022: 14f.

213 Vgl. SRU 2020: 40; 42.

214 Vgl. SRU 2020: 38.
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Hierzu wurde im novellierten Bundes-Klimaschutzgesetz von 2021 
das nationale Ziel festgelegt, bis 2045 eine neutrale Treibhausgas-
bilanz zu verzeichnen. Um den Stand bei der Umsetzung und die 
Wirksamkeit von Maßnahmen bewerten zu können, wird der sog. 
Budget-Ansatz zugrunde gelegt. Als Rechengröße wird hierzu die 
Menge des wichtigsten Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO2) 
herangezogen. Während andere Gase ebenfalls schädlich für das 
Klimasystem sind, eignet sich der zeitübergreifende Budgetansatz 
zur Festlegung von maximalen Gesamtemissionen insbesondere 
für CO2, da sich CO2-Emissionen über lange Zeiträume kumulativ 
in der Atmosphäre anreichern und sich ihre Klimaschädlichkeit 
damit ständig aufaddiert215. Der CO2-Budgetansatz macht den kli-
maphysikalischen Zusammenhang zwischen den CO2-Emissionen 
und der Erderwärmung216 quantifizierbar217. 

Um zwischen dem verbleibenden CO2-Budget ab einem defi-
nierten Zeitpunkt und dem im Verlauf jeweils aktuell noch verblei-
benden Budget zu unterscheiden, benutzt der Sachverständigenrat 
für Umweltfragen den Begriff CO2-„Restbudget218. Diese Bezeich-
nung stellt deutlicher die Endlichkeit der verfügbaren CO2-Emis-
sionen heraus. Auch das Bundesverfassungsgericht nahm das 
CO2-Restbudget als zentralen Aspekt in seine Begründung des sog. 
Klima-Beschlusses auf219. 

Mit Blick auf die Pariser Klimaschutzziele errechnete der SRU 
für Deutschland ein CO2-Restbudget, welches bei ambitionierter, 
linearer Emissionsreduktion noch bis zum Jahr 2050 hält. Wenn 
jedoch das jährliche CO2-Reduktionsniveau nicht verstärkt werde, 
wäre das nationale CO2-Budget schon im Jahr 2032 verbraucht, 
machten die Expert:innen in einer Stellungnahme von 2022 
deutlich220. Im Bundes-Klimaschutzgesetz wurde das maximale 
CO2-Restbudget für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, 
Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft insgesamt 
sowie zeitlich regelmäßige Reduktionsschritte festgelegt.

215 Vgl. SRU 2020: 40.

216 Ausführlicher dazu SRU 2020: 41f.

217 Vgl. SRU 2020: 38.

218 Vgl. SRU 2020: 44-48.

219 Vgl. BVerfG 2021.

220 Das maximale CO₂-Budgets für Deutschland betrug ab 2020 4,2 Gt (SRU 2022: 8).
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Es sei an dieser Stelle bereits angedeutet, dass der Restbud-
get-Ansatz, seitdem er eine zentrale Rolle in der Begründung zum 
sog. Klima-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes einnahm, 
auch mit Bezug auf Fläche diskutiert wird, um ökologische Belange 
im Raum zu stärken221. 

4.3 Das Bundes-Klimaschutzgesetz

Seinen völkerrechtlichen und verfassungsmäßigen Pflichten kommt 
Deutschland seit Dezember 2019 mit dem Bundes-Klimaschutzge-
setz nach. Damit reagierte die deutsche Bundesregierung auf die 
Notwendigkeit verstärkter Anstrengungen zur Abmilderung und 
zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels222. 
Mit dem Gesetz in seiner ursprünglichen Fassung von 2019 wurde 
das Bekenntnis der Bundesregierung verrechtlicht, Treibhausgas-
neutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen223. Mit der 
Novellierung des KSG vom 24. Juni 2021 wurde das Zieljahr für 
Treibhausgasneutralität auf 2045 vorverlegt und nach dem Jahr 2050 
soll sich eine negative Treibhausgasbilanz einstellen224. Zudem wur-
den die Minderungsquoten für klimawirksame Treibhausgase in 
Etappen bis 2050 geregelt sowie die entsprechenden zulässigen Jah-
resemissionsmengen für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, 
Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft festgelegt. 
Damit reagierte der Bundesgesetzgeber zeitnah auf den oben ausge-
führten Klima-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, welcher 
eine rechtzeitige und schrittweise Herstellung von Klimaneutralität 
verlangt. Die wesentlichen Änderungen des novellierten KSG bezie-
hen sich auf ambitioniertere und zeitlich abgestufte Reduktionsziele 
für den Ausstoß von Treibhausgasen225 sowie eine Stärkung des 
Klimaschutzbeitrags des Sektors Landnutzung, Landnutzungsän-
derung und Forstwirtschaft226. Für die nationale Gesamtbilanz gibt 
das KSG eine Senkung der Treibhausgasemissionen gegenüber dem 
Basisjahr 1990 von 65 Prozent bis 2035 und 88 Prozent bis 2040 vor. 
Einen Überblick über die sektorenspezifischen Treibhausgasemis-
sionsmengen und Zielsetzungen des KSG gibt die Grafik in Abb. 1.
221 In Kapitel 6 wird der Budget-Ansatz für Fläche vertiefend diskutiert.

222  § 1 Abs. 1 Satz 1 KSG.

223 BVerfG 2021.

224 § 3 Abs. 2 KSG.

225 § 3 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 sowie § 4 KSG; vgl. Saurer 2022: 177.

226 § 3a KSG.
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Mit der erstmaligen Regelung über den Beitrag, welcher der 
Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 
(land use, land use change and forestry – LULUCF) zum Klima-
schutz leisten muss, rücken die natürlichen Funktionen u.a. von 
Böden, Wäldern und Gewässern als Treibhausgassenken stark 
in den Blick der nationalen Klimapolitik. § 3a Absatz 1 KSG legt 
hierzu schrittweise ansteigende, negative Treibhausgasbilanzen 
des LULUCF-Sektors bis zum Zieljahr der Treibhausgasneutralität 
2045 fest. 

Abb. 1: Treibhausgasemissionen in Deutschland nach Jahren und Sektoren sowie Reduktionsziele nach den 

Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes 2021 (dena 2021).
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4.3.1 Bilanz und Projektion der Ziele des 

Bundes-Klimaschutzgesetzes

Seit 1990 sanken die Treibhausgasmissionen in Deutschland 
um etwa 40 Prozent227, während das KSG bis 2030 ein Minus 
von 65 Prozent vorsieht. Vor allem die Energiewende hat seit 
2010 insgesamt zur Reduktion der Emissionen beigetragen. 
„Alle anderen bedeutenden Sektoren stagnieren seit 2010 
mehr oder weniger“228, stellt das Umweltbundesamt fest.

Im Jahr 2021 haben die Sektoren Industrie 229 Landwirtschaft230, 
Abfall231 und LULUCF232 ihre jeweiligen jährlichen Minderungs-
ziele jedoch erreicht. Für den Sektor Energiewirtschaft233 ist im 
KSG kein Minderungsziel für das Jahr 2021 festgelegt. Die Sekto-
ren Verkehr234 und Gebäude235 hingegen haben die im KSG fest-
gelegten jährlichen Minderungsziele im Jahr 2021 verfehlt. Damit 
wurde der Nachsteuerungsmechanismus in Form von Sofortpro-
grammen nach § 8 KSG für die Sektoren Verkehr und Gebäude 
angestoßen236. 

227  Wert für 2022, s. UBA 2023e.

228  UBA 2023f.

229 Im Industriesektor fielen ca. 181 Mio. t CO₂-Äqu. an (BMWK 2022: 5). Damit war der Sektor der zweit-

größte Emittent von Treibhausgasen.

230 Im Landwirtschaftssektor fielen ca. 61 Mio. t CO₂-Äqu. an (BMWK 2022: 5).

231 Im Abfallsektor fielen ca. 8 Mio. t CO₂-Äqu. an (BMWK 2022: 5).

232 LULUCF-Sektor erfüllte die Funktion einer Netto-Treibhausgassenke mit einem Anteil von -11 Mio. t 

CO₂-Äqu. (BMWK 2022: 5).

233 Im Energiesektor fielen mit rund 247 Mio. t CO₂-Äqu. mit Abstand am meisten Treibhausgasemissio-

nen an (BMWK 2022: 5).

234 Der Verkehrssektor hat rund 3 Mio. t CO₂-Äqu. mehr verursacht als im KSG für 2021 zulässig (vorgege-

bene Jahresemissionsmenge: 145 Mio. t CO₂-Äqu.), s. BMWK 2022: 4. Neben Energie- und Industriesektor 

hat der Verkehr insgesamt einen erheblichen Anteil am Treibhausgasausstoß in Deutschland.

235 Der Gebäudesektor hat rund 2 Mio. t CO₂-Äqu. mehr verursacht als im KSG für 2021 zulässig (vor-

gegebene Jahresemissionsmenge: 113 Mio. t CO₂-Äqu.) und überschreitet sein gesetzlich vorgegebenes 

CO2-Restbudget wiederholt (BMWK 2022: 5). Sein Treibhausgasanteil liegt damit insgesamt an vierter Stelle 

nach Energie, Industrie und Verkehr.

236 Die Sofortprogramme dienen dazu, Vorschläge für Maßnahmen festzulegen, die den Gebäude- und 

den Verkehrssektor in den kommenden Jahren auf den vorgesehenen Zielpfad bringen. Die 2022 vorge-

legten Sofortprogramme wurden vom Expertenrat für Klimafragen (ERK) als unzureichend bewertet. Im 

Gebäudesektor würde ein substanzieller Beitrag in Richtung der Minderungsvorgaben des KSG erreicht, im 

Verkehrssektor sei das Programm „schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch“, urteilte der ERK (2022).
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Die Berechnungen im Projektionsbericht 2021 für Deutsch-
land237 zeigen, dass Deutschland die kurz- und mittelfristigen 
Vorgaben mit den derzeitig beschlossenen Klimaschutzmaßnah-
men verfehlen wird. Demnach ergebe sich im Zeitraum von 1990 
bis 2030 eine THG-Minderung um 49 Prozent (Differenz zum 
KSG: mind. 16 Prozent) und bis 2040 wird eine Minderung von 67 
Prozent (Differenz zum KSG: mind. 21 Prozent) prognostiziert238. 
Wichtiger Treiber für diese Reduktion sei laut dem Projektionsbe-
richt unter anderem der Fortschritt bei der Energiewende. Dane-
ben trage auch der abnehmende Wärmebedarf im Gebäudesektor 
durch Sanierungsmaßnahmen und der Ausbau der Elektromo-
bilität zur Reduktion der Emissionen bei239. Insbesondere in den 
Bereichen Verkehr240 und Industrie241 bräuchte es jedoch deutlich 
größere Ambitionen, um die klimawirksamen Treibhausgasemis-
sionen entsprechend den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes zu 
reduzieren. Durch die zunehmende Holznutzung wird im Bereich 
der Forstwirtschaft sogar von einem Senkenverlust ausgegangen, 
sodass Wälder perspektivisch immer weniger als Ausgleich der 
THG-Bilanz zur Verfügung stehen und selbst zur Emissionsquelle 
werden, da der Baumbestand auch aufgrund des Klimawandels 
nicht schnell genug nachwachsen kann242.

4.3.2 Aktuelle Entwicklung des Bundes-Klimaschutzgesetzes

Unter der aktuellen Bundesregierung wird eine zeitnahe Novel-
lierung des Bundes-Klimaschutzgesetzes angestrebt. Wie im 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz am 13. Juni 2023243 bestätigt wurde, ist geplant, den 
sektorenbasierten Ansatz aufzuweichen. Stattdessen solle die 
Einhaltung der Klimaschutzziele zukünftig anhand einer sekto-
rübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft 
237 Gem. § 10 Abs. 2 KSG. Für den Projektionsbericht schätzt ein Forschungskonsortium mit einem 

detaillierten integrierten Modellierungsansatz ab, wie sich aktuell implementierte und geplante Klimaschutz-

politiken und -maßnahmen auf die Treibhausgasemissionen Deutschlands bis zum Jahr 2050 auswirken. 

Der Projektionsbericht 2023 sollte ursprünglich im März 2023 veröffentlicht werden (bis zum Stand der 

vorliegenden Arbeit nicht erfolgt) und ab dann jedes Jahr vorgelegt werden.

238 Öko-Institut et al. 2021: 2.

239 Ebd.

240 Vgl. Öko-Institut et al. 2021: 273.

241 Vgl. Öko-Institut et al. 2021: 182.

242 Öko-Institut et al. 2021: 307f. Dies ist ein Grund, warum natürliche CO2-Senken z.B. von der Stiftung 

Klimaneutralität gar nicht bei der Bilanzierung herangezogen werden, wie bereits in Abschnitt 3.4.1 erwähnt.

243 Vgl. KSG-Entwurf 2023.

Starker Klimaschutz durch die 

Regionalplanung

Doyé 77



werden. Als Grundlage dazu diene weiterhin das jährliche Monito-
ring. Die Sektoren hätten nach Absicht des Koalitionsausschusses 
nur noch dann Bedeutung, wenn die Projektionsdaten in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren zeigten, dass mit den aggregierten 
Jahresemissionen das Gesamtminderungsziel bis zum Jahr 2030 
nicht erreicht werde. In diesem Fall solle die Bundesregierung 
Maßnahmen beschließen, die sicherstellen, dass das Minde-
rungsziel bis 2030 dennoch erreicht werden könne. Dabei würden 
alle Sektoren-verantwortlichen Bundesministerien eingeschlos-
sen, aber insbesondere jene, in deren Zuständigkeitsbereich die 
Sektoren liegen, die die Zielverfehlung verursacht haben.244

Der KSG-Entwurf 2023 enthält außerdem, in Ergänzung zu 
dem Beitrag des LULUCF-Sektors nach § 3a KSG 2021, mit § 3b 
eine Verordnungsermächtigung, den Beitrag technischer Senken245 
„auf Basis der Langfriststrategie der Bundesregierung zum Umgang 
mit unvermeidbaren Restemissionen (…) festzulegen. Die Klima-
schutzziele nach § 3 Absatz 1 bleiben unberührt“246.

Der ERK formulierte in seinem Gutachten vom April 2023 
erhebliche Bedenken gegenüber der geplanten Novelle des Bun-
des-Klimaschutzgesetzes. Mit Blick auf die geplante die Aufwei-
chung der sektoralen CO2-Budgets plädiert der ERK dafür, den 
Budget-Gedanken des KSG zu erhalten, da er essenziell im Sinne 
des Klimaschutzes sei. Zudem bestünden verfassungsrechtliche 
Bedenken bei der Abschaffung oder Aufweichung des Budgetprin-
zips. Kritisiert wird auch die beabsichtigte Umstellung des „Auslö-
semechanismus“ für Sofortprogramme nach § 8 KSG. Der Vorteil 
der Umstellung auf die Betrachtung von zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren erschließe sich nicht, während der Nachteil der Verzögerung 
bleibe. Außerdem setzt sich der ERK für den Erhalt der Ressortver-
antwortung der Ministerien bzgl. der sektoralen Sofortprogramme 
ein, um Effizienz und Geschwindigkeit des Gesetzgebungsverfah-
rens sowie die Koordination innerhalb der Bundesregierung zu 
gewährleisten. Eine Gefahr von aufgeweichten Verantwortlichkei-
ten sieht der ERK im Verharren in angestammten technologischen 

244 Koalitionsausschuss 2023.

245 Technische Senken bedeuten z.B. die Abscheidung von CO2 aus industriellen Prozessen oder direkt 

aus der Luft sowie die anschließende unterirdische Speicherung („Carbon Capture and Storage“, CCS oder 

„Direct Air Carbon Capture and Storage“, DACCS).

246  § 3b Sätze 2f. KSG-Entwurf 2023.
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Pfaden, beispielsweise im Verkehrs- und Gebäudesektor.247

In der strategischen Erweiterung auf technische CO2-Senken 
sieht der ERK das Risiko, dass ein hohes Ziel für Negativ-Emissi-
onen „möglicherweise zur Legitimierung einer Senkung des Ambi-
tionsniveaus bei der Emissionsminderung herangezogen werden“ 
und Deutschland dadurch insgesamt Gefahr laufen könnte, seine 
Klimaschutzziele zu verfehlen248.

Zum Zeitpunkt der Arbeit an der vorliegenden Studie gilt das 
KSG von 2021. Auch die Wissenschaftlichen Dienste des Deut-
schen Bundestages weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Gesetz 
nicht durch eine Absichtserklärung der Regierung unwirksam 
gemacht werden könne249. Es gelten die Ressortverantwortlichkei-
ten und der Nachsteuerungsmechanismus des § 8 KSG komme zum 
Tragen. 

Die geplanten Änderungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes, 
vorbehaltlich auch ihrer Verfassungsmäßigkeit, beinhalten nach 
meiner Einschätzung keine wesentlichen Aspekte für die vorlie-
gende Untersuchung, da sich der Rahmen für die Belange des 
Klimaschutzes in der Raumordnung ohnehin mit dem bestehenden 
Gesetz nicht geändert hat (ausführlicher dazu im folgenden Kapitel 
5). Nichtsdestotrotz kann vermutet werden, dass die zusammen-
fassende Bilanzierung der Treibhausgasemissionen die intuitiven 
sowie politischen Effekte einer sektoralen Betrachtung abschwächt. 
Durch eine konkrete Darstellung des CO2-Restbudgets der Sekto-
ren hingegen lässt sich ein stärkerer Fokus auf die Sektoren Ver-
kehr, Gebäude und Industrie ganz klar begründen, da sie sich in 
ihren Treibhausgasbilanzen bzw. -projektionen nicht KSG-pfadge-
recht bewegen. Die sektorale Betrachtung erscheint auch dem Blick 
auf die räumlichen Zusammenhänge dienlich und ist somit zumin-
dest mittelbar für die vorliegende Arbeit relevant.

247 Vgl. ERK 2023: 18f.

248 ERK 2023: 129.

249 Vgl. Wissenschaftliche Dienste 2023: 2.
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4.3.3 Bedeutung des Bundes-Klimaschutzgesetzes 

für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit

Für das "emenfeld der vorliegenden Arbeit ist einerseits festzuhal-
ten, dass dem Modus „Planung“ durch das KSG grundsätzlich eine 
wichtige Rolle für den Klimaschutz zukommt. Ein Klimaschutzge-
setz, welches zeitlich ganz klar über die politische Verantwortung 
während einer Legislaturperiode hinausweist, löse im Wesentli-
chen den „strukturellen Antagonismus von Kurzzeitlegitimation 
und Langzeitverantwortung“250, der typisch für das Umweltrecht 
scheint. Die Bedeutung der Planung in diesem Zusammenhang, 
wenn auch ohne Raumbezug, stellt Claudio Franzius heraus: Durch 
die langzeitlichen, verbindlichen Vorgaben für die Reduktion von 
Treibhausgasen ist ein Klimaschutzgesetz „in der Lage, die Bevor-
zugung der Gegenwart zu Lasten der Zukunft wenn nicht aufzuge-
ben, so doch zumindest planerisch in den Griff zu bekommen“251.

Andererseits bleibt eine klare Regelungslücke bei der Umset-
zungsverantwortlichkeit der Klimaschutzziele des KSG. Zwar gibt 
das KSG genaue Zielpfade und damit jährliche „CO2-Restbudgets“ 
für die sechs Sektoren vor. Zudem regelt § 3a KSG „relativ detail-
liert den Beitrag, den der Sektor Landnutzung, Landnutzungs-
änderung und Forstwirtschaft (sog. LULUCF-Sektor) erbringen 
soll“252. Dennoch fehlt im KSG eine Koordination der vertikalen 
Verantwortlichkeiten, insbesondere zwischen Bund und Ländern253. 
Eine besondere Verantwortung der Raumordnung auf Landes- bzw. 
regionaler Ebene ergibt sich aus dem KSG nicht. Dennoch bietet 
die Raumordnung geeignete Ansatzpunkte, um zur Umsetzung der 
Ziele des KSG beizutragen, worauf im folgenden Kapitel eingegan-
gen wird.  

250 Franzius 2023: 203.

251 Ebd.

252 Faßbender 2023: 8.

253 Faßbender 2023: 15/17.
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5. Belange des Klimaschutzes in der Raumordnung

Bereits seit den 1980er Jahre wird die Verzahnung der Raum-
ordnung mit der Sicherung und Entwicklung der natürlichen 
Lebensgrundlagen fachlich wie politisch diskutiert254. Fragen des 
Ressourcenschutzes, der Flächenvorsorge sowie der Risikovor-
sorge stellen daher etablierte Aufgabenfelder der überörtlichen 
Planung dar255. Die spezielle Aufgabe des Klimaschutzes und der 
Beitrag der Raumordnung wird seit Mitte der 2000er Jahre ver-
stärkt diskutiert256 und seit 2009 hat das Raumordnungsgesetz die 
Mitigationsaufgabe als einen abwägungsrelevanten Grundsatz der 
Raumordnung erfasst257. Ein wichtiger Moment in der Diskussion 
war insbesondere die Vorbereitung des Landes-Klimaschutzgeset-
zes für Nordrhein-Westfalen258, welches in seiner ursprünglichen 
Fassung von 2013 u.a. darauf abzielte, die Klimaschutzziele des 
Landes durch die Raumordnung zu konkretisieren259. Angesichts 
der zunehmend spürbaren Folgen der Klimakrise auch in Deutsch-
land und nicht zuletzt durch den Klima-Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts (siehe Kapitel 4) rückt die Bedeutung der 
überörtlichen und überfachlichen Planung weiter in den Fokus. 

Eine wesentliche Erkenntnis aus der fachlichen Diskussion ist, 
dass die Raumordnung einer treibhausgasneutralen Entwicklung 
zumindest nicht im Wege stehen darf260. Ob und inwiefern sie einen 
entscheidenden Einfluss auf die Reduktion von Treibhausgase-
missionen haben kann, ist umstritten261. Die vorliegende Arbeit 
schließt sich ausdrücklich den Stimmen an, die argumentieren, dass 
die Raumordnung einen Beitrag leisten muss auf dem Weg in eine 
treibhausgasneutrale Zukunft Deutschlands, indem sie einerseits 

254 Die fachliche wie politische Diskussion um die „Wechselseitige Beeinflussung von Umweltvorsorge 

und Raumordnung“ ist z.B. bereits umfassend dokumentiert bei ARL 1987.

255 Vgl. Sauthoff 2022: 257f.

256 Vgl. Wagner 2018: 26.

257 Siehe Gesetz zur Neufassung des Raumordnungsgesetzes und zur Änderung anderer Vorschriften 

(GeROG) vom 22.12.08 – BGBl. I Nr. 65 S. 2986; Geltung ab 30.06.09.

258 Siehe der Beitrag von Klinger/Wegener 2011.

259 Schink 2022: 779. Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes NRW vom 01.07.21 sei das Gesetz 

in seiner Bindungswirkung sowohl für die Landesregierung als auch andere öffentliche Stellen erheblich 

geschwächt worden, kritisiert Schink (vgl. 811; 813).

260 Näher hierzu in Abschnitt 5.1.

261 Pütz hierzu kritisch: „Wenn es darum geht, Klimaschutz zu machen und Treibhausgasemissionen zu 

reduzieren, kann die Raumplanung gar nicht so viel machen. Wichtiger wären da z.B. Verkehr, Energie, Land-

wirtschaft oder technologische Lösungen (Gebäude, Autos)“ (TN5_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 71ff.).
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die räumlichen Voraussetzungen für klimaschützende Struktu-
ren und Aktivitäten schafft und andererseits klimaschädigende 
Raumnutzungen und -strukturen beschränkt262. Unbestritten ist 
jedoch, dass die Raumordnung keine alleinige Verantwortung für 
die Klimaschutzaufgabe trägt und diese auch faktisch nicht allein 
bewältigen kann. Für Klaus Werk kommt es aber insgesamt darauf 
an, „im Rahmen der Raumordnung die eher weichen Faktoren 
gegenüber den harten Faktoren im Sinne der Ausgeglichenheit zu 
sichern und zu stärken“263, das heißt ökologische Fragen stärker 
zu regeln als ökonomisch und infrastrukturell starke Faktoren. 
Aus rechtlicher Perspektive macht Stephan Wagner deutlich, dass 
die Raumordnung durch ihren überörtlichen, überfachlichen und 
planerisch integrierenden Ansatz gegenüber fachlich wie räumlich 
kleinteiligeren Einheiten prädestiniert sei für die Bewältigung eines 
Problemkomplexes wie der Klimaschutzaufgabe264.

Inwiefern die verfassungsmäßige Klimaschutzaufgabe im 
bestehenden Regelsystem der staatlichen Raumordnung bereits ver-
ankert ist, wird in den folgenden Abschnitten 5.1 und 5.2 erörtert. 
Nach der rechtlichen Einordnung des Klimaschutzes in der deut-
schen Raumordnung anhand juristischer Fachpublikationen folgt 
die Spezifizierung für die Ebene der Regionalplanung in Abschnitt 
5.3. Welchen Umfang die Belange des Klimaschutzes in der institu-
tionalisierten Regionalplanung haben und welche Handlungsmacht 
die regionale Ebene für deren konkrete Ausgestaltung besitzt, ist 
zentraler Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Hierunter 
fallen auch die Grenzen der Zuständigkeit für den Klimaschutz in 
der Raumordnung. Die Erkenntnisse zu dieser Frage wurden neben 
einer umfassenden Literaturrecherche auch durch die Stellungnah-
men der Expert:innen im Rahmen der Delphi-Studie gewonnen.

5.1 Klimaschutz im bestehenden Regelsystem der Raumordnung

In der räumlichen Planung finden sich keine rechtlichen Entspre-
chungen der Sektorenziele aus dem KSG. Auch eine besondere 
Verantwortung der räumlichen Planung ergibt sich aus dem KSG 
nicht. Dennoch ist das Ziel der Treibhausgasneutralität bis zum 
Jahr 2045 ebenso wie die vorgelagerten Schritte zur Reduktion 

262 Vgl. Wagner 2018: 26; ausführlich dazu auch bei Hofmeister/Warner/Ott 2021.

263 Werk 2020: 62.

264 Vgl. Wagner 2018: 27.
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der klimaschädlichen Emissionen bei der Raumplanung nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 KSG zu berücksichtigen. Der Klimaschutz 
stellt somit weiterhin einen abwägungsrelevanten Grundsatz der 
Raumordnung dar, wie im Folgenden herausgearbeitet wird.

Im Rahmen der Raumordnung erfolgt die formelle räumliche 
Planung „jenseits der Ortsebene unter überörtlichen und überfach-
lichen (fachübergreifenden) Gesichtspunkten, die nicht unmittelbar 
die rechtlichen Beziehungen des Menschen zu Grund und Boden 
betreffen“265. Ihr Regelungsbereich sind die raumbedeutsamen 
Planungen, welche Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige 
Maßnahmen umfassen, durch die Raum in Anspruch genommen 
wird oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebiets 
beeinflusst wird266.

Als raumbedeutsame Nutzungen gelten sämtliche menschlichen 
Tätigkeiten, die a) Raum in erheblichem Maße in Anspruch neh-
men oder b) die Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beein-
flussen. Raumfunktionen sind dabei soziale, wirtschaftliche oder 
natürliche Funktionen, die ein Raumabschnitt erfüllt. Darunter 
fallen auch die ökologischen Funktionen des Raums bzgl. Natur, 
Klima, Wasser, Boden, Landschaft sowie Tier- und Pflanzenwelt.267 
Die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben der Raumordnung sind 
dabei sowohl die Abstimmung der unterschiedlichen Anforderun-
gen an den Raum und der Ausgleich von Konflikten als auch die 
Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raumes268. 
Die Raumordnung erfüllt damit die Rolle einer integrierenden 
Gesamtplanung269 für die jeweilige Ebene des Bundes, des Landes 
oder der Region.

Der Schutz des Klimas ist im Raumordnungsgesetz als Grund-
satz der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG verankert: 
„Der Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der 
Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des 
Klimas einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu ent-
wickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und ange-
messen, wiederherzustellen“270. Eine nähere Definition enthält das 
265 Sauthoff 2022: 259.

266 § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG.

267 Ausführlich hierzu bei Wagner 2018: 45-47.

268 § 1 Abs. 1 Satz 2 ROG.

269 Vgl. Wagner 2018: 2.

270 § 2 Abs. 2 Nr 6 Satz 1 ROG.
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Gesetz jedoch nicht. Wörtlich genannt als Aufgaben mit Bezug auf 
den Klimaschutz werden der Ausbau der erneuerbaren Energien, 
eine sparsame Energienutzung sowie der Erhalt und die Entwick-
lung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe und für die Ein-
lagerung dieser Stoffe271. Bei der Klimaschutzaufgabe im ROG geht 
es demnach um die Reduzierung von Treibhausgasemissionen272. 
Für die Raumordnung gibt es jedoch keine zwingenden Vorgaben 
zur Reduktion von Treibhausgasen.

Folgende klimabezogene Aspekte ergeben sich unmittelbar aus 
der Liste der raumordnerischen Grundsätze in § 2 Abs. 2 ROG:

Nr. 2: Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, 
sie ist vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender 
Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten. Der Freiraum 
ist durch übergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere 
Fachplanungen zu schützen; es ist ein großräumig übergreifen-
des, ökologisch wirksames Freiraumverbundsystem zu schaf-
fen.

Nr. 3: In verkehrlich hoch belasteten Räumen und Korridoren 
sind die Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr auf 
umweltverträglichere Verkehrsträger wie Schiene und Wasser-
straße zu verbessern. Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass 
die Verkehrsbelastung verringert und zusätzlicher Verkehr 
vermieden wird. 

Nr. 4: Ländliche Räume sind unter Berücksichtigung ihrer 
unterschiedlichen wirtschaftlichen und natürlichen Entwick-
lungspotenziale als Lebens- und Wirtschaftsräume mit eigen-
ständiger Bedeutung zu erhalten und zu entwickeln; dazu gehört 
auch die Umwelt- und Erholungsfunktion ländlicher Räume.

Nr. 6: Der Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfä-
higkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und 
Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit 
erforderlich, möglich und angemessen, wiederherzustellen. Bei 

271 § 2 Abs. 2 Nr 6 Satz 8 ROG.

272 Sauthoff 2022: 260.
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der Gestaltung räumlicher Nutzungen sind Naturgüter sparsam 
und schonend in Anspruch zu nehmen; Grundwasservorkom-
men und die biologische Vielfalt sind zu schützen. Die 
erstmalige Inanspruchnahme von Freiflächen für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu verringern.273

Klimaschutz stellt in der Raumordnung aber grundsätzlich einen 
Abwägungsbelang ohne vorrangige Gewichtung dar. Ganz im 
Gegenteil lassen sich bereits Zielkonflikte aus den Grundsätzen 
der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG ablesen, wie beispielsweise 
bei der Entwicklung einer „räumlich ausgewogene[n] Wirtschafts-
struktur und wirtschaftsnahe[n] Infrastruktur“ insbesondere in 
„strukturschwachen“ Räumen274 anklingt. Hierbei stehen sich 
„harte“ wirtschaftliche und infrastrukturelle Belange und „weiche“ 
ökologische Belange gegenüber, welche im Rahmen der Abwägung 
auszugleichen sind275. Im Sinne einer sachgerechten Abwägung sind 
hierzu die negativen wie positiven Klimawirkungen einer Planung 
und die Möglichkeiten zur Reduktion von Treibhausgasemissionen 
zu ermitteln und in Bezug zu setzen zu den übrigen Zielen, die für 
die Planung relevant sind276. Als Mittel für die sachgerechte Abwä-
gung von im Detail unsicheren und regional ungenauen Klimawi-
rkungen einer Planung gelten landesweite oder regionale Klima-
schutz- oder Energiekonzepte277. Ein solches Konzept berücksichtigt 
die fachlichen Anforderungen des Klimaschutzes und erarbeitet 
dazu Ziele und mögliche Instrumente, welche wiederum in der 
raumordnerischen Abwägung spezifisch zu berücksichtigen sind. 
Eine vollständige Missachtung von Klimaschutzbelangen ist auch 
ohne vorheriges Klimaschutzkonzept verboten, indem es sich bei 
der Grundsatzformulierung um sog. „Soll“-Vorschriften handelt278.

Den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rech-
nung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen. Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen 
für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für eine sparsame Ener-
273 Überblick nach Sauthoff 2021: 145.

274 § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG.

275 Werk 2020: 62.

276 Vgl. Sauthoff 2022. 261.

277 Vgl. Sauthoff 2021: 144.

278 Vgl. Sauthoff 2022: 261.

Starker Klimaschutz durch die 

Regionalplanung

Doyé 87



gienutzung sowie für den Erhalt und die Entwicklung natürlicher 
Senken für klimaschädliche Stoffe und für die Einlagerung dieser 
Stoffe zu schaffen.279

Festlegungen im Rahmen der Raumordnung können demnach 
klima- und energiebezogene Vorgaben bestimmen, insbesondere 
mit Blick auf Fragen des Ressourcenschutzes, der Flächenvorsorge 
sowie der Risikovorsorge280. Wagner umreißt die klimabezogenen 
Handlungsfelder der Raumordnung folgendermaßen:

(1) raumplanerische Flächenvorsorge für ausreichende 
Flächenkapazitäten für die Umstellung auf regenerative 
Energien;
(2) Gewährleistung eines energieeffizienten Siedlungsbestandes 
sowie räumliche Vorsorge für eine möglichst emissionsniedrige 
Verkehrs- und Transportinfrastruktur;
(3) Erörterung von raumordnerischen Möglichkeiten zum 
Schutz und zum Ausbau von natürlichen und ggf. technischen 
Kohlenstoffsenken;
(4) ggf. mittelbarer Einfluss auf die Gesamtmenge des 
industriellen Treibhausgasausstoßes durch verknappende 
Standortplanung;
(5) überfachlich-überörtliche Koordination und Steuerung der 
Klimaschutzbemühungen in den einzelnen Sektoren durch 
übergreifende Zielvorgaben.281

Wie sich die oben genannten Handlungsfelder in der 
Regionalplanung stärker ausdifferenzieren und konkret 
umsetzen lassen, wird in Abschnitt 5.3.2 dargestellt.

Klimaschutzbelange in Raumordnungsplänen
Landesweite und regionale Raumordnungspläne (Landesentwick-
lungs- und Regionalpläne) nach § 13 ROG enthalten Festlegun-
gen zur Raumstruktur für das Gebiet eines Bundeslandes oder 
seiner Teilräume (Regionen). Hierzu zählen notwendigerweise 
Festlegungen zur anzustrebenden Siedlungsstruktur282 und der 

279 § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 u. 8 ROG; eigene Hervorhebungen.

280 Vgl. Sauthoff 2021: 140.

281 Vgl. Wagner 2018: 28f.

282 § 13 Abs. 5 Nr. 1 ROG.
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anzustrebenden Freiraumstruktur283 sowie zu Standorten und 
Trassen für Infrastruktur (Verkehr, Logistik, Ver- und Entsorgung 
inkl. Energie)284. Die Grundsätze nach § 2 Abs. 2 ROG sind durch 
Festlegungen in den Raumordnungsplänen zu konkretisieren, 
soweit dies erforderlich ist285. Dahinter steht der allgemeine Ver-
hältnismäßigkeits- und Erforderlichkeitsgrundsatz, der besagt, 
dass die nachfolgenden Planungsebenen „in ihrer Gestaltungsfrei-
heit nur insoweit eingeengt werden, wie dies erforderlich ist“286.

In den Raumordnungsplänen können spezifische ökologische 
Funktionen des Raumes, worunter auch das Klima fällt, definiert 
und bestimmten Teilräumen zuordnet werden. Die raumordneri-
sche Steuerungswirkung bezieht sich, neben der Strukturierung von 
Klimafunktionen im Raum, auch darauf, diese gegenüber konkur-
rierenden Nutzungsansprüchen zu sichern.287 Als Instrumente dazu 
dienen insbesondere Vorbehalts- und Vorranggebiete.

Durch die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten288, denen bei 
der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktio-
nen oder Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist, können 
Flächen für Natur und Landschaft, Grundwasser/Trinkwasser, den 
(vorbeugenden) Hochwasserschutz, Siedlungs- und Verkehrsflächen 
sowie besondere Klimafunktionen vorgesehen werden. Vorbehalts-
gebiete sind jedoch keine Ziele der Raumordnung und können 
damit entgegenstehende Nutzungen nicht ausschließen.289

Es wird daher empfohlen, verbindliche Festlegungen zum 
Zweck des Klimaschutzes in Form von Zielen der Raumordnung 

zu machen. Ziele der Raumordnung sind vom Träger der Raumord-
nung abschließend abgewogene textliche oder zeichnerische Fest-
legungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und 
Sicherung des Raums290, welche von den nachstehenden Planungs-
ebenen übernommen werden müssen291. Dabei gilt allgemein, dass 
eine solche verbindliche Regelung auf regionaler Ebene verhältnis-

283 § 13 Abs. 5 Nr. 2 ROG.

284 § 13 Abs. 5 Nr. 3 ROG.

285 § 2 Nr. 1 ROG.

286 Runkel 2018: 2994.

287 Vgl. Wagner 2018: 45.

288 § 7 Abs. 3 Nr. 2 ROG.

289 Vgl. Sauthoff 2021: 145.

290 § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG.

291 Vgl. Sauthoff 2021: 145.
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mäßig und unbedingt erforderlich ist292. Auf diese Weise kann die 
Siedlungsentwicklung z.B. durch Schwellenwerte für Wohnbauf-
lächen begrenzend gesteuert werden, ebenso wie durch die Fest-
legung Zentraler Orte mit Zuweisung bestimmter Aufgaben oder 
die Beschränkung kleiner Gemeinden auf Eigenentwicklung293. In 
Betracht kommt außerdem die Festlegung von Verkehrswegen und 
-arten sowie deren Bündelung, wobei jedoch häufig Konflikte mit 
den Fachplanungen von Bund und Ländern auftreten294.

Als Ziele der Raumordnung können Vorranggebiete295 aus-
gewiesen werden. Durch solche verbindlichen Vorgaben können 
Flächen für klimarelevante Anlagen raumordnerisch gesichert 
werden, indem Vorranggebiete andere, mit der priorisierten Nut-
zung nicht vereinbare Planungen auch auf nachfolgenden Ebenen 
ausschließen.296 Dies gilt beispielsweise für Anlagen zur regenerati-
ven Energiegewinnung, -verteilung und -speicherung sowie für den 
Schutz und die Entwicklung von Freiraum.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit für eine sog. „Konzent-
rationszonenplanung“ durch die Festlegung von Vorranggebieten 
mit Ausschlusswirkung. Dies bedeutet, die vorrangige Nutzung 
oder Funktion an anderer Stelle im Planungsraum auszuschließen, 
sofern hierfür ein gesamträumliches Planungskonzept vorliegt.297 
Eine Ausnahmeregelung gilt jedoch für die Ausweisung von Winde-
nergiegebieten, worauf in Abschnitt 5.3.2.(d) eingegangen wird.

Eine weitere Möglichkeit für klimarelevante Festlegungen auf 
Ebene der Raumordnung sind sachliche Teilpläne298. Gegenstand 
sachlicher Teilpläne sind z.B. Rohstoffsicherung und -gewinnung 
sowie Energiegewinnung allgemein oder erneuerbare Energien 
oder auch spezifischer Windkraft299.

292 Vgl. Runkel 2018: 2994.

293 Sauthoff 2022: 265.

294 Sauthoff 2022: 266.

295 § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG.

296 Vgl. Sauthoff 2022: 266.

297 § 7 Abs. 3 Satz 2f. ROG.

298 Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 ROG.

299 Bspw. stellte die Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 2016 den sachlichen Teilplan 

„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ auf (Unwirksamkeitserklärung durch die Urteile des 

Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 02.03.21 – OVG 10 A 2.17, 10 A 16.17 und 10 A 17.17).
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Auch die Aufhebung von Regelungen eines Plans300 zum Zweck 
des Klimaschutzes ist möglich, wenn die sachgerechte Abwägung 
ergibt, dass im Plan andere Nutzungen und Funktionen begünstigt 
werden, welche „aus Klimaschutzgründen […] entfallen sollen“301. 
Auf der anderen Seite ist es auch möglich, dass sich die Raumord-
nung des Landes oder der Region über die klimaschutzbezoge-
nen Planvorstellungen der Gemeinde hinwegsetzt, nachdem die 
Flächennutzungspläne und sonstige beschlossene Planungen der 
kommunalen Ebene ordnungsgemäß abgewogen wurden302.

Die strategische Umweltprüfung (SUP), die bei der Aufstellung 
von Raumordnungsplänen durchzuführen ist, ist das maßgebliche 
Instrument, um konkret auf den Plan bezogenes umwelt- bzw. kli-
marelevantes Wissen zu generieren303. Aufgabe der SUP ist es, die 
voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Raumordnungs-
plans u.a. auf Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 
sowie auf die Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern zu 
ermitteln und frühzeitig zu beschreiben und zu bewerten304. Die 
Ergebnisse der SUP sind in der Abwägung zu berücksichtigen305. 
Mit Blick auf den Klimaschutz enthält der Umweltbericht bspw. 
Angaben darüber, wo sich kohlenstoffspeichernde und damit kli-
marelevante Böden im Planungsraum befinden. Wenn diese natür-
lichen Kohlenstoffsenken von den Neuausweisungen im Geltungs-
bereich des aufzustellenden Plans betroffen sind, wird kann die 
Erheblichkeit der Auswirkungen des Raumordnungsplans konkret 
für diese Böden bewertet werden306. Insgesamt ergibt sich aus dem 
Umweltbericht eine Einschätzung darüber, ob der Plan THG-emit-
tierende Nutzungen fördert oder auch, ob durch den Plan Nutzun-
gen oder Maßnahmen, die zur Minderung von THG-Emissionen 
führen, begünstigt werden307. Die SUP dient damit als eine wich-
tige Grundlage für die politische Entscheidungsfindung in einem 
frühen Stadium der Planung, „um eine gleichberechtigte Abwägung 
ökonomischer, sozialer und ökologischer Belange zu gewährleis-

300 Vgl. § 7 Abs. 7 i. V. m. § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG.

301 Sauthoff 2021: 144.

302 Vgl. Sauthoff 2022: 267.

303 Vgl. Wagner 2018: 123.

304 § 8 Abs. 1 ROG.

305 § 7 Abs. 2 Satz 2 ROG.

306 Siehe Bsp. RVR 2018: 45f.

307 UBA 2018a: 35.
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ten“308. Ob die SUP allerdings Einfluss auf die Stärkung von Klima-
schutzbelangen im Planungsgebiet nehmen kann, ist fraglich. Nach 
dem genannten Beispiel zu urteilen, kann durch die SUP lediglich 
festgestellt werden, ob und inwieweit die Planung Ökosysteme mit 
besonders hoher THG-Senkenleistung beeinträchtigt oder ggf. auch 
fördert309. 

5.2 Einfluss des Bundes-Klimaschutzgesetzes 

auf die Raumordnung

Der beschriebene Rahmen für den Klimaschutz in der Raumord-
nung bleibt auch mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz von 2021 
bestehen, indem § 13 Abs. 1 Satz 1 lediglich ein „Berücksichti-
gungsgebot“ für die Ziele des KSG vorgibt310. Für alle Verwaltun-
gen bedeute dies, dass Klimaauswirkungen zu ermitteln und zu 
gewichten seien, aber auch das „Wegwägen“ des Klimaschutz-
belangs sei weiterhin zulässig, merkt Sabine Schlacke an311.

Mit Blick auf die staatliche Raumordnung zeichnet sich jedoch 
ein differenzierteres Bild, denn das Ziel der Treibhausgasneutralität 
bis 2045 berühre in relevanter Weise die „etablierten raumordneri-
schen Aufgabenfelder“312, argumentiert Wagner: Neben Standorten 
für eine klimaschonende Energiegewinnung und einer kompakten, 
emissionsvermeidenden Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsinfra-
struktur gehe es um die Sicherung natürlicher Kohlenstoffsenken. 
Für letzteren Bereich gibt das KSG Ziele vor.

Die natürliche Senkenfunktion des LULUCF-Sektors als 
Faktor für die Raumordnung
Ein raumordnerisches Handlungsfeld, welches unmittelbar im 
KSG benannt ist, ist die Sicherung und Entwicklung natürlicher 
Treibhausgassenken durch Landnutzung, Landnutzungsände-
rung und Forstwirtschaft, kurz LULUCF-Sektor. Diese Aufgabe 
formuliert das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 bereits 
in Ansätzen, indem eine Empfehlung für den Erhalt und die 
Verbesserung von Treibhausgassenken, einschließlich Wäldern, 

308 Schumacher 2020: 136 unter Bezugnahme auf Heiland et al. 2005.

309 Vgl. UBA 2018a: 35.

310 Vgl. Sauthoff 2022: 261.

311 Vgl. Schlacke 2020: Folien 9f.

312 Wagner 2021: 13.
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ausgesprochen wird313. Im Europäischen Klimagesetz wird die 
Bedeutung natürlicher Senken für das Erreichen von Treibhaus-
gasneutralität bzw. einer negativen Bilanz ab 2050 explizit her-
vorgehoben314. Zuvor wurden erstmals im Jahr 2018 klare Ziele 
für den Beitrag des LULUCF-Sektors für den Klimaschutz auf 
EU-Ebene vorgegeben, um die Verfügbarkeit natürlicher Senken 
sicher zu stellen315. Mit der Novelle von 2021 knüpft das Bun-
des-Klimaschutzgesetz daran an und regelt nun erstmals auf 
nationaler Ebene den Beitrag des LULUCF-Sektors für eine aus-
geglichene Treibhausgasbilanz316. Hierzu gibt das KSG vor, dass 
die natürlichen Senken wie Wälder, Feuchtgebiete und Grünland 
zunehmend mehr Treibhausgase binden, als durch Emissionen 
im LULUCF-Sektor entstehen, z.B. durch Landwirtschaft oder 
die Umwandlung von Flächen aus Wald, Grün- und Ackerland 
in Siedlungsfläche. In der Bilanz soll sich die Senkenfunktion 
von LULUCF bis 2045 auf -40 Mio. t CO2-Äqu. belaufen317.

Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau natürlicher 
Treibhausgassenken, aber auch zur Minderung von Treibhausgase-
missionen im LULUCF-Sektor sind dringend geboten. Bis zum Jahr 
2030 soll der Sektor eine Emissionsbilanz von -25 Mio. t CO2-Äqu. 
erreichen, während sich seine Bilanz im Jahr 2021 auf +4 Mio. t 
CO2-Äqu. belief318. Für die Raumordnung bedeutet das, dass Wald, 
Feuchtgebiete (darunter auch landwirtschaftlich nicht oder gering 
genutzte Moore) und Grünland (insbesondere auf mineralischen 
Böden) unbedingt räumlich gesichert werden müssen. Auch der 
Ausbau dieser Flächen liegt unmittelbar in der Verantwortung der 
räumlichen Planung (siehe Abschnitt 5.3).

Im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung nach § 9 KSG 
sind Maßnahmen beschrieben, welche auf Bundesebene ergrif-
fen werden, um die Klimaschutzziele im Bereich Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft zu erreichen319. Für 
die Raumordnung relevant ist zum einen das „Aktionsprogramm 
Natürlicher Klimaschutz“, welches u.a. gezielt nach geeigneten Flä-
313 Art. 5 Abs. 1 Pariser Klimaschutzabkommen.

314 Vgl. Art. 4 Abs. 1 Satz 2 EU-Klimagesetz.

315 LULUCF Regulation (EU) 2018/841; ausführlich beschrieben bei Böttcher et al. 2019.

316 Vgl. v. Weschpfennig 2022: 94.

317 Vgl. § 3a Abs. 1 KSG.

318 Daten nach UBA 2023g.

319 Vgl. § 9 Abs. 1 Satz 4 KSG.
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chen für möglichst umfangreiche Erstaufforstungen sucht und im 
Rahmen von Pilotprojekten neue Waldflächen anlegt320, da Wald 
eine besonders wichtige Rolle als Netto-Kohlenstoffsenke spielt321. 

Weiterhin wird im Klimaschutzprogramm angedeutet, dass „die 
rechtlichen Grundlagen des Bodenschutzes überprüft und insbe-
sondere mit Blick auf die Vorsorgepflichten angepasst werden; und 
Flächenverbrauch und Bodenversiegelung reduziert und bestehende 
Entsiegelungspotentiale stärker als bisher genutzt werden“322. Inwie-
fern Rückbau von Gebäuden und Infrastruktur sowie Entsiegelung 
auf Ebene der überörtlichen Planung zu einem stärkeren Klima-
schutz beitragen können, wird in Kapitel 6 diskutiert. Anzumerken 
ist jedoch, dass die Rolle von natürlichen Treibhausgassenken von 
Klimaschutzexpert:innen kritisch gesehen wird und vor dem nor-
mativen Hintergrund der vorliegenden Arbeit der LULUCF-Sektor 
für den Klimaschutz weniger relevant scheint (siehe Abschnitt 3.4), 
als sich aus den Vorgaben des KSG ableiten lässt.

5.3 Beiträge der Regionalplanung zum Klimaschutz

Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz wurde rechtlich festgeschrie-
ben, dass alle Träger öffentlicher Belange die Bundesziele zum 
Klimaschutz bei ihren Planungen und Entscheidungen berück-
sichtigen müssen323. Das gilt selbstverständlich auch für die Regi-
onalplanung. Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel bereits 
angesprochen wurde, ist jedoch umstritten, welche Sektoren und 
Ebenen welchen Grad an Handlungsmacht besitzen, um den 
Schutz des globalen Klimasystems zu gestalten. Der Einfluss der 
langfristig wirkenden Planungsentscheidungen auf allen Gebietse-
benen habe insgesamt bei der Transformationsaufgabe einen viel 
zu wenig beachteten Einfluss, stellen Bauriedl/Held/Kropp fest324.

Einen Beitrag der Regionen zum Klimaschutz fordert das 
international geltende Abkommen von Paris, wonach den Regio-
nen, ebenso wie anderen substaatlichen Ebenen, eine Schlüsselrolle 
zukommt bei der Anerkennung von Verantwortung und der Umset-
320 Vgl. BMWK 2023: 21.

321 In 1990 wurden rund -18,7 Mio. t CO2-Äqu. im Wald gespeichert. Im Jahr 2021 waren es mit -41,9 Mio. 

t CO2-Äqu. mehr als doppelt so viele gebundene Emissionen. Die Entwicklung von Wald aus Treibhaus-

gassenke wird angesichts der direkten und indirekten Einflüsse durch den Klimawandel jedoch als kritisch 

eingeschätzt (vgl. UBA 2023g).

322 BMWK 2023: 22.

323 § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG.

324 Bauriedl/Held/Kropp 2021: 32.
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zung von aktivem Klimaschutz325. Ebenso geht aus dem Klima-
schutzgesetz der Europäischen Union eine klare Verantwortung für 
den aktiven Klimaschutz durch die Regionen hervor326.

Im Rahmen der für diese Arbeit durchgeführten Delphi-Studie 
schreiben vier der fünf Teilnehmenden in ihren Stellungnahmen 
explizit, dass Klimaschutz eine wichtige Aufgabe der Regional-
planung darstelle. Dies ist insgesamt nicht verwunderlich, da die 
Expert:innen aufgrund ihres fachlichen Engagements für den 
Klimaschutz in der räumlichen Planung ausgewählt wurden. Inte-
ressant sind dabei jedoch die unterschiedlichen Ausgangspunkte, 
von denen aus sie ihre Positionen entwickeln, welche im Folgenden 
dargestellt werden. Um einen umfassenderen Einblick in die fachli-
che Diskussion zur Verbindung von Klimaschutz und Regionalpla-
nung zu geben, werden darüber hinaus weitere Fachtexte anderer 
Autor:innen herangezogen. 

5.3.1 Diskussion zur Verbindung von Klimaschutz 

und Regionalplanung im status quo

Der:die Regionalplaner:in betont in der Stellungnahme im Rahmen 
der Delphi-Befragung explizit die Dringlichkeit für einen stärkeren 
Klimaschutz in der Regionalplanung, hält jedoch zunächst fest, 
dass es wichtig sei zu „vermeiden, dass regionalplanerische Fest-
legungen den Weg zur THG-Neutralität unnötig blockieren“327. 
Nach dieser Einschätzung leiste die Regionalplanung derzeit 
keinen ausreichenden Beitrag zum Klimaschutz und verhindere 
ihn an manchen Stellen sogar. Die Vorschläge für Veränderun-
gen in der Regionalplanung werden in Kapitel 6 diskutiert. 

Heidi Megerle formuliert ohne Umschweife: „Die Regionalpla-
nung muss (…) Festlegungen zur Reduzierung der Treibhausgase 
treffen“328. Ausgangspunkt sind die bestehenden Möglichkeiten, 
Belange des Klimaschutzes in Regionalplänen zu verankern. Diese 
sollten ihrer Ansicht nach stärker genutzt werden und mit beson-
ders hoher Verbindlichkeit in die Planung einfließen329. 

325 Vgl. Art. 7 Abs. 2 Pariser Klimaschutzabkommen.

326 Vgl. Nr. 38 EU-Klimagesetz.

327 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 167f.

328 TN3_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 225f.

329 Vgl. TN3_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 315ff.
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Megerle fasst die konkreten Aufgabenfelder der Regionalplanung 
wie folgt zusammen:

- Kompakte Siedlungsstrukturen (z.B. Stadt der kurzen Wege) zur 
 Vermeidung bzw. Verringerung der Freisetzung von Emissionen
- Unterstützung des Ausbaus des ÖPNV, soweit 
 dies für die Regionalplanung möglich ist
- Sicherung von Treibhausgassenken (Wälder, Moore 
 etc.) durch Ausweisung entsprechender Vorranggebiete
- Schutz von Freiflächen und grüner Infrastruktur durch 
 Ausweisung z.B. von Grünzügen und Grünzäsuren
- Ausweisung von Vorrangflächen für den Ausbau erneuer-
 barer Energien (Freiflächenphotovoltaik, Windenergie etc)
- Enge Zusammenarbeit mit den Kommunen, um Maß-
 nahmen zur THG-Neutralität zu unterstützen, die 
 auf Ebene der Bauleitplanung umgesetzt werden.
- Enge Zusammenarbeit mit den übergeordneten Ebenen, 
 um z.B. bei der Neuaufstellung des Landesentwicklungs-
 planes (Prozess läuft gerade in Baden-Württemberg) entspre-
 chende Vorgaben / Ausführungen in den LEP zu integrieren.
- Gestaltung einer räumlichen Gesamtstrategie, die fach-
 übergreifend geeignete Maßnahmen bündelt und 
 hierbei die Vulnerabilität unterschiedlicher Nutzungsstruk-
 turen im Sinne der Vorsorgeorientierung berücksichtigt.330

Christian Lamker geht davon aus, dass bereits im bestehenden 
System ein „starker Klimaschutz möglich sein muss und Raum-
ordnung tatsächlich Einfluss darauf hat, was passiert“, sofern sie 
von einem klaren Bekenntnis zum Klimaschutz geleitet wird.

Der Windenergieausbau hat gezeigt, wie effizient Raumord-
nung ist: Bayern hat sehr erfolgreich von politischer Zielfestle-
gung (keine Windenergie), über die Instrumente (10H-Regel), 
bis zur Umsetzung vor Ort (Genehmigungsverfahren) 
gehandelt. Ich würde das als starken Beleg dafür umkehren, 
dass auch starker Klimaschutz möglich sein muss und 
Raumordnung tatsächlich Einfluss darauf hat, was passiert. 
Klare Festlegungen darf es dafür nicht nur dort geben, wo 

330 TN3_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 116ff.
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etwas verhindert wird, sondern gerade dort, wo etwas 
ermöglicht wird.331

Manfred Miosga sieht zahlreiche Anknüpfungspunkte für Kli-
maschutz durch die Regionalplanung. Aus seiner Sicht liegt der 
Beitrag der Raumordnung insgesamt v.a. in der sektorübergrei-
fenden Abstimmung der folgenden „Transformationsfelder“:

Insgesamt erfordert eine erfolgreiche soziale und ökologische 
Transformation (…) umfangreiche Wenden in den Feldern 
Energie, Transport und Mobilität, Siedlungsstrukturen, 
Wohnen und Gebäudewärme, Ernährung, Konsum, 
Produktion. Das ist mit einem weitreichenden Umbau bzw. 
einer Umnutzung von Infrastrukturen verbunden (Energie-
wende, Mobilität und Logistik, Flächeninanspruchnahme, 
Landnutzung…). Damit sind umfassende überörtliche 
Raumwirkungen verbunden, die auf regionaler Ebene 
planerisch bearbeitet werden müssen. Zahlreiche Entscheidun-
gen zu den erforderlichen Wenden fallen auf kommunaler 
Ebene und müssen regional koordiniert werden. Dies ist eben-
falls eine Aufgabe der Regionalplanung und Raumordnung332. 

Marco Pütz äußert sich hingegen sehr kritisch, was den 
Einfluss der räumlichen Planung insgesamt auf eine treib-
hausgasneutrale Entwicklung betrifft. Er vertritt den Stand-
punkt, dass Planung nicht aktiv zum Klimaschutz bei-
tragen, sondern höchstens unterstützen könne, dass z.B. 
Städte und Regionen treibhausgasneutral werden333.

Im starken Kontrast zu Pütz argumentierten Hübler et al. 
bereits vor über 20 Jahren, dass die regionale Ebene die Wichtigste 
sei, „Konzepte und Strategien einer nachhaltigen Entwicklung zu 
organisieren und umzusetzen“334. Die Autor:innen begründen ihre 
Annahme damit, dass die Landesebene „in der Mehrzahl der Fälle 
zu weit weg [ist] von den tatsächlichen Entscheidungssachverhalten, 
die nachhaltige Entwicklung beeinflussen können“ und die kommu-

331 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 218ff.

332 TN4_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 51ff.

333 Vgl. TN5_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 55ff.

334 Hübler et al. 2000: I.
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nale Ebene zu kleinteilig sei335.
Zudem nehme die Regionalplanung eine wichtige Klammer-

funktion zwischen kommunaler Bauleitplanung und Landesent-
wicklungsplanung im Sinne des Gegenstromprinzips nach § 1 Abs. 
3 ROG ein, indem sie übergemeindlich Belange bündele und für 
einen wirksamen Interessenausgleich zwischen Orts- und Landes-
ebene sorge336, argumentiert Fürst. Er argumentiert sogar, dass 
die Regionalplanung aufgewertet werde, wenn sie sich auf ihre 
Kernfunktionen „verschlanken“ würde, z.B. indem sie nur solche 
Ziele aufnimmt, die anderweitig nicht besser gesteuert werden kön-
nen. Hierzu benennt er u.a. die folgenden Funktionen, die klimare-
levant sind:

- die Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren,
- die Freiräume zu schützen, (…)
- ein großräumig übergreifendes Freiraumverbundsystem 
 zu schaffen, (…)
- die räumlichen Erfordernisse für eine nachhhaltige 
 Energieversorgung zu erfüllen, (…)
- die räumlichen Voraussetzungen für die Nahrungs- und 
 Rohstoffproduktion der Land- und Forstwirtschaft 
 zu schaffen, (…)
- Beeinträchtigungen des Naturhaushalts auszugleichen, (…)
 den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen.337

Darüber hinaus schreibt Fürst der Regionalplanung eine wich-
tige Rolle bei der Integration von Fachplanungen zu. Aus sei-
ner Sicht integrierten sich Fachpolitiken heute leichter in die 
regionale Planung, wenn erkennbar sei, dass diese von den 
wichtigsten Handlungsträgern der Region kraftvoll unterstützt 

335 Ebd. Diese Einschätzung bestätigte auch ein Mitarbeiter des Regionalverbandes Ruhr, den ich im 

Rahmen einer Seminararbeit im Sommersemester 2022 interviewte: 

„Die Region ist auch aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte so eng verzahnt, sodass es eine Menge enger 

Kontakte gibt, die die ganze Arbeit dynamischer gestaltet. Im Vergleich zur Reaktionsgeschwindigkeit zu 

Prozessen, die auf Landesebene stattfinden, kann es bei uns, wenn es schnell gehen muss, auch schnell 

gehen. Der Regionalverband als verbindende Klammer nimmt dort eine wichtige Rolle ein.“ Interview mit 

Thorsten Stock, Leiter des Teams Klimaanpassung im Referat Klima- und Umweltschutz, angesiedelt in 

Bereich 3/Umwelt des Regionalverbandes Ruhr am 26.08.2022 per ZOOM (Gesprächsleitung: Laura Doyé, 

Ergänzungen von Sebastian Kühnel). Seminararbeit im Master-Projekt Regionalplanung, Sommersemester 

2022.

336 Vgl. Fürst 2010: 238.

337 Ebd.

Transform 98Study



werde338. Festzuhalten ist somit, dass Klimaschutz ebenso wie 
indirekt klimarelevante räumliche Entwicklungen zu den Kern-
aufgaben der Regionalplanung gehören und die oben genannten 
Funktionen nach Fürst auch nicht durch andere Institutionen 
gesteuert werden können. Wenn diese Funktionen durch politi-
sche Entscheidungsträger:innen in den Fokus gerückt werden, 
kann die Regionalplanung demnach ein großer Hebel für räum-
lich steuerbare Klimaschutzbestrebungen sein und dafür sor-
gen, dass Fachplanungen sich in diesen Prozess eingliedern.

Eine Argumentation, die das Potenzial hat, die Positionen von 
Pütz und den weiteren Expert:innen näher zueinander zu bringen, 
findet sich bei Harteisen et al., die die formelle Planung als ent-
scheidende Grundlage für die ökologisch nachhaltige Entwicklung 
einer Region und damit insbesondere als Vorarbeiterin auch für 
den kommunalen Klimaschutz sehen.

Die Raumordnung steht dabei häufig am Anfang einer Risi-
kovermeidungskette! Wenn bereits auf der überörtlichen Ebene 
Nutzungskonflikte ausgeräumt bzw. einer Lösung zugeführt 
werden können, müssen diese i. d. R. nicht mehr auf den nach-
folgenden Planungsebenen betrachtet werden. So könnten 
beispielsweise beim "ema „Flächensparen“ auf der Ebene der 
Landes- und Regionalplanung einerseits durch eine entspre-
chende Festlegung von durchsetzungsstarken Rechtsnormen 
(z. B. zu einer stringenten Innen- vor Außenentwicklung) und 
andererseits durch den Einsatz von kooperationsgeprägten 
Instrumenten wie „regionales Flächenmanagement“ entschei-
dende Weichen für die nachfolgenden Bauleitplanungen 
gestellt werden.339 

Unabhängig von den Fragen, wie groß der Einfluss der Regional-
planung ist mit Blick auf den Klimaschutz und ob sie eher Vor-
arbeiterin, Koordinatorin, aktive Transformationsgestalterin ist 
oder sein sollte, ließ sich bereits aus Abschnitt 5.1 dieses Kapitels 
schlussfolgern, dass Klimaschutz als Grundsatz der Raumordnung 
durch die Regionalplanung bearbeitet werden muss. Vorausset-
zend, dass alle Planungsebenen einen Beitrag zum globalen Kli-

338 Vgl. Fürst 2010: 239.

339 Harteisen et al. 2021: 85.
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maschutz leisten müssen, ist das oberste Ziel, die Gesamtmenge 
an Treibhausgasemissionen im Plangebiet zu reduzieren. Dieses 
Ziel muss die Regionalplanung mit übergreifenden Instrumenten 
verfolgen. Hierbei sind folgende Sekundärstrategien zu fokussieren: 

1. Treibhausgasemissionen direkt reduzieren durch 
 Verdrängung fossiler Energieträger und Umstellung auf 
 regenerative Energien (Konsistenz) 

2. Absenkung des Energiebedarfs insgesamt, um die 
 Umstellung auf regenerative Energien mittelfristig 
 realisierbar zu machen (Suffizienz)

3. Steuerung effizienter Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktu-
 ren zur Unterstützung von Nr. 2 (Effizienz).340

Darüber hinaus kann die langfristige Bindung bzw. Lage-
rung von Treibhausgasen in natürlichen wie technischen 
Senken als weitere Primärstrategie für den Klimaschutz in 
der Raumordnung angesehen werden341, auch wenn hierzu 
Kritik aus einer Postwachstumsperspektive angebracht 
ist, wie bereits in Abschnitt 3.4 angesprochen wurde.

Um diese Strategien zum Klimaschutz auf Ebene der Regional-
planung umzusetzen, stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Verfügung, welche die Regionalplanung unmittelbar betreffen oder 
durch sie selbst gesteuert werden können. Der Fokus der folgenden 
Darstellung liegt auf der inhaltlichen Ausgestaltung von Klima-
schutzbelangen in der Regionalplanung342, womit die Beantwortung 
von Forschungsfrage A angestrebt wird: Welche Möglichkeiten hat 
die Regionalplanung im bestehenden System der Raumordnung, 
um den Klimaschutz auf regionaler Ebene zu forcieren?

340 Sekundärstrategien für den Klimaschutz durch Raumordnung nach Wagner 2018: 222f.; eigene Ergän-

zung der Nachhaltigkeitsstrategien.

341 Vgl. Wagner 2018: 223.

342 Ebenso relevant für die Planungspraxis sind die Prozesse zur Aufstellung von Regionalplänen sowie 

ggf. Verfahren zur Änderung und Möglichkeiten zur Evaluierung bestehender Pläne, welche hier unbeleuch-

tet bleiben müssen. In den Stellungnahmen aus der Delphi-Studie hat sich jedoch gezeigt, dass es auch 

hierbei Veränderungen braucht, sodass die vorgeschlagenen Änderungen wenigstens im folgenden Kapitel 

6 genannt werden.
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5.3.2 Bestehende Möglichkeiten der Regionalplanung 

für den Klimaschutz

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Regionalplänen erge-
ben sich vielfältige Aufgabenfelder, welche unmittelbar 
klimarelevant sind. Aufgeführt sind an dieser Stelle inhalt-
liche Festlegungen, die getroffen werden bzw. nach aktuel-
ler Rechtslage gemacht werden können (status quo). Hierzu 
werden die folgenden Aufgabenbereiche der Regionalpla-
nung im Sinne des Klimaschutzes näher beschrieben343:

(a) Steuerung kompakter Siedlungsstrukturen,
(b) Schutz und Erweiterung von Freiflächen und grüner 
 Infrastruktur einerseits zur Negativ-Steuerung von 
 Siedlungs- und Verkehrswachstum und andererseits als 
 natürliche Treibhausgassenken,
(c) Unterstützung einer Verkehrswende hin zu treibhausgasar-
 mer Mobilität und Logistik,
(d) Ausbau erneuerbarer Energien,
(e) verknappende Standortplanung für konventionelle 
 Kraftwerke und 
(f) darüber hinaus Koordination und zielorientierte Planung 
 raumrelevanter Entwicklungen für den Klimaschutz, inkl. 
 gebietsbezogener Emissionsminderungsvorgaben.

Die genannten Aufgabenbereiche werden im Folgenden 
näher erläutert, wobei jedoch kein Anspruch auf eine allum-
fassende Darstellung der regionalplanerischen Möglichkei-
ten besteht, diese Aufgabenfelder auszugestalten344. Darüber 
hinaus sind zudem weitere Vorgaben über die Gewichtung 
von Klimaschutzbelangen in den Landesgesetzen oder Lan-

343 Ausgangspunkt für die folgende Darstellung waren die Antworten von Heidi Megerle auf die Frage „In 

welchen Bereichen muss die Regionalplanung einen aktiven Beitrag in Richtung THG-Neutralität bis 2045 

leisten?“ in ihrer Stellungnahme für Runde 1 der Delphi-Studie. Die von ihr genannten Themenfelder wurden 

mit der rechtswissenschaftlichen Darstellung bei Wagner 2018 sowie den Praxisempfehlungen des Umwelt-

bundesamtes (Domhardt et al. 2021) abgeglichen und zusammengeführt. Die Struktur entspricht im Wesent-

lichen dem Diskussionspapier, welches die Grundlage für die 2. Delphi-Runde darstellte.

344 Für einige dieser Aufgabenbereiche finden sich weitgehende Hinweise bei gleichzeitigem Anspruch 

auf Praxistauglichkeit, z.B. bei Domhardt et al. 2021. Diese wurden hier aufgenommen und in gekürzter 

Form dargestellt. Darüber hinaus wäre eine Querschnittsanalyse jüngerer Regionalpläne sinnvoll, um ein 

umfassenderes Bild der bestehenden Möglichkeiten regionalplanerischer Regelungen für den Klimaschutz 

zu erhalten.
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des-Klimaplänen möglich345, die im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit jedoch nicht weiter untersucht werden konnten.

(a) Steuerung kompakter Siedlungsstrukturen
„Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, sie ist vor-
rangig auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur 
und auf Zentrale Orte auszurichten“346, heißt es in den allgemeinen 
Grundsätzen nach § 2 ROG. Die Steuerung kompakter Siedlungs-
strukturen stellt somit eine der Kernaufgaben der Landesentwick-
lungs- und Regionalplanung dar347. Mit Blick auf den Klimaschutz 
wird hierin eine mittelbare, aber zentrale Möglichkeit der Regi-
onalplanung gesehen, den Ausstoß von Treibhausgasemissionen 
deutlich zu verringern bzw. zu vermeiden348. Eine energieeffiziente 
Siedlungs- und Verkehrsstruktur drückt sich beispielsweise durch 
Leitbilder wie die „Region der kurzen Wege“349 aus oder, wie es 
das Umweltbundesamt in seinem Praxisleitfaden formuliert, in 
„kompakten, umweltverträglichen Siedlungsstrukturen“. Für die 
Autor:innen der Studie sind hierbei folgende Kriterien relevant:

- Minimierung der Flächenneuinanspruchnahme 
 für Siedlungs- und Verkehrszwecke
- Anschluss neuer Siedlungsentwicklung an bestehende 
 Siedlungsstrukturen
- Begrenzung der Zersiedlung/geringer Zersiedlungsgrad

 Effiziente Flächennutzung für Siedlungszwecke 
 (Innen- vor Außenentwicklung)
- Konzentration der Siedlungsentwicklung auf wenige geeignete 
 Standorte (z. B. Zentrale Orte, Dezentrale Konzentration)
- System des Öffentlichen Verkehrs als punkt-axiale 
 Grundstruktur der regionalen Siedlungsentwicklung
- Siedlungsschwerpunkte mit Erreichbarkeitsvorteilen, 

345 Vgl. Sauthoff 2021: 143.

346 § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 ROG.

347 Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur enthalten, insbesondere zu der anzustre-

benden Siedlungsstruktur u.a. (§ 13 Abs. 5 Nr. 1 ROG).

348 Vgl. Wagner 2018: 501; TN3_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 116. Indirekt steckt dieser Auftrag auch im Rau-

mordnungsgesetz, welches zum Zweck des Klimaschutzes den allgemeinen Grundsatz vorgibt, die räumli-

chen Voraussetzungen für eine sparsame Energienutzung zu schaffen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 ROG).

349 „Siedlungsstrukturen der kurzen Wege“ werden seit den 1980er Jahren in der Fachwelt diskutiert, wie 

der gleichnamige Bericht von Winfried Schreckenberg über die Forschung zwischen 1988-1998 zeigt (BBSR 

1999).
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 insbesondere mit Anschluss an den (schienengebundenen) 
 Öffentlichen Verkehr
- Erhalt bzw. Stärkung des leistungsfähigen regionalen 
 Systems des Öffentlichen Verkehrs
- Minimierung der verkehrlichen Erschließung und von ver-
 kehrsbedingten Emissionen durch motorisierte Fahrzeuge
- Freihaltung großräumiger zusammenhängender 
 Freiräume von Besiedlung
- Schutz der Freiraumfunktionen in (siedlungsnahen) Freiräumen
- Förderung gesunder Arbeits- und Lebensbedingungen.350

Eine emissionsniedrige Siedlungs- und Verkehrsstruktur zeichnet 
sich zusätzlich durch einen geringen fossilen Energiebedarf in 
den Bereichen Energiebereitstellung und Mobilität aus. Hierzu 
fehlt es der Regionalplanung jedoch an Steuerungskompetenz 
für gebäude- und produkttechnische sowie verhaltensbezogene 
Maßnahmen351 (näher hierzu in Abschnitt 5.3.3). Regionalpla-
nerisch bedeutsam ist hingegen die Erkenntnis, dass kompakte 
Siedlungs- und Gewerbestrukturen einen positiven Effekt auf den 
Wärmeenergiebedarf von Wohngebäuden und Betrieben haben 
können. Überdies ist der Einsatz der klimaschonenden Technik 
der Kraft-Wärme-Kopplung abhängig von einer gut koordinierten 
Standortsteuerung, wodurch raumbedeutsame Anlagen für die 
Wärmebereitstellung in der Nähe von Siedlungs- und Gewerbe-
bereichen als potenzielle Abnehmer geplant werden352. Weiterhin 
ist eine kompakte Siedlungsstruktur eine wichtige Voraussetzung 
für eine emissionsniedrige und energieeffiziente Verkehrsinfra-
struktur, da sie zu einer Verkehrsvermeidung sowie einer Ver-
kehrsverlagerung führen kann353 (weiter hierzu unter Buchstabe c). 

Die Steuerung hin zu kompakten Siedlungsstrukturen ist das 
Herzstück einer ausdrücklich klimaschutzorientierten Regionalpla-
nung354. Umgesetzt werden kompakte Siedlungsstrukturen in den 
von Domhardt et al. untersuchten Regionen mithilfe eines qualitati-
ven wie quantitativen, positiv- wie negativ-planerischen Instrumen-

350 Domhardt et al. 2021: 5.

351 Wagner 2018: 502.

352 Vgl. Wagner 2018: 503.

353 Vgl. ebd.

354 Vgl. Wagner 2018: 505.
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tenmix durch die Regionalplanung. Zu nennen ist hier beispiels-
weise die Konzentration der Siedlungsentwicklung a) in Orten mit 
zentralörtlicher Funktion, möglichst auf die Kernbereiche, sowie 
b) im Einzugsbereich von SPNV- bzw. ÖPNV-Haltepunkten355. 
Flankierend dazu dienen der Freiraumschutz sowie Grünzäsuren 
als Instrumente negativ-planerischer Standortsteuerung356. Ebenso 
können „Siedlungszäsuren“ als harte Begrenzung von Siedlungsbe-
reichen ausgewiesen werden357.

Kritisch ist jedoch anzumerken, dass diese Vorgaben für eine 
tatsächliche Entstehung kompakter Siedlungsstrukturen in der Pra-
xis als weitgehend wirkungslos eingeschätzt werden358. Dennoch 
ist festzuhalten, dass die Regionalplanung grundsätzlich die Mög-
lichkeiten hat, hier mit verbindlichen Zielvorgaben zu agieren, z.B. 
durch ein verpflichtendes Anbindungsgebot neuer Siedlungsflächen 
sowohl an bestehende Siedlungsbereiche als auch an Stationen des 
SPNV- bzw. ÖPNV. Möglich sind außerdem quantitative Vorgaben 
zum Flächenverbrauch in Form von verbindlichen, nach Raum-
funktion (im Sinne des „Zentrale-Orte-Prinzips“359) oder nach 
Gemeindegröße gestaffelten „Flächenschlüsseln“ sowie „Mindest-
siedlungsdichten“360. Bei Neuausweisung und Nachqualifizierung 
von Wohn- und Gewerbeflächen ist der vorgegebene Schlüssel von 
der Kommune zu beachten. Zudem kann Innen- vor Außenentwick-
lung im Regionalplan als Zielvorgabe formuliert werden und durch 
den weitestgehenden Verzicht auf Ausnahmen Wirkung entfalten361.

355 Domhardt et al. 2021: 10.

356 Domhardt et al. 2021: 12.

357 Siedlungszäsuren finden sich bspw. im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklen-

burg/Rostock 2011, Z 4.1 (6), S. 38 (nach Domhardt et al. 2021: 12).

358 Vgl. Wagner 2018: 507; ebenso bei Kümper 2023.

359 Nach den allgemeinen Grundsätzen der Raumordnung ist die soziale Infrastruktur „vorrangig in Zen-

tralen Orten zu bündeln; die Erreichbarkeits- und Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-Orte-Konzepts sind 

flexibel an regionalen Erfordernissen auszurichten. Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die Erhal-

tung der Innenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 

Sätze 2f. ROG).

360 Vgl. Wagner 2018: 508; Domhardt et al. 2021: 10; Miosga et al. 2022: 9. Bruttowohndichten (in Einwoh-

ner je Hektar) gibt z.B. der Regionalplan für die Region Stuttgart vor gestaffelt nach Oberzentrum (90 Ew./

ha); Schwerpunkte des Wohnungsbaus (90 Ew./ha); Mittelzentren (80 Ew./ha); Unterzentren (70 Ew./ha); 

sonstige Gemeinden mit verstärkter Siedlungstätigkeit (60 Ew./ha); Gemeinden beschränkt auf Eigenent-

wicklung im Verdichtungsraum und der Randzone um den Verdichtungsraum (55 Ew./ha); übrige Gemeinden 

beschränkt auf Eigenentwicklung (Regionalplan für die Region Stuttgart, 2009; nach Domhardt et al. 2021: 

12).

361 Vgl. Wagner 2018: 508.
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Ergänzend dazu eignet sich ein systematisches Siedlungsflä-
chenmonitoring zur Umsetzungskontrolle362. Sollten Bedarfe für die 
Ausweisung weiterer Siedlungsgebiete bestehen, können die Moni-
toringdaten hier wiederum als Argumentationsgrundlage dienen363. 

(b) Schutz und Erweiterung von Freiflächen und 
grüner Infrastruktur
Die Sicherung von Freiflächen sowie grüner Infrastruktur stellt ein 
traditionelles Feld der Regionalplanung dar. Ihr wird aufgetragen, 
den Freiraum durch übergreifende Freiraum-, Siedlungs- und wei-
tere Fachplanungen zu schützen; ein großräumig übergreifendes, 
ökologisch wirksames Freiraumverbundsystem zu schaffen; die wei-
tere Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflächen so 
weit wie möglich zu vermeiden und die Flächeninanspruchnahme 
im Freiraum zu begrenzen364. Mit Blick auf den Klimaschutz 
besteht hierin im Wesentlichen die negativ-planerische Steuerungs-
kompetenz für die Begrenzung von Siedlungsbereichen365, aber 
auch eine Steuerungskompetenz bzgl. der Freiraumqualitäten für 
den Erhalt und die Ausweitung natürlicher Senkenfunktionen366.

Zur Freiraumsicherung dienen z.B. Grünzüge und Grünzäsuren 
sowie die Ausweisung von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Wälder, Moore etc.)367. Der Praxisleitfaden des 
Umweltbundesamtes weist darauf hin, dass freiraumschützende 
Festlegungen sowohl multifunktionale als auch monofunktio-
nale Gebiete ausweisen können368. Miosga et al. weisen in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass auch hochwertige landwirtschaft-

362 Vgl. Domhardt et al. 2021: 8. Landesweite Vorgaben zur Bestandsbeobachtung und zur Ermittlung von 

Flächenbedarfen in den Regionen macht z.B. der Landesentwicklungsplan von Nordrhein-Westfalen (Minis-

terium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen: Landesent-

wicklungsplan Nordrhein-Westfalen, 2020). Umgesetzt wird das Monitoring durch die Regionalverbände in 

NRW, die die Träger der Regionalplanung sind.

363 Bedarfsnachweise für die Inanspruchnahme Allgemeiner Siedlungsbereiche verlangt z.B. der Regio-

nalplan Münsterland in Zielform (2014, Z 3.2; nach Domhardt et al. 2021: 12).

364 § 2 Abs. 1 Nr. Satz 5f. ROG.

365 Andersherum betrachtet können die unter Buchstabe a) genannten „Siedlungszäsuren“ den Freiraum-

schutz gewährleisten.

366 Zum Zweck des Klimaschutzes gibt das Raumordnungsgesetz den allgemeinen Grundsatz vor, die 

räumlichen Voraussetzungen für natürliche Treibhausgassenken zu schaffen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 ROG).

367 TN3_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 110ff.

368  Domhardt et al. 2021: 12; z.B. Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft in Verbin-

dung mit Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten für weitere Freiraumnutzungen (Landwirtschaft, Wald, Hoch-

wasserschutz sowie regionale Grünzüge/-zäsuren; nach Wagner 2018: 520), aber auch Verbindungen mit 

Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Verteilung erneuerbare Energien sind denkbar.
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liche Böden von konkurrierenden Nutzungen freizuhalten sind, 
soweit keine effiziente Mehrfachnutzung möglich ist369.

Davon ausgehend, dass Wald, Feuchtgebiete (darunter auch 
landwirtschaftlich nicht oder gering genutzte Moore) und Grün-
land (insbesondere auf mineralischen Böden) besonders effiziente 
Treibhausgassenken darstellen (siehe Abschnitt 5.2.1), können 
solche bestehenden Flächen zum Zweck des Klimaschutzes durch 
verbindliche regionalplanerische Vorgaben mit Zielcharakter stark 
gesichert und ggf. erweitert werden. Letzteres kann auch durch 
Ausweisung von Landschaftssanierungsgebieten für Wälder und 
Moore durch die Regionalplanung erreicht werden370. Auch Flä-
chen für Torferhaltung können auf diese Weise festgelegt werden371.

Nicht durch die Regionalplanung regelbar ist hingegen die Art 
der Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen372. 
Grundsätzlich sind aber Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Natur- 
und Landschaft möglich, welche die Raumfunktion „Natürliche 
Kohlenstoffsenke“ explizit sichern, sodass bspw. land- und forst-
wirtschaftliche Nutzungen diese Funktion dort nicht beeinträchti-
gen dürfen. Dies kann z.B. Moorentwässerungsverbote beinhalten. 
373

In welchem Umfang natürliche Treibhausgassenken relevant 
sind für das Erreichen von tatsächlicher Treibhausgasneutralität bis 
Mitte des Jahrhunderts, ist jedoch umstritten, wie im Verlauf der 
Arbeit bereits mehrfach angesprochen wurde. Wagner geht davon 
aus, dass das Ausbaupotenzial für natürliche Treibhausgassenken 
ohnehin gering sei, sodass die Regionalplanung den Fokus auf 
Schutz, Erhalt und ggf. Sanierung bestehender, leistungsfähiger 
Senken legen sollte374. Hierzu kann die Raumordnung über den 
konkreten Plan hinaus – idealerweise schon auf Landesebene – Kri-
terienkataloge für die Ausweisung von natürlichen Treibhausgas-
senken aufstellen sowie Mengenvorgaben für ihre Ausweisung bzw. 
für Entwicklungs- und Sanierungskonzepte machen375.

369 Miosga et al. 2022: 10.

370 Vgl. Wagner 2018: 520.

371 Vgl. Sauthoff 2022: 266.

372 Ausführlicher hierzu bei Wagner 2018: 522ff.

373 Vgl. Wagner 2018: 521f.

374 Vgl. Wagner 2018: 518.

375 Vgl. Wagner 2018: 521.
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(c) Unterstützung einer Verkehrswende hin zu 
treibhausgasarmer Mobilität und Logistik
Standorte und Trassen für die Verkehrsinfrastruktur sowie 
Umschlaganlagen für Güter gehören neben Siedlungs- und Frei-
raumstruktur zu den Mindestangaben eines Regionalplans376. 
„Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung 
verringert und zusätzlicher Verkehr vermieden wird“377, heißt es im 
Raumordnungsgesetz. Sowohl die Verringerung der Wegestrecken 
insgesamt (Vermeidung) als auch das Ermöglichen und Fördern 
von klimaschonenden Verkehrsarten (Verlagerung individueller 
Mobilität auf den Umweltverbund; Verlagerung von Logistik auf die 
Schiene und emissionsarme Fahrzeuge) sind integrale Bestandteile 
einer umfassenden, auf den aktiven Klimaschutz ausgerichteten 
Mobilitätswende und müssen über die Entwicklung emissionsärme-
rer Technologien (kritisch hierzu in Abschnitt 6.1) im Fokus stehen. 

Der UBA-Praxisleitfaden empfiehlt hierzu, wie bereits unter 
Buchstabe a) erwähnt, die Siedlungsentwicklung vorrangig an 
Standorten auszurichten, wo im ÖPNV Kapazitäten bestehen bzw. 
geschaffen werden können. Andersherum sollte das ÖPNV-An-
gebot möglichst dort entstehen, wo eine Tragfähigkeit durch Ziel- 
und Quellverkehre vorhanden ist bzw. perspektivisch entsteht. 
Darüber hinaus sollten Trassen/Standorte für bestehende, nicht 
genutzte, aber ggf. zu reaktivierende sowie zu erweiternde oder 
neue Schienenverbindungen für Personen und Güter als Ziele der 
Raumordnung bzw. Vorranggebiete im Regionalplan freigehalten 
werden. Konkret können im Regionalplan bspw. Vorranggebiete 
für den Ausbau sowie die Sicherung von Schienenverkehrstrassen 
ausgewiesen werden. Insgesamt sollte sich ein funktionales Schie-
nen- und Stationennetz ergeben, welches auf Landes- und regiona-
ler Ebene aktiv gesteuert wird.378 Begrenzend bei der Verkehrsnetz-
planung wirken die Fachplanungen des Bundes sowie des Landes 
(Fernstraßen, Bahninfrastruktur), welche nur eingeschränkt den 
Zielvorgaben der Raumordnung unterliegen und in der Praxis ins-
besondere mit der Landesentwicklungsplanung abgestimmt wer-
den379, also ohnehin über der Ebene der Regionalplanung stehen. 

376 Vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 3a ROG.

377 § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 8 ROG.

378  Domhardt et al. 2021: 12f.

379  Vgl. Wagner 2018: 516f.
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Umso stärker kann hingegen der Radverkehr auf regionaler Ebene 
forciert werden, z.B. durch Trassen für Radschnellverbindungen380, 
um den Pendel- und Freizeitverkehr, wo möglich, auf das Fahrrad 
bzw. E-Bike zu verlagern.

Konsequenterweise, merkt Wagner an, gehöre zu einer klima-
schutzorientierten räumlichen Planung auch, Strecken für den 
motorisierten Individualverkehr unattraktiv zu machen, sofern 
annähernd gleichwertige und zumutbare Alternativen im Umwelt-
verbund zur Verfügung stünden. Dies könne realisiert werden, 
indem z.B. großräumige Umgehungsstraßen unter ausdrücklicher 
Einbeziehung des Klimaschutzbelangs nicht in den Plan aufgenom-
men werden381. Während zu vermuten wäre, dass diese Argumenta-
tionsrichtung durch die ambitionierten Sektorziele für den Verkehr 
gestärkt worden wäre, zeigt die aktuelle Rechtsprechung jedoch 
keine solche Tendenz382.

Negativ-steuernd können, ähnlich wie bei der Siedlungsflächen-
ausweisung, auch beim Straßennetz Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft wirken383.

Für die Reduktion des Treibhausgasausstoßes durch den Güter-
verkehr sind einerseits Gewerbe- und Industriebereiche möglichst 
optimal an das Schienen- und Wasserstraßennetz anzubinden und 
andererseits die Strecken für den straßengebundenen Güterverkehr 
möglichst gering zu halten. Hierbei ist die überörtliche Planung 
vor allem deshalb relevant, weil sie die Flächen für multimodale 
Umschlagplätze sichern und somit erheblichen Einfluss auf die 
praktikable Umstellung des Güterverkehrs zugunsten von Schiene 

380 Radschnellverbindungen werden z.B. im Regionalplan-Entwurf der Region Ruhr als Zielvorgaben 

gesichert (2018, Z 6.7-1; nach Domhardt et al. 2021: 13).

381 Vgl. Wagner 2018: 513f. Analog zum Verzicht auf Straßentrassen im Raumordnungsplan sieht Wagner 

die Standortplanung von Regionalflughäfen, welche einerseits insgesamt zu vermeiden oder mindestens 

effektiv an den Personen- sowie Güterschienenverkehr anzubinden seien (vgl. Wagner 2018: 514f.).

382 Anlässlich eines straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahrens stärkte das Bundesverwaltungsge-

richt, statt die kumulative Wirkung klimaschädlicher Emissionen in den Vordergrund zu stellen, den Einzel-

fallcharakter des Autobahnteilstücks der A14 und argumentierte, dass die von dem Teilstück zu erwartenden 

CO2-Emissionen im Vergleich mit dem übrigen Streckenverlauf der A14 und gemessen am Sektor Verkehr 

insgesamt denkbar gering seien. Bezogen auf die Berücksichtigungspflicht nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG liege 

demnach kein Abwägungsfehler vor, indem die Autobahn an der fraglichen Stelle ergänzt werde. (BVerfG, 

Urt. v. 04.05.22 – 9 A 7/12, nach Erbguth 2023: 241). Ob diese Argumentation für die Ebene der räumlichen 

Gesamtplanung übernommen würde, ist jedoch unklar. Als Lösung des Dilemmas ‚geringe klimaschädliche 

Emissionen im Einzelfall vs. kumulative Klimawirkung des dadurch weiterhin begünstigten Systems‘ gilt aus 

rechtswissenschaftlicher Perspektive ein gebietsbezogenes CO2-Restbudget, welches die Vorgaben des 

KSG auf die Landes- bzw. regionale Ebene herunterbricht (ausführlicher hierzu unter Abschnitt 5.3.2f).

383 Vgl. Wagner 2018: 515.
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und Wasserstraßen nehmen kann.384

(d) Ausbau erneuerbarer Energien
Unmittelbar mit dem Klimaschutz verbunden ist die Aufgabe 
der Raumordnung, die räumlichen Voraussetzungen für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu schaffen385. Der wich-
tigste regenerative Energieträger im deutschen Strommix ist 
Wind (Großteils durch Anlagen an Land386), daneben Photo-
voltaik und Biomasse (siehe Abb. 2), welche wesentlich durch 
die Raumordnung zu steuern sind. Während die Wärmewende 
hin zu regenerativer Energie insgesamt nur langsam vorangeht, 
ist hierbei der hohe Anteil der Biomasse auffällig, welcher, 
sofern nicht biogene Reststoffe zur Energiegewinnung genutzt 
werden, durch den großflächigen Anbau von monokulturellen 
Nutzpflanzen in erheblichem Maße raumbedeutsam ist387.

384 Vgl. Wagner 2018: 514.

385 § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 7 ROG

386 Im Jahr 2022 wurde etwa die Hälfte des in Deutschland verbrauchten regenerativen Stroms aus Wind-

kraft gewonnen, davon jedoch nur 1/5 durch Anlagen auf See (UBA 2023c).

387  Insbesondere betreffen die Auswirkungen des großflächigen Biomasseanbaus auf Land- und Forst-

wirtschaftsflächen den Boden-, Natur- und Artenschutz, den Hochwasser- und Trinkwasserschutz sowie 

die Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung, aber auch das Landschaftsbild (ausführlich hierzu bei Wagner 

2018: 454-461).

Abb. 2: Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energieträgern im Jahr 2022 (UBA 2023d).
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Anlagen zur Erzeugung, Verteilung und Speicherung von regene-
rativer Energie aus Wind, Sonne, Biomasse388, Wasserkraft389 und 
Geothermie sind verschieden in ihrer Raumbedeutsamkeit, aber 
grundsätzlich Gegenstand der Regionalplanung390. Als zentrale 
Herausforderung bei der Energiewende gilt es, ausreichend nutz-
bare Flächen insbesondere für Windkraftanlagen an Land bereit-
zustellen391. Darüber hinaus liegt die Aufgabe der Raumordnung 
darin, den massiven Ausbau des Stromnetzes in Form von Trassen-
korridoren für Hochspannungsleitungen zu unterstützen392. An die-
ser Stelle soll nur ein kurzer Überblick über das komplexe Feld der 
Regionalplanung im Kontext der Energiewende gegeben werden.

Eine traditionelle Aufgabe der Regionalplanung bei der Energie-
wende ist es, eine integrierte Standortplanung für die Anlagen zur 
Erzeugung vorzunehmen. Hierzu können Vorranggebiete z.B. für 
Windenergie oder in Kombination mit einer Ausschlusswirkung für 
Konzentrationszonen z.B. für Freiflächenphotovoltaik ausgewie-
sen werden393. Auch Trassen für Hochspannungsleitungen können 
bspw. zielförmig als Vorranggebiete festgelegt werden394. Dies gilt 
auch für unterirdische Stromkabel395. Darüber hinaus sind Stand-
orte für Biokraftanlagen vor allem dann durch die Regionalplanung 
zu steuern, wenn damit der großflächige Anbau von Biomasse ver-
bunden ist396.

388 Verschiedene Studien haben bereits vor einigen Jahren gezeigt, dass Wind- und Solarenergie der 

Biomasse in der Flächeneffizienz um ein Vielfaches überlegen sind, da die Gewinnung von Bioenergie u.a. 

durch großflächigen Nutzpflanzenanbau gesichert wird (vgl. UBA 2023h).

389 Die Wasserkraft hat seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung geleistet, heute ist 

das technische Potenzial jedoch weitestgehend ausgeschöpft (vgl. UBA 2014b).

390 Vgl. Wagner 2018: 306f. Raumbedeutsam sind insbesondere industrielle Windkraftanlagen, Solar-

wärmekraftwerke sowie große Freiflächenphotovoltaikanlagen oder auch Wasser- bzw. Pumpspeicherkraft-

werke.

391 Ausreichend nutzbare Flächen zu identifizieren ist hierbei weniger das Problem der Raumordnung, 

wie z.B. der Windflächenrechner von Agora Energiewende zeigt (URL: https://www.agora-energiewende.de/

daten-tools/photovoltaik-und-windflaechenrechner [04.01.23]). Vielmehr liegt der Konflikt in der politischen 

Durchsetzung von geeigneten Flächen und anschließend in der tatsächlichen Nutzung der Flächen für die 

Windenergiegewinnung.

392 Vgl. Wagner 2018: 308.

393 Ausführlich zur Standortsteuerung von Windkraftanlagen bei Wagner 2018: 335-383; zu den rechtli-

chen Neuerungen durch das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG, 2023) ergänzend der Überblick 

des Umweltbundesamtes (s. UBA 2023i).

394 Vgl. Wagner 2018: 484.

395 Vgl. Wagner 2018: 485.

396 Ausführlich hierzu bei Wagner 2018: 390-431. Andersherum hat die Regionalplanung jedoch kaum 

Möglichkeiten, die Nutzung von Land- und Forstwirtschaftsflächen explizit für den Biomasseanbau auszu-

weisen (ausführlich hierzu bei Wagner 2018: 459-474).
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Überdies sind nicht nur weitere Flächen für die Erzeugung von 
Windenergie Gegenstand der Regionalplanung, sondern auch das 
sog. Repowering, also das Austauschen alter Anlagen durch leis-
tungsstärkere Windkraftwerke. Die Regionalplanung kann diesen 
Prozess einerseits durch Festlegung von Mindestleistungsstandards 
bei neuen Windparks steuern, aber andererseits auch dadurch, dass 
sie den Rückbau von Altanlagen sicherstellt.397

Sonderfall Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG): exter-
ner Zugriff auf die Planungssystematik zur Beschleunigung des 
Ausbaus erneuerbarer Energien: Mit dem Windenergieflächen-
bedarfsgesetz (WindBG, seit 01. Februar 2023 in Kraft) verändert 
sich die Wirkung der raumordnerischen Gebietsausweisungen für 
Windkraftanlagen. Das WindBG gibt den Bundesländern nun 
erstmals verbindliche Ziele vor, in welchem Umfang Flächen bis 
Ende 2027 (Zwischenziel; etwa 1,4 Prozent) und Ende 2032 (etwa 2 
Prozent) auszuweisen sind. Diese Werte leiteten sich aus den Aus-
bauzielen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes her und bildeten die 
energiewirtschaftlichen Flächenbedarfe ab, werden die jeweiligen 
Flächenbeitragswerte der Bundesländer begründet398. Die Länder 
haben nun den Auftrag, bis Juni 2024 festzulegen, wie ihre jeweili-
gen Flächenbeitragswerte umgesetzt werden sollen. Dabei gibt es 
entweder die Möglichkeit, die notwendigen Flächen selbst in lan-
desweiten oder regionalen Raumordnungsplänen auszuweisen oder 
die Flächenausweisung durch regionale oder kommunale Planungs-
träger sicherzustellen (Verbindlichkeit mithilfe eines Landesgeset-
zes oder als Ziele der Raumordnung)399.

Für die räumliche Steuerung des Windkraftausbaus sieht das 
WindBG um Grundsatz zwei Szenarien vor, welche planungsrecht-
liche Änderungen mit sich bringen. Wird das Flächenziel bis zu 
den Stichdaten 2027 und 2032 erreicht, entfällt die Privilegierung 
von Windkraftanlagen außerhalb der ausgewiesenen Windener-
397 Ausführlich zur Raumbedeutsamkeit des „Repowerings“ bei Wagner 2018: 383-390. Der gesteuerte 

Rückbau alter Anlagen (z.B. durch die zielförmige Vorgabe, den Neubau von Windenergieanlagen an den 

Rückbau alter Anlagen zu knüpfen) ist vor dem Hintergrund relevant, dass nicht mehr raumverträgliche 

Standorte wieder zurückgenommen werden können, wenn dafür andere Standorte durch zunehmende Leis-

tungsfähigkeit die Energieversorgung sicherstellen können (vgl. Wagner 2018: 385ff.).

398 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: „Gesetz zur Erhöhung und 

Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz)“. Mitteilung 

vom 28.07.22 unter https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/

DE/ExterneLinks/wind-an-land-gesetz.html [24.07.23].

399 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-2 WindBG.
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gieflächen400. Ihre Zulässigkeit richtet sich in diesem Fall nach § 35 
Abs. 2 BauGB. Werden die Flächenbeitragswerte im Planungsraum 
hingegen nicht erreicht, wird der gesamte Außenbereich grundsätz-
lich für Windenergievorhaben geöffnet als Rechtsfolge des § 249 
Abs. 7 BauGB. Bei landesweiter Verfehlung des Flächenziels wer-
den auch etwaige Landesregelungen, z.B. über Mindestabstände, 
außer Kraft gesetzt401. Das WindBG greift also aktiv von außen in 
die bisherige räumliche Planungssystematik ein, um den Ausbau 
von Windkraftanlagen an Land effektiv zu beschleunigen402. Es gilt 
damit als „neues Sonder-Planungsrecht“403, welches den Planungs-
prozess von Windkraftanlagen nicht nur erheblich erleichtert, son-
dern mithilfe des Sanktionsmechanismus nach § 249 Abs. 7 BauGB 
auch einen hohen Anreiz geschaffen hat, dass die Länder ihren 
Pflichten nach dem WindBG nachkommen. 

(e) verknappende Standortplanung für konventionelle Kraftwerke
Die Standortplanung von Kraftwerken ist ein zentraler Bestand-
teil von Raumordnungsplänen404. Wagner argumentiert, dass die 
Regionalplanung durch eine kontingentierende, also verknappende 
Standortplanung von konventionellen Kraftwerken die Treibhausga-
semissionen des Planungsgebietes mittel- bis langfristig reduzieren 
könne405. Hierzu können sowohl zeichnerische als auch textliche 
Festlegungen mit Grundsatz- oder Zielcharakter dienen, wobei ins-
besondere Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung sinnvoll seien406. 
Eine Negativ-Planung, also das Nicht-Planen neuer Kraftwerks-
standorte, sei in diesem Sinne ebenfalls zulässig, da „eine Raum-
ordnung, die aus Klimaschutzgründen Standorte z.B. für Anlagen 
erneuerbarer Energien ausweisen darf, in gewissermaßen umge-
kehrter Wirkungsrichtung auch aus Klimaschutzgründen Standorte 
für fossile Kraftwerke kontingentieren können muss“, argumentiert 

400 § 249 Abs. 1 u. 2 BauGB.

401 § 249 Abs. 7 S. 2 BauGB.

402 Vgl. UBA 2023.

403 Meurers 2023: 48.

404 Vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 3b ROG.

405 Vgl. Wagner 2018: 259f.

406 Da konventionelle Kraftwerke in der Praxis häufig auf Ebene der Bauleitplanung ausgewiesen würden, 

sei eine Gebietsausweisung mit Ausschlusswirkung für das übrige Planungsgebiet geeignet für eine kontin-

gentierende Standortplanung, vgl. Wagner 2018: 262f.
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Wagner407. Da die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen408 
den mit Abstand größten Teil am CO2-Ausstoß im Industriesektor 
ausmacht409, könne auf diese Weise indirekt auch der Treibhausga-
sausstoß der Industrie forciert werden410. 

Weiterhin fordert Wagner, dass eine kontingentierende Stand-
ortplanung für konventionelle Kraftwerke mit der Möglichkeit 
verbunden sein muss, deren Treibhausgasausstoß verbindlich zu 
begrenzen411. Da dieser Ansatz eng mit der Maßnahme verbunden 
ist, gebietsbezogene Vorgaben für Treibhausgasemissionen auf 
Ebene der Raumordnung zu machen (siehe nachfolgend f) und dies 
bisher noch nicht umgesetzt wurde, werden anlagen- bzw. standort-
bezogene Vorgaben zum Treibhausgasausstoß im folgenden Kapitel 
6 als neuer Ansatz aufgenommen.

( f) Koordination und zielorientierte Planung klimaschutzrelevan-
ter Entwicklungen sowie gebietsbezogene Emissionsminderungsvor-
gaben
Die fachübergreifende, gebietsweite Koordination der Klimaschutz-
bemühungen in der Planungsregion stellt, über die inhaltlichen 
Gestaltungsspielräume hinweg, eine wichtige Aufgabe der Regio-
nalplanung dar. Der Argumentation einiger Autor:innen412 folgend, 
ist es sogar die wichtigste Aufgabe, die durch die Regionalplanung 
für einen aktiven Klimaschutz übernommen werden kann. Auch 
Megerle fordert die „Gestaltung einer räumlichen Gesamtstrategie, 
die fachübergreifend geeignete Maßnahmen bündelt und hierbei 
die Vulnerabilität unterschiedlicher Nutzungsstrukturen im Sinne 
der Vorsorgeorientierung berücksichtigt“413. In diesem Sinne kann 
die Regionalplanung gemeinsam mit den Kommunen, dem Land 
und den Fachplanungen Leitbildvorstellungen entwickeln und diese 

407 Wagner 2018: 261.

408 Erdgas, Braun- und Steinkohle machten im Jahr 2021 etwa 30 % der installierten Kraftwerksleistung in 

Deutschland aus, wobei sich ihr Anteil regional sehr unterschiedlich darstellt (vgl. UBA 2023j).

409 Der Einsatz fossiler Brennstoffe machte im Jahr 2022 über alle Industriebranchen hinweg mit einem 

Anteil von 2/3 den deutlich dominanten Teil der CO2-Emissionen des Sektors aus, gefolgt von Prozessemis-

sionen aus der mineralischen und der Metallindustrie mit jeweils einem Zehntel (UBA 2023k: 16).

410 Die Dekarbonisierung der Industrie ist derzeit ein wichtiges staatliches Handlungsfeld beim Klima-

schutz, maßgeblich vorangetrieben durch die CO2-Restbudgetvorgaben des KSG (vgl. BMWK o.J.).

411 Wagner 2018: 297.

412 Vgl. Wagner 2018: 27 zu Klimaschutz durch Raumordnung insgesamt; TN4_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 

46ff.; Harteisen et al. 2021: 85.

413 TN3_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 121ff.
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in die räumliche Planung für die Region übersetzen414 – mit mög-
lichst verbindlichen Mitteln in Form von Zielen der Raumordnung.

Um diese Aufgabe nicht nur ideell zu formulieren, erörtert 
Wagner konkrete, gebietsbezogene Vorgaben für Treibhausga-
semissionen als übergreifendes Instrument zum Klimaschutz.415 
Landesweite Emissionsminderungsvorgaben könnten bezogen auf 
die Regionen herunter gerechnet werden, um sämtliche Planungs-
entscheidungen mit einem regional bilanzierbaren CO2-Restbudget 
abgleichen zu können. Wagner misst dieser Maßnahme insgesamt 
ausreichende Raumbedeutsamkeit bei und argumentiert, dass 
gebietsbezogene CO2-Emissionsminderungsvorgaben bereits im 
bestehenden Rechtssystem als Ziele im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 
ROG durch die Raumordnung festgelegt werden könnten.416

Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz und seiner geringen Durch-
schlagskraft auf den konkreten Planungsfall hat dieser Ansatz 
eines gebietsbezogenen CO2-Restbudgets noch einmal an Bedeu-
tung gewonnen417. Wilfried Erbguth sieht das Berechnen regionaler 
Emissionsrestbudgets auf Grundlage von Vorgaben für die Bundes-
länder, in Analogie zu der Berechnung der nationalen Budgets auf 
der Grundlage des Pariser Klimaschutzabkommens, als zwingend 
an, um der staatlichen Klimaschutzpflicht nachzukommen418. Da 
dies bisher nicht geschehen ist, wird die Einführung eines regio-
nalen CO2-Restbudgets in Kapitel 6 noch einmal als neuer Ansatz 
aufgegriffen.

414 Eine Verknüpfung von Raumordnung, Umweltplanung und anderen Fachplanungen findet bspw. in 

der Region Hannover seit Mitte der 1990er Jahre statt. Aus gemeinsamen Leitbilddiskussionen ergab sich 

u.a. der Schwerpunkt „Steuerung der Siedlungsentwicklung – Verknüpfung von Siedlung und Verkehr“. Als 

Grundlage diente die „CO2-Minderungsstudie Großraum Hannover“, die bereits 1990 in Auftrag gegeben 

worden war (ausführlich dazu Niebuhr-Ette 1998). Bis heute wird dieser Fokus aktiv verfolgt und die Region 

bezeichnet sich selbst als „bundesweite Vorreiterin eines aktiven Klimaschutzes“. Die Region Großraum 

Hannover ist das Dach des Netzwerks Klimaschutzregion Hannover (gemeinsam mit der Landeshauptstadt 

Hannover, dem enercity-Förderfonds proKlima, der Klimaschutzagentur, den Stadtwerken Hannover AG, 

der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls Gmbh sowie der Leibniz Universität Hannover und 

der Hochschule Hannover).

415  Emissionsminderungsziele auf Landesebene wurden mit dem Klimaschutzgesetz von Nord-

rhein-Westfalen 2013 erstmals in Deutschland aufgestellt. Diese sollten ursprünglich als Ziele der Raumord-

nung verankert werden, wovon jedoch aufgrund kontroverser politischer Diskussionen Abstand genommen 

wurde. Stattdessen wurden die Emissionsminderungsziele als Grundsätze verankert (vgl. Wagner 2018: 

224).

416 Ausführlich hierzu bei Wagner 2018: 223-258.

417 Ausführlich hierzu bei Erbguth 2023; s. auch Abschnitt 5.3.2 (c).

418 Vgl. Erbguth 2023: 246; ausführlicher zu der Klimaschutzpflicht des Staates in Abschnitt 4.2.
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5.3.3 Grenzen von Klimaschutzbelangen in der Raumordnung 

Die Kompetenzbeschreibung eröffnet der Raumordnung einen 
breiten Handlungsspielraum als überfachliche Planungsinstanz419. 
Als solche integriert und koordiniert sie sämtliche fachplanerische 
Vorhaben und Strategien, allerdings nur, sofern durch diese Raum 
in Anspruch genommen bzw. die räumliche Entwicklung oder 
Funktion eines Gebiets beeinflusst wird. In der Vorgabe der Raum-
bedeutsamkeit liege daher im Wesentlichen die Grenze der raum-
ordnerischen Kompetenz, schlussfolgert Wagner. Er weist darauf 
hin, dass die konkrete Verursachung von Treibhausgasemissionen 
durch einzelne räumliche Sachverhalte nicht nur schwer zu identi-
fizieren sei, sondern gemessen an ihrem Einfluss auf den globalen 
Klimawandel auch als marginal gelten müsse. Die Raumordnung 
habe demnach keine Steuerungsbefugnis über nicht bereits für 
sich raumbedeutsame Sachverhalte. Sie könne im Umkehrschluss 
nur steuern, was ihr in Form der Grundsätze nach § 2 Abs. 2 ROG 
aufgetragen wird und überdies einen spezifisch raumordnerischen 
Interessenausgleich erfordert.420

Zugespitzt formuliert Marco Pütz in seiner Stellungnahme im 
Rahmen der Delphi-Befragung: „Flächenziele passen gut in die 
Raumplanung, Klimaschutzziele nicht“421. Seiner Ansicht nach 
kann Planung „höchstens unterstützen (als Teil eines Policy-Mi-
xes), dass z.B. Städte und Regionen treibhausgasneutral werden“422.

Begrenzend für die Kompetenz der Raumordnung wirken außer-
dem fachplanerische Vorgaben. Dies gilt insbesondere für Bundes-
planungen, wie z.B. naturschutzrechtliche Regelungen423, aber auch 
bei gleicher Rechtsebene und -form der fachplanerischen Vorgaben 
muss sich die Raumordnungsbehörde an diese halten. Wenn es also 
bspw. einen per Rechtsverordnung als verbindlich erklärten Kli-
maschutzplan424 gibt, sind die Träger der Raumordnung an dessen 

419 Ausführlicher bei Wagner 2018: 52f.

420 Vgl. Wagner 2018: 55-61; 68.

421 TN5_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 324f.

422 TN5_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 58f.

423 Vgl. Wagner 2018: 216.

424 Ein rechtsverbindlicher Klimaschutzplan war als wesentlicher Bestandteil des Landes-Klimaschutz-

gesetzes von Nordrhein-Westfalen in der Fassung von 2013 vorgesehen, wurde jedoch nie als tatsächliche 

Rechtsverordnung erlassen. In der Neufassung vom 01.07.21 wurde der Klimaschutzplan gänzlich abge-

schafft und durch ein Klimaschutzaudit ersetzt, das die Umsetzung der „eigenverantwortlich“ geplanten 

Maßnahmen und der individuell festgelegten Ziele überprüfen soll. Eine kritische Gegenüberstellung der 

Gesetzesfassungen findet sich bei Scientists for Future Köln/Bonn 2021.
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Vorgaben gebunden bei der Erarbeitung und Aufstellung des Lan-
desentwicklungs- bzw. Regionalplans425.

Michael Sauthoff weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass die Raumordnung auch dann nicht zu einer „Klimafachpla-
nung“ werde, wenn z.B. Landes-Klimaschutzgesetze stärkere raum-
bezogene Vorgaben machten426. Vielmehr müsse sie weiterhin die 
Aufgabe erfüllen, die unterschiedlichen fachspezifischen Ansprü-
che an den Raum in Einklang zu bringen. Für die Belange des Kli-
maschutzes bedeute dies, dass konkurrierende Raumansprüche, die 
durch die Umsetzung von Klimazielen ausgelöst bzw. beeinträchtigt 
werden, oder durch die Vorsorge für solche Nutzungen und Funkti-
onen entstehen, durch die überörtliche und überfachliche Planung 
auszugleichen sind427. Nach derzeitiger Rechtsprechung kann nicht 
argumentiert werden, dass die Raumordnung zum Zweck des Kli-
maschutzes mehr als Raumstrukturen und Standorte regeln darf, 
also z.B. kann sie nicht dafür sorgen, dass Standorte für Industrie-
anlagen über fachgesetzliche Vorgaben hinaus an Emissionsvorga-
ben geknüpft werden428.

Die Landesentwicklungs- und Regionalplanung kann somit 
insgesamt kaum die Handlungen von Unternehmen oder Privatper-
sonen beeinflussen429. Das ergibt sich einerseits ganz klar daraus, 
dass die Ziele und Grundsätze in den Raumordnungsplänen wiede-
rum nur für die nachgeordneten Ebenen der räumlichen Planung 
entscheidend sind. Andererseits lässt sich die oben beschriebene 
Raumbedeutsamkeit nur sehr eingeschränkt auf das individuelle 
Handeln von Personen oder Unternehmen herunterbrechen.

425 Vgl. Wagner 2018: 218f.

426 Sauthoff 2022: 262.

427 Vgl. Sauthoff 2021: 141.

428 Vgl. Sauthoff 2021: 145.

429 Vgl. Wagner 2018: 62.
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5.4 Zwischenfazit: Bestehende Möglichkeiten zum 

Klimaschutz durch die Regionalplanung

Festzuhalten ist, dass Raumnutzungen und -funktionen klimarele-
vant sein können und damit eine Verbindung von Klimaschutz und 
Raumordnung eindeutig besteht, insbesondere durch das Gestalten 
von emissionsarmen Siedlungs- und Verkehrsstrukturen, durch 
Flächenvorsorge und Standortsteuerung für erneuerbare Ener-
gien, durch den Schutz und den Ausbau von natürlichen (und ggf. 
technischen Kohlenstoffsenken) sowie durch eine verknappende 
Standortplanung für konventionelle Kraftwerke. Unmittelbaren 
Einfluss auf klimaintensives Handeln von Personen und Unter-
nehmen hat die Raumordnung hingegen nicht. Daher wird ihre 
Rolle bei der Klimaschutzaufgabe vielmehr darin gesehen, dass 
sie mit ihrer überfachlich-überörtlichen Kompetenz die Koordi-
nation und Lenkung von übergeordneten Klimaschutzzielen für 
das jeweilige Planungsgebiet übernehmen kann, maßgeblich auch 
durch mögliche fachplanungsübergreifende, gebietsbezogene 
CO2-Restbudgets. Es zeigt sich, dass die Regionalplanung die 
Klimaschutzaufgabe schon jetzt, ohne aufwändige und langwie-
rige Veränderungen im Rechtssystem, stärker angehen könnte.

Die folgende Tabelle fasst die bestehenden Möglichkeiten der 
Regionalplanung, inhaltliche Festlegungen zum Klimaschutz zu 
machen, zusammen. Die aufgeführten Inhalte dienen als Grund-
lage für die weitere Diskussion, welche Festlegungen darüber hin-
aus gemacht werden sollten, um die Raumordnung stärker auf den 
Klimaschutz auszurichten (siehe Kapitel 6).
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Aufgabenbereich der 

Regionalplanung

Möglichkeiten für den Klimaschutz durch die 

Regionalplanung

Steuerung kompakter 

Siedlungsstrukturen

- zielförmige Umsetzung des Leitbilds der „kompakten, umweltverträglichen 

  Siedlungsstrukturen“

  • Innen- vor Außenentwicklung möglichst ohne Ausnahmen

  • Konzentration der Siedlungsentwicklung in Orten mit zentralörtlicher Funk-

         tion, möglichst auf die Kernbereiche sowie in Einzugsbereichen von SPNV-/

         ÖPNV-Haltepunkten (verpflichtende Regelung möglich)

  • negative Steuerung durch verbindlichen Freiraumschutz sowie 

         Siedlungszäsuren, s.u.

  • verbindliche „Flächenschlüssel“ bzw. Mindestsiedlungsdichten nach Raum-

         funktion oder Gemeindegröße

- systematisches Siedlungsflächen-Monitoring

Schutz und Erweite-

rung von Freiflächen 

und grüner Infra-

struktur

- negative Steuerung der Siedlungsentwicklung

  • Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (Wälder, Moore etc.)

  • zielförmige Grünzüge und  zäsuren 

- Sicherung von Landwirtschaftsflächen

  • Freihalten hochwertiger landwirtschaftlicher Böden von konkurrierenden 

        Nutzungen durch die Möglichkeit zur Ausweisung von mono- und 

        multifunktionalen Flächen

- Erhalt und Erweiterung der natürlichen Senkenfunktion

  • zielförmige Sicherung von CO2-bindenden Flächen (insbes. Wald, Feucht-

        gebiete und Grünland, speziell auch Flächen für Torferhaltung)

  • Ausweisung von Landschaftssanierungsgebieten für Wälder und Moore

  • zielförmige Sicherung der Raumfunktion „Natürliche Kohlenstoffsenke“ in 

        Gebieten für Natur und Landschaft

Unterstützung einer 

Verkehrswende hin zu 

THG-armer Mobilität 

und Logistik

- Verlagerung des Personenverkehrs auf THG-arme Verkehrsmittel

  • (verpflichtende) Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an SPNV-/ 

         ÖPNV-Standorten

  • zielförmige Sicherung von Trassen und Standorten bestehender, ggf. zu 

        reaktivierender und neuer Schienenverbindungen für ein regional 

        funktionales Netz

  • zielförmige Trassen für Radschnellverbindungen

- Verlagerung des Güterverkehrs auf THG-arme Verkehrsmittel

  • zielförmige Sicherung von Trassen und Standorten bestehender, ggf. zu 

        reaktivierender und neuer Schienenverbindungen für ein regional 

        funktionales Netz

  • Anbindung von Industrie- und Gewerbebereichen an das Schienennetz

  • Sicherung von Flächen für multimodale Güterumschlagplätze (Verbindung 

         von Straße, Schienen- und Wasserweg)

- Vermeidung von THG-intensivem Verkehr

  • Nicht-Planung von z.B. großräumigen Umgehungsstraßen

  • Negativ-planerische Steuerung durch zielförmigen Freiraumschutz

Tabelle 1: Bestehende Möglichkeiten der Regionalplanung zur Umsetzung der Klimaschutzaufgabe.
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Aufgabenbereich der 

Regionalplanung

Möglichkeiten für den Klimaschutz durch die 

Regionalplanung

Ausbau erneuerbarer 

Energien

- zielförmige Standortsicherung für Anlagen zur Energieerzeugung (insb. Wind 

  und Solar)

  • Vorranggebiete, z.B. für Freiflächen-PV und Windenergie 

  • Steuerung der Standorte von Biokraftanlagen, insb. in Verbindung mit groß-

         flächigem Anbau von Biomasse

- zielförmige Trassen-/Standortsicherung für Anlagen zur Energieverteilung,  

  speicherung und  umwandlung

  • zielförmige Trassen für Hochspannungsleitungen und unterirdische 

        Stromkabel

- Steuerung des Repowerings sowie des Rückbaus alter Anlagen

  • Festlegung von Mindestleistungsstandards bei neuen Windparks

  • Bedingung zum Rückbau alter Anlagen bei Neubau

- koordinierte Standortplanung von Energiequellen und -abnehmern für 

   Kraft-Wärme-Kopplung

  • Nähe von raumbedeutsamen Anlagen zur Wärmebereitstellung und 

        Siedlungs- und Gewerbebereichen

- Verknappende Standortplanung für konventionelle Kraftwerke

  • Nicht-Planung von Standorten für konventionelle Kraftwerke

Koordination und ziel-

orientierte Planung

- Gestaltung und Koordination einer räumlichen Gesamtstrategie

  • regionaler Leitbild-Prozess mit anschließender Übersetzung in Ziele der 

        Raumordnung

  • gebietsbezogene Vorgaben für Treibhausgasemissionen

Als Zwischenfazit lässt sich feststellen, dass die Rolle der Raum-
ordnung bei der Klimaschutzaufgabe durch das Bundes-Klima-
schutzgesetz nicht unmittelbar gestärkt wurde. Wenn aber politi-
sche Entscheidungsträger:innen in den Regionen den Klimaschutz 
als wichtige Aufgabe in den Blick nehmen, kann bereits mit den 
bestehenden regionalplanerischen Instrumenten wirksam auf einen 
stärkeren Klimaschutz hingearbeitet werden, wie die oben ausge-
führten Maßnahmen zeigen. Die Regionalplanung kann darüber 
hinaus gemeinsam mit den benachbarten Planungsebenen und 
den Fachplanungen Leitbildvorstellungen entwickeln und diese im 
Sinne von verbindlichen Zielen der Raumordnung in die Regional-
pläne einfließen lassen.

Aus der Diskussion um eine vorsorgeorientierte Postwachs-
tum-Planung (Kapitel 3) wurde jedoch deutlich, dass die konven-
tionellen Vorstellungen von der Raumordnung insgesamt einer 
Wachstumsplanung entsprechen, die einem möglichen Selbstbild 
der Regionalplanung als aktives Vehikel für einen stärkeren Klima-
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schutz widerspricht. Die vorliegende Arbeit stellt daher die Frage, 
inwiefern sich die Raumordnung stärker als bisher der Klima-
schutzaufgabe widmen kann und welche konkreten Regelungen die 
Belange des Klimaschutzes über die bestehenden Möglichkeiten 
hinaus stärken könnten. Die Antworten dazu aus der Literatur 
sowie aus der eigens durchgeführten Delphi-Studie werden im fol-
genden Kapitel erörtert. 
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6. Neuverhandlung des Klimaschutzes in der 

      Regionalplanung für eine Paris-kompatible Entwicklung

Die vorliegende Arbeit folgt grundlegend der Annahme, dass 
klimagefährdende CO2-Emissionen mit den räumlichen Strukturen 
und der dadurch angestrebten wirtschaftlichen Entwicklung eines 
Planungsgebietes im Zusammenhang stehen. In diesem Kontext 
wird deutlich, dass auch die Raumordnung überdacht werden muss, 
um Potenziale für eine wachstumsunabhängigere, ergo klimage-
rechte Planung zu identifizieren. Inwiefern die Regionalplanung 
bereits im bestehenden Rechtssystem auf die Herausforderungen 
der staatlichen Klimaschutzaufgabe reagieren kann bzw. könnte, 
wurde im vorhergehenden Kapitel 5 umfassend dargestellt. Im 
zweiten Schritt wird die Frage gestellt, welche Möglichkeiten für 
die Regionalplanung darüber hinaus in Betracht gezogen werden 
müssten, um eine an den Pariser Klimazielen orientierte Entwick-
lung des Planungsgebietes zu unterstützen (Forschungsfrage B). 

Hierzu ergibt sich aus der Postwachstumsperspektive ein Fokus 
auf die tatsächliche Reduktion von Treibhausgasemissionen auf 
Null430. Die wesentlichen Sekundärstrategien für den Klimaschutz 
durch die Raumordnung bzw. Regionalplanung müssen demnach 
weiterhin die folgenden sein:
 
 1. Treibhausgasemissionen direkt reduzieren 
  durch Verdrängung fossiler Energieträger und 
  Umstellung auf regenerative Energien (Konsistenz) 
 2. Absenkung des Energiebedarfs insgesamt, 
  um die Umstellung auf regenerative Energien 
  mittelfristig realisierbar zu machen (Suffizienz)
 3. Steuerung effizienter Siedlungs- und Verkehrs-
  infrastrukturen zur Unterstützung von Nr. 2 (Effizienz).431

430 Im Gegensatz dazu steht der Ansatz der Treibhausgasneutralität, welcher die Kompensation von Res-

temissionen durch natürliche, aber zunehmend auch technische CO2-Senken integriert. Natürliche Senken 

in Form von Freiräumen und Grünstrukturen sind hier weiterhin Gegenstand der Betrachtung, aber vielmehr 

wegen ihres Potenzials, der Ausdehnung von Siedlungs- und Verkehrsflächen negativ-steuernd entgegenzu-

wirken, s. Abschnitt 6.2.1(b).

431 Sekundärstrategien für den Klimaschutz durch Raumordnung nach Wagner 2018: 222f.; eigene Ergän-

zung der Nachhaltigkeitsstrategien.
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Im Gegensatz zum Null-Emissionen-Ansatz steht das Konzept 
der Treibhausgasneutralität, welches die Kompensation von Res-
temissionen durch natürliche, aber zunehmend auch technische 
CO2-Senken integriert. Natürliche Senken in Form von Freiräumen 
und Grünstrukturen sind hier weiterhin Gegenstand der Betrach-
tung, weil sich deren Relevanz für den Klimaschutz aus dem gelten-
den Rahmen des Klimaschutzrechts ergibt (siehe Abschnitt 5.2.1). 
Viel wichtiger im Kontext der vorliegenden Arbeit sind Freiräume 
und Grünstrukturen jedoch darüber hinaus wegen ihres Potenzials, 
der Ausdehnung von Siedlungs- und Verkehrsflächen negativ-steu-
ernd entgegenzuwirken (siehe Abschnitt 6.2.1(b).

Im Folgenden wird die Diskussion über eine Neuverhandlung 
des Klimaschutzes in der Regionalplanung zunächst durch die Stel-
lungnahmen eröffnet, welche im Rahmen der Delphi-Studie einge-
gangen sind (Abschnitt 6.1). Welche konkreten Vorschläge es hierzu 
sowohl in der Fachliteratur als auch in der Delphi-Studie gibt, wird 
in Abschnitt 6.2 dargestellt. Die Diskussion über einen starken 
Klimaschutz auf der regionalen Planungsebene wird in Abschnitt 
6.3 außerdem durch einige weitere Überlegungen zu regionalplane-
rischen Prozessen, Vorgaben von außen und zur Neuverhandlung 
des Klimaschutzes in der Raumordnung insgesamt erweitert.

6.1 Diskussion über eine Neuverhandlung des 

Klimaschutzes in der Regionalplanung

Die Diskussion über eine Neuverhandlung des Klimaschutzes in 
der Raumordnung bzw. Regionalplanung eröffnen TN1, Lamker 
und Miosga mit einer Kritik an der planerischen Wachstumsori-
entierung. Regionalplanung sei als Instrument zur Steuerung des 
Wachstums auf Kosten der Umwelt geschaffen worden, sodass eine 
transformative überörtliche Planung von Grund auf neu gedacht 
werden müsse432, so der:die Regionalplaner:in. Miosga sieht die 
Raumordnung insgesamt als „Instrumentarium zur Fortsetzung 
des aktuellen Wachstums- und Entwicklungspfades und in zweiter 
Linie zur Verringerung negativer Begleiterscheinungen und Mini-
mierung von Konflikten“433. Lamker fasst es allgemeiner: „Nachhal-
tige Entwicklung setzt immer zusätzliche Entwicklung voraus, was 
bisher meist neuen Verbrauch von Ressourcen oder Fläche voraus-

432 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 4ff.

433 Miosga 2023: 31.
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setzt“434. Pütz hingegen widerspricht der Relevanz von Regionalpla-
nung für den Klimaschutz grundsätzlich und argumentiert stattdes-
sen, dass Regionalplanung für den Umgang mit Klimafolgen und 
-risiken, also Anpassung wichtiger sei435. Die zeitliche Dringlichkeit 
beim Klimaschutz sehen alle Delphi-Expert:innen als großes Prob-
lem für die Wirksamkeit der Regionalplanung für den Klimaschutz 
(zu lange Planungsdauer und langfristige Pläne für 10-15 Jahre). 

Lamker und Miosga plädieren im Kontext der Klimakrise für 
eine stärkere Planung, welche den Anspruch erhebt, Transformati-
onsprozesse politisch zu gestalten. Lamker macht deutlich: „Eine 
Transformation von Raum und Gesellschaft ist keine evidenz-
basierte Modellierung, sondern braucht radikale Szenarien und 
grundlegende Alternativen, aber auch klare Ziele und Festlegun-
gen. Wenn Gemeinden oder Regionen den Klimanotstand erklä-
ren, dann kann die Antwort eigentlich nicht die Suche nach einem 
neuen Standort für Windenergie sein. Wenn wir so auf andere Not-
stände reagieren würden, wären wir verloren“436. Er regt an, auch 
ganz konkret über maximale Grenzen nachzudenken und fordert: 
„Klare und auch visionäre Ideen, die aber auch die Konflikte auf-
zeigen und nicht verschleiern. Und mehr Mut zu Festlegungen, die 
dem gemeinsam beschlossenen Anlass – wie Klimakrise, Klimanot-
stand – gerecht werden“437. Kritisch fragt Lamker: „[W]ie groß ist 
die Summe dessen, was klimaneutral wird? Je größer unser Ver-
brauch von Energie und Ressourcen ist, desto unwahrscheinlicher 
wird es, dass Klimaneutralität tatsächlich funktionieren kann“438, 
womit er eine klare Post-wachstums-Perspektive in seine Stellung-
nahme bringt. Ebenso macht Lamker den normativen Anspruch 
der Postwachstumsbewegung besonders deutlich: „Ist es im Sinne 
von Art. 14 GG, wenn eine einzelne Person hunderte Quadratmeter 
Wohnraum oder tausende Quadratmeter ‚verbraucht‘? Was bedeu-
tet dies für die Gemeinschaft und den Einsatz von Ressourcen, 
Baumaterialen, oder Flächen, für andere und gemeinsame Zwecke? 
Was ist der tatsächliche Bedarf, und was ist das Ergebnis einer 
marktgestützten Nachfrage? Hier sollte überörtliche Planung eng 

434 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 12ff.

435 TN5_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 129.

436 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 23ff.

437 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 29ff.

438 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 93ff.
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auch mit fiskalischen Instrumenten wie Grundsteuer oder Vermö-
genssteuer gemeinsam betrachtet werden“439.

Die Betonung des Null-Emissionen-Ansatzes verdankt die 
vorliegende Arbeit der Argumentation von Marco Pütz im Rahmen 
der durchgeführten Delphi-Studie. Seine Position sowie Lam-
kers und Miosgas Forderung nach Suffizienz440 und das Plädoyer 
des:der Regionalplaner:in für eine Unterscheidung zwischen 
existenziellen und nicht-existenziellen Belangen441 entsprechen am 
deutlichsten einer Postwachstumsperspektive. Der Vorsorgeaspekt, 
welcher ebenso zentral ist in der dieser Arbeit zugrunde gelegten 
„vorsorgeorientierten Postwachstumsposition“, wird bei allen Teil-
nehmenden stark vertreten, die der Regionalplanung – im Gegen-
satz zu Pütz – eine gewisse Handlungsmacht für einen aktiven 
Klimaschutz zusprechen und dementsprechende Transformations-
potenziale vordenken. 

Um zielgerichtet zu planen, braucht es klare Vorgaben. Die Del-
phi-Teilnehmenden sehen das international geltende 1,5/<2°-Ziel als 
entscheidenden Rahmen auch für die Regionalplanung. Um das zu 
erreichen, brauche es entsprechend konsequente, verbindliche Fest-
legungen durch die Regionalplanung. Lamker hierzu: „Festlegung 
heißt im wörtlichen Sinne immer, etwas wirklich festzulegen und 
auch solche Konflikte klar anzusprechen. Warum kann eine neue 
Schienenstrecke nicht als Verzicht auf die neue Autobahn gesehen 
werden? Regionalplanung muss ehrlich sein, wenn sie nicht bedeu-
tungslos sein möchte. Und dafür muss es klare Festlegungen geben, 
diese müssen aber auch zukunftsgerichtete Prioritäten setzen“442. 
Konkret bedeutet das für Regionalpläne: „Sofern z.B. auf regiona-
ler Ebene eine Eignungsfläche für Windenergie gefunden wurde, 
müsste dort der Windkraftausbau auch möglichst zügig umgesetzt 
werden. Auch dürften raumplanerische Festlegungen (…) nicht 
später aufgrund von ‚Sachzwängen‘ wieder aufgehoben werden“443, 
verdeutlicht Megerle.

Lamker und Miosga plädieren für bzw. zeichnen in der Del-
phi-Studie radikale Szenarien für räumliche Transformation mit-
439 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 16ff.

440 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 93ff.; TN4_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 44.

441 Bspw. Erhalt der landwirtschaftlichen Fläche statt Einfamilienhausbebauung als Kohlenstoffsenke, 

aber auch als Gegenentwurf zu wachsender Siedlungsfläche, vgl. TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 252ff.

442 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 298ff.

443 TN3_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 299ff.
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hilfe der Raumordnung. Radikale Szenarien scheinen notwendig, 
um auf klimaintensive Lebensstile und wirtschaftliches Handeln 
auch durch die Regionalplanung Wirkung zu entfalten. Vorstellbar 
ist folgendes Szenario: Es gibt ein gut ausgelastetes Gewerbegebiet, 
welches direkt an die Autobahn angeschlossen ist und in der Nähe 
der Stadt liegt, aus der fast alle Menschen in das Gewerbegebiet 
pendeln. Bislang fahren sie mit dem Auto zur Arbeit oder zum 
Einkaufen dorthin. Nun wird die Autobahn zur Bahntrasse umge-
widmet, sodass Verkehr und Logistik über die neuen Schienen 
abgewickelt werden können. Parallel verläuft ein Fahrradweg, der 
ebenfalls vor vielen Jahren im Regionalplan mitgedacht wurde und 
inzwischen gut eingebunden ist in ein überregionales Radverkehrs-
netz. Möglich war diese Entwicklung nur, weil sich Bund, Land, 
benachbarte Regionen und betroffene Kommunen weitestgehend 
einig waren und gemeinsam zielorientiert an dieser Transforma-
tion gearbeitet hatten. Ohne auf Praxiserfahrungen zurückgreifen 
zu können, scheint mir dies ein unrealistisches Szenario zu sein. 
Selbst bei seiner Realisierung würde es außerdem viel zu lange 
dauern, bis die räumliche Struktur tatsächlich zu einer Reduktion 
von Treibhausgasemissionen geführt hätte. Würde sich eine andere 
Ausgangslage für die räumliche Planung ergeben, wenn es eine Pri-
orisierung von Klimaschutzbelangen gäbe? Im bestehenden System 
der Raumordnung hält Sauthoff eine solche Vorrangregelung für 
den Klimaschutz für schwer möglich „aufgrund verschiedenster 
gegenläufiger Belange und der Ungewissheit der Auswirkungen ver-
schiedener Emissionen auf das Klima“444. Ein bleibender Konflikt 
besteht außerdem darin, dass zur Abwendung der Klimakatastro-
phe global die Emissionen sinken müssen, Regionalplanung jedoch 
einen regionalen Fokus inhärent hat.

Insgesamt ist anzumerken, dass sich die Regionalplanung, 
neben anderen Planungsinstanzen, für eine Paris-kompatible 
Reduktion von Treibhausgasemissionen einsetzen muss. Dabei 
muss sie sowohl das Phasing-Out von Nicht-Nachhaltigkeit als 
auch das Phasing-In einer nachhaltigen Entwicklung aktiv gestal-
ten445, um die Pfadabhängigkeiten, welche auf Kosten fossiler und 
natürlicher Ressourcen sowie globaler Ökosysteme begründet wor-
den sind, nicht weiter zu vertiefen, sondern gänzlich zu verlassen. 

444 Sauthoff 2021: 147.

445 Ausführlicher hierzu bei Bauriedl/Held/Kropp 2021: 31.
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Vor diesem Hintergrund braucht es nicht nur starke Positionen für 
einen 1,5/2°C-zielgerichteten Klimaschutz in der Regionalplanung, 
sondern konkrete Hinweise zur Umsetzung, welche im Folgenden 
zusammengetragen werden.

6.2 Neue Wege der Regionalplanung für einen 

Paris-kompatiblen Klimaschutz

Während die Energiewende immer wieder als Erfolgsfaktor für 
die deutschen Klimaschutzbemühungen im Mittelpunkt steht, 
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der zunehmende 
Energieverbrauch diese Entwicklung gefährdet. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine starke Steuerung kompakter Siedlungsstrukturen, 
welche bislang nicht erreicht werden konnte, dringend notwendig 
als Beitrag zum Klimaschutz. Ebenso relevant ist die Abkehr von 
Straßenverkehrsinfrastruktur für Güter sowie Personen, denn 
insbesondere im Verkehrsbereich haben erneuerbare Energien 
nur einen geringen Anteil, sodass eine Verkehrswende dringend 
geboten ist, um Logistik und Personen von der Straße auf die 
Schiene zu bringen. Auf regionaler Ebene muss auch der Rad-
verkehr für die individuelle Mobilität an Bedeutung gewinnen, 
zumal eine solche Entwicklung wiederum durch den gestiegenen 
technischen Standard (vom muskelangetriebenen zum Elektromo-
torunterstützten Fahrrad) begünstigt wird. Dies ist in erheblichem 
Maße relevant, damit Deutschland die Pariser Klimaschutzziele 
einhalten kann, weil gerade der Verkehrssektor sich nicht nach 
den KSG-Emissionsvorgaben entwickelt (siehe Abschnitt 4.3.1). 
Der Erhalt von Frei- und Grünraum ist zwar nur begrenzt für die 
Bindung der restlichen Treibhausgase wirksam, doch seine Aus-
weitung kann in jedem Fall eine starke negativ-steuernde Funktion 
gegenüber Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum entfalten.

Über den Ausbau der erneuerbaren Energien hinaus argumen-
tiert Wagner für eine erheblich verknappende Standortplanung für 
konventionelle Kraftwerke und raumbedeutsame Industrieanlagen, 
möglichst in Verbindung mit standortbezogenen Emissionsvorga-
ben. Dabei werden Vorgaben für ein regionales CO2-Budget als 
neuer Ansatz in den Fokus gestellt. Vor diesem Hintergrund kann 
die Regionalplanung insbesondere als koordinierende Instanz für 
die Klimaschutzaufgabe im Planungsgebiet fungieren.
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Die im Folgenden beschriebenen Potenziale für einen starken 
Klimaschutz durch die Regionalplanung sind eine Sammlung von 
bisher bestehenden Vorschlägen, welche im Rahmen der Del-
phi-Studie aufkamen oder in rechtswissenschaftlichen Publikatio-
nen aus den letzten zwei Jahren (seit dem sog. Klima-Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes) vorgetragen wurden. Es kann hierbei 
kein Anspruch auf Vollständigkeit bestehen.

(a) Starke Steuerung kompakter, emissionsreduzierender 
Siedlungsstrukturen
Im Raumordnungsgesetz wird ausdrücklich, wenn auch nur als 
allgemeiner Grundsatz, verlangt, die „erstmalige Inanspruchnahme 
von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu verringern, 
insbesondere durch quantifizierte Vorgaben zur Verringerung 
der Flächeninanspruchnahme sowie durch die vorrangige Aus-
schöpfung der Potentiale für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, für die Nachverdichtung und für andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Ent-
wicklung vorhandener Verkehrsflächen“446. Die Siedlungsfläche 
ist der mit Abstand größte Faktor bei der insgesamt steigenden 
Inanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsfläche. Dabei 
macht Wohnraum eine zentrale Wachstumsgröße aus, aber auch 
Flächen für Industrie und Gewerbe sowie öffentliche Einrichtun-
gen dehnen sich aus, sodass sie gemeinsam im Jahr 2021 für 39 
Hektar mehr an bebauter Fläche pro Tag verantwortlich waren447.

Der kommunale Flächenverbrauch habe damit in seiner Summe 
eine überörtliche Dimension, wodurch die Planungsbefugnis der 
Raumordnung eröffnet werde, argumentiert Boas Kümper448. Er 
spricht sich dafür aus, den kommunalen Flächenverbrauch auf 
Ebene der überörtlichen Planung in verbindlicher Zielform zu 
446 § 1 Abs. 2 Nr. 6 Satz 3 ROG.

447 Der Verbrauch von Siedlungs- und Verkehrsfläche inkl. unbebauter Fläche wird im fünfjährigen Mittel 

für 2018-2021 auf etwa 55 Hektar pro Tag geschätzt (Destatis 2023b).

448 Kümper 2023: 209: „Änderungen im Bauplanungsrecht – etwa die Einführung der sog. Bodenschutz-

klausel in § 1 a Abs. 2 BauGB, der durch § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB begründete Vorrang der Innenentwicklung 

oder die Aufnahme des Schutzguts ‚Fläche‘ in § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a BauGB – haben sich als wenig wirksam 

erwiesen, weil das Anliegen des ‚Flächensparens‘ sich in der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 

7 BauGB gegen andere – ihrerseits ja ebenfalls grundsätzlich legitime – städtebauliche Interessen nur allzu 

selten durchsetzen konnte. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Begrenzung des kommunalen Flächen-

verbrauchs durch Ziele der Raumordnung zum einen aus dem Grunde erwägenswert, weil derartige ‚verbind-

liche Vorgaben‘ (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) durch die Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB der bauleitplane-

rischen Abwägung entzogen werden, zum anderen, weil der kommunale Flächenverbrauch in seiner Summe 

eine überörtliche Dimension erhält und hierdurch die Planungsbefugnis der Raumordnung eröffnet wird.”
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beschränken. Hierzu stehen bereits starke Instrumente für die Regi-
onalplanung zur Verfügung, welche in Abschnitt 5.3.2 (a) dargestellt 
wurden. Negativ-planerisch können hierbei insbesondere verbind-
liche Festlegungen zum Freiraumschutz, zu regionalen Grünzügen 
sowie Grün- und Siedlungszäsuren wirken, welche zeichnerisch in 
Form von Vorranggebieten nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG im Regional-
plan abzubilden sind. 

Im Zuge der ROG-Novelle 2017 wurden zudem „quantifizierte 
Vorgaben zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme“ in die 
Grundsätze der Raumordnung aufgenommen449 und „hierdurch 
zumindest eine grundsätzliche Befürwortung dieses Instruments 
signalisiert“450. Im politischen Raum bedeutsam ist in diesem 
Zusammenhang das mittelfristige Ziel der Bundesregierung, 
die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, was etwa zwei 
Dritteln des derzeitigen Wertes entspricht451. Bis 2050 soll der Flä-
chenverbrauch auf „Netto Null“ gesenkt werden452 („Netto-Null“-
Ziel für Fläche). Diese Zielsetzungen besitzen jedoch keinerlei 
rechtliche Verbindlichkeit453. Um den Flächenverbrauch wirksam 
zu reduzieren und zu steuern, wird daher eine verbindliche quanti-
tative Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme als zentrales 
Element diskutiert. Hierunter fallen im Wesentlichen drei Ansätze:

I.  durchschnittliche Flächenverbrauchsobergrenzen in 
  Hektar pro Tag,
II.  relative Flächenschlüssel zur Stärkung der 
  Innenentwicklung,
III.   sinkende Flächenverbrauchskontingente im Sinne von 
        „Restbudgets“.

Alle drei Ansätze wirken nur als Ziele der Raumordnung ver-
bindlich für die nachfolgenden Planungsebenen. Ihre Festlegung 
ist in jedem Fall eine politische Herausforderung. Nichtsdesto-
trotz ist es sinnvoll, dass Kommunen dazu verpflichtet werden, 

449 § 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 3 ROG.

450 Kümper 2023: 209.

451 DNS 2021: 270.

452 BMUB 2016: 68. 

453 Vgl. Kümper 2023: 210.
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Wohn- und Gewerbeflächenbedarfe konkret in Zahlen abzu-
bilden, um Nachweise über Flächenbedarfe zu erbringen und 
diese zu überwachen. „Dies könnte die Hinwendung von einer 
angebotsorientierten zu einer nachfrageorientierten Strategie 
bedeuten“454, formulierten Hübler et al. bereits vor über 20 Jah-
ren. Der Vorschlag ist also nicht neu, wird aber in der Praxis 
nicht flächendeckend umgesetzt, sodass hierzu eine bundesweite 
Regelung notwendig ist. Nur durch eine einheitliche Daten-
grundlage können die folgenden Ansätze realisiert werden.

a.I) Durchschnittliche Flächenverbrauchsobergrenzen 
in Hektar pro Tag: Das 30-Hektar-Ziel bis 2030 wurde poli-
tisch von der Bundesregierung beschlossen und kann damit als 
weithin anerkannt gelten. Die Neuinanspruchnahme von 30 
Hektar pro Tag könnte als Höchstmenge angenommen werden 
und „über einen Verteilschlüssel auf die Bundesländer übertra-
gen werden“455. Dieses „Mengenziel“ wird demnach insbeson-
dere als Instrument der Landesplanung besprochen, „während 
auf der Stufe der Regionalplanung die konkrete ‚Verortung‘ 
von Raumansprüchen im Vordergrund steht und flächenbe-
zogene Festlegungen sachgerechter erscheinen können“456.

Kritisch ist jedoch anzumerken, dass das 30-Hektar-Ziel weiter-
hin ein erhebliches Anwachsen der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
bedeutet, wenn auch in abgemildertem Umfang gegenüber der 
gegenwärtigen Entwicklung. Inwiefern sich hierdurch ein messbar 
positiver Effekt für den Klimaschutz ergeben kann, ist nicht mit 
Sicherheit zu sagen. Gleiches gilt auch für geringere Höchstgrenzen 
für die Flächenneuausweisung457.

454 „[D].h. statt auf eine gesteigerte Flächendienstleistungsnachfrage stets mit der Ausweitung des Flä-

chenangebots zu reagieren, sollte verstärkt geprüft werden, inwieweit sich die gewünschten Flächendienst-

leistungen auch durch eine gezielte Erhöhung der Flächennutzungseffizienz bzw. die Mobilisierung von 

Einsparpotentialen erreichen läßt“ (Hübler et al. 2000: 37).

455 Hamacher 2020: 392.

456 Kümper 2023: 212

457 Bspw. formuliert das Bundesumweltministerium für 2030 das Ziel von 20 Hektar pro Tag (BMU 2016: 

82).
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a.II) Relative Flächenschlüssel zur Stärkung der 
Innenentwicklung: Wie bereits in Abschnitt 5.3.2 (a) darge-
stellt, können Regionalpläne nach Raumfunktion oder nach 
Gemeindegröße gestaffelte „Flächenschlüssel“ sowie „Min-
destsiedlungsdichten“ enthalten. Diese sind als Ziele der 
Raumordnung zu formulieren, um als verbindliche Vorgaben 
für die kommunale Bauleitplanung Wirkung zu entfalten.

Aus der regionalplanerischen Praxisperspektive weist TN1 
kritisch darauf hin, „dass Gemeindegrenzen zufällige Produkte his-
torischer Entwicklungen oder von Gebietsreformen sind und nichts 
damit zu tun haben, wie viel Potenzial Gemeinde X für Siedlungs-
entwicklung/Freiflächen-PV etc. hat“. Deswegen reiche die Klas-
sifizierung nach Gemeindegrößen/Raumtypen bei Weitem nicht 
aus. Stattdessen müsse der Wert des Freiraums „und wie viel davon 
überhaupt noch in Anspruch genommen werden kann (Stichwort 
Restbudget)“ in Regionalplänen Beachtung finden.458

a.III) Sinkende Verbrauchskontingente für Siedlungsfläche 
im Sinne eines „Restbudgets“: Der „Restbudget“-Ansatz hat mit 
dem sog. Klima-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes eine 
deutliche Aufwertung erfahren. Der kumulierende Effekt, welcher 
zentral für die Herleitung des CO2-Restbudget ist (siehe Abschnitt 
4.2.2), lässt sich ebenso bei der Ausweitung von Siedlungsfläche 
erkennen, schließlich werden einmal ausgewiesene und in der Folge 
bebaute Wohn- und Gewerbeflächen nicht einfach wieder zurück-
genommen. Fritsch überlegt deshalb, ob der „Restbudget“-Ansatz, 
neben einem Restkontingent für umweltschädliche Stoffeinträge 
in Böden, auch für die gebotene Reduzierung des Anstiegs von 
Siedlungs- und Verkehrsfläche nutzbar gemacht werden könnte459. 
Er argumentiert vor dem Hintergrund des Beschlusses der Verfas-
sungsrichter:innen, dass das derzeitige Bodenschutzrecht die Kli-
maschutzfunktion von Böden nicht abbilde und damit Defizite auch 
mit Blick auf die intertemporale Freiheitssicherung aufweise. Eben-
falls analog zum Klima-Beschluss lässt sich für den fortschreiten-
den Flächenverbrauch durch Siedlungsfläche übertragen, dass „mit 
dem Anwachsen dieses Problems die Rechtfertigungslast für rau-

458 TN1_Delphi 2, s. Anhang 3, K7.

459 Vgl. Fritsch 2021: 5f.
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mordnerische Beschränkungen womöglich herabgesetzt wird“460.
Die Forderung nach einem absoluten „Restbudget“ an Fläche 

ist in der rechtlichen Umsetzung mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden. Für die Berechnung der sinkenden Verbrauchskontin-
gente für Siedlungsfläche könnte, ähnlich einer durchschnittliche 
Flächenverbrauchsobergrenze, ein Kontingent auf Landesebene 
festgelegt werden, welches auf die Regionen und ggf. analog auf die 
Kommunen heruntergerechnet wird461. Dies entspräche auch der 
Logik, nach welcher die nationalen CO2-Restbudgets auf Grund-
lage des Pariser Klimaschutzabkommens festgelegt worden sind. 
Am ehesten praktikabel erscheint Kümper im Fall der Flächenver-
brauchskontingente, dass sich quantitative Vorgaben der Landespla-
nung in Zielform an die Regionalplanung richten462.

In jedem Fall ist die Ermittlung eines konkreten „Restbudgets“ 
an Fläche herausfordernd und längst nicht geklärt. TN1 schlägt im 
Rahmen der Delphi-Studie eine Kombination aus den Faktoren a) 
Bereitstellung von ausreichend Fläche für die essentiellen Güter 
(Ernährungssicherung im Notfall) und b) Sicherung von ausrei-
chend Freiraum für die notwendige natürliche Treibhausgassen-
kenfunktion vor463. Die Differenz zwischen der existenziell notwen-
digen Fläche für Freiraum und der gesamten bestehenden Fläche 
würde demnach das „Restbudget“ abbilden.464

460 Kümper 2023: 211. Das Bundesverfassungsgericht argumentierte, dass das relative Gewicht des 

Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zunehme (BVerfG 2021).

461 Vgl. Miosga et al. 2022: 8.

462 Vgl. Kümper 2023: 212.

463 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 268ff.

464 Hierzu stellen sich grundlegende Fragen: Ist das „Restbudget“ an Fläche im weltweiten Maßstab zu 

berechnen, ähnlich dem globalen CO2-Restbudget? Oder ist die Globalisierung der Nahrungsmittelpro-

duktion auszublenden und eine endogene Ernährungssicherheit zu garantieren? Bundesweit oder für jedes 

Bundesland für sich? Wie wäre umzugehen mit neuen Entwicklungen im Nahrungsmittelanbau, wenn z.B. 

„Urban Farming“ der Standard wird und so effizient ist, dass keine landwirtschaftlichen Flächen mehr benö-

tigt werden?
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a.IV) Planerische Bevorzugung von MFH und Rücknahme von 
EZFH-Ausweisungen: Die Art des Wohnens ist entscheidend für 
den Klimaschutz (siehe Abschnitt 3.4). Miosga regt deshalb an, 
Mehrfamilienhäuser (MFH) und speziell Wohnprojekte planerisch 
zu bevorzugen, „[u]m von dem dominanten Dispositiv des Baus 
von Einfamilienhäusern wegzukommen“465. Eine entsprechende 
Qualifizierung bei Wohnflächenausweisung auf der regionalen 
Ebene könnte den Wettbewerbsdruck von den Kommunen nehmen, 
indem regional ähnliche Bedingungen für den Wohnungsneubau 
gelten. Auf der anderen Seite würde dies ein grundstücksbezoge-
nes Eingreifen in die kommunale Planungshoheit bedeuten. Hier 
müsste also in ähnlicher Weise zu argumentieren sein, wie Kümper 
für das Siedlungswachstum allgemein vorschlägt: Wenn dem Bau 
von Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH) im Kontext des Kli-
mawandels in seiner Summe eine klimarelevante Wirkung zuer-
kannt würde, wäre die überörtliche Dimension gegeben, sodass die 
Planungsbefugnis der Raumordnung eröffnet würde. Die bisherige 
Faktenlage spricht für dieses Argument (siehe Abschnitt 3.4).

Megerle fordert überdies eine Sanktionsmöglichkeit auf regio-
naler Ebene, wenn Gemeinden Flächen für großzügige Einfami-
lienhausgrundstücke ausweisen, welche zudem nicht durch den 
öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind466. Kommunale Bebau-
ungspläne durch die Regionalplanung für ungültig zu erklären, sei 
insbesondere durch flächenbezogene Zielvorgaben (z.B. Vorrang-
gebiete für Freiraum und Grünstrukturen) möglich, argumentiert 
Kümper (näher hierzu im folgenden Abschnitt). 

(b) Starker Freiraumschutz sowie aktive Rückgewinnung
von Freiflächen und grüner Infrastruktur
Der Freiraumschutz und seine Entwicklung sind zentrale Ele-
mente von Regionalplänen und könnten bereits durch das 
bestehende Instrumentarium umfassend gesteuert werden. So 
unterbinden Vorranggebiete für den Freiraumschutz, regionale 
Grünzüge sowie Grün- und Siedlungszäsuren die weitere Flä-
cheninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr. Der Schutz 
des bestehenden Freiraums liegt direkt im Einflussbereich der 
Regionalplanung, weil die intendierte Nutzung unmittelbar gewähr-

465 TN4_Delphi 2, s. Anhang 3, K6.

466 TN3_Delphi 2, s. Anhang 3, Weitere Anmerkungen: Siedlungsmanagement.
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leistet wird467. In qualitativer Hinsicht können flächenbezogene 
Festlegungen Akzente bei der Sicherung und Entwicklung des 
Freiraums setzen, etwa für besondere Klimaschutzfunktionen468. 
Wagner wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch 
möglich sei, die Raumfunktion „Natürliche Kohlenstoffsenke“ 
explizit durch regionalplanerische Festlegungen zu sichern469.

Dennoch zeigt die oben dargestellte Entwicklung des Sied-
lungsflächenwachstums, dass es einen deutlich stärkeren Freiraum-
schutz braucht, um die Klimaschutzaufgabe auf räumlicher Ebene 
umzusetzen470. Vielmehr als zum Zweck der Treibhausgasbindung 
werden Freiflächen und grüne Infrastruktur im Kontext der vorlie-
genden Arbeit demnach als negativ-steuerndes Element gegenüber 
Siedlung und Verkehr betrachtet (interessanterweise genau jene 
Bereiche, deren Ministerien bislang die Vorgaben des KSG wieder-
holt nicht eingehalten haben). In diesem Sinne sind die oben ange-
sprochenen quantitativen Vorgaben zur Flächeninanspruchnahme 
ebenso relevant für Freiflächen, jedoch in umgekehrter Logik. Über 
den Schutz des bestehenden Freiraums hinaus ist auch seine aktive 
Rückgewinnung denkbar. Im Angesicht der Klimakrise wird auch 
die Steuerung der tatsächlichen Nutzung von Natur- und Land-
wirtschaftsflächen durch die Raumordnung bzw. Regionalplanung 
kontrovers diskutiert.

b.I) Mindest-Flächenvorgaben für Freiraum: In umgekehrter 
Systematik zur Kontingentierung von Siedlungs- und Verkehrsflä-
che erscheinen Kümper quantitative Vorgaben zu „Mindest-Frei-
raum-Flächenanteilen“ – ähnlich wie bei der Bereitstellung von 
Windenergieflächen – „[z]umindest theoretisch denkbar“471. Für 
den:die Expert:in aus der Praxis geht es hierbei um existenzielle 
Fragen: Wie viel Freiraum brauchen wir mindestens noch, um 
einerseits ausreichend natürliche CO2-Senken zu erhalten und 
andererseits, um uns mit essenziellen Gütern zu versorgen, d.h. wie 
viel Landwirtschaftsfläche brauchen wir für unsere Ernährungs-
467 Vgl. Kümper 2023: 210. Anders verhält es sich bei Flächenbereitstellung für bestimmte Vorhaben, z.B. 

Windenergieflächen, welche erst auf Zulassungsebene ihrer Bestimmung zugeführt werden.

468 Kümper 2023: 213.

469 Vgl. Wagner 2018: 521f.

470  Im Rahmen der Delphi-Studie forderten die Teilnehmenden unabhängig voneinander, dass es mehr 

zielförmige Festlegungen von Grünstrukturen sowie Flächen für Natur und Landschaft brauche. Diese müss-

ten zudem absolut verbindlich sein, s. Delphi 2, s. Anhang 3, K11, K12.

471 Kümper 2023: 210.
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sicherheit?472 Ohne ein bestimmtes, übergeordnetes Mengenziel 
ist es jedoch schwierig, beim Freiraum in Analogie zu den „Flä-
chenbeitragswerten“ für Windenergie zu argumentieren473. Mit 
Blick auf die derzeitige politische Schlagrichtung zeichnet sich kein 
absolutes Maximalziel für den Flächenverbrauch von Siedlung 
und Verkehr ab, sodass daraus ein entsprechendes Minimalziel 
für den Anteil des Freiraums abgeleitet werden könnte. Sinnvoll 
wäre diesbezüglich, das „Netto Null“-Ziel für Fläche mit einem 
absoluten Wert zu verbinden, also ab einer Flächeninanspruch-
nahme von xy Hektar gilt ab sofort „Netto Null“ – und nicht mit 
einem abstrakten, weil gefühlt weit entfernten Zeitpunkt (2050).

Der:die Regionalplanerin weist auf eine diesbezügliche Vorgabe 
des Landes-Naturschutzgesetzes von Baden-Württemberg hin, 
wonach 15 Prozent des Offenlands als Biotopverbund zu entwickeln 
sind. Dies sei eine gute Argumentationsgrundlage gegenüber ande-
ren Akteuren, auch wenn es – anders als beim Windflächenbedarfs-
gesetz – keine Sanktion als „Drohung“ bei Nichterreichen des Ziels 
gäbe474. Eine Mindest-Flächenvorgabe für Freiraum sollte demnach 
mit einem Sanktionsmechanismus versehen werden.

b.II) Aktive Rückgewinnung von Freiraum: Eine erweiterte 
Perspektive auf die Raumordnung nimmt nicht nur Erhalt und 
Entwicklung des Freiraums in den Blick, sondern eine „Entwid-
mung“ bereits anderweitig verplanter, ggf. sogar bebauter bzw. 
genutzter Flächen. Eine aktive Rückgewinnung von Freiraum 
würde konkrete planungsrechtliche oder gar tatsächliche räum-
liche Veränderung bedeuten und könnte einen Beitrag einem 
„Netto Null“-Ziel für Fläche bis 2050 leisten.475 Während die 
Forderung nach Entsiegelung bereits bebauter Flächen durch die 
Regionalplanung in bestehenden Rechtssystem kaum denkbar 
erscheint (nur überörtliche Kompetenz, keine grundstücksbe-
zogene Einflussnahme möglich476), könnte sich eine raumord-
nungsplanerisch initiierte Rückgewinnung von Freiraum auf 
472 Vgl. TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 268ff.

473 Die Flächenbeitragswerte für Windenergie leiten sich aus den Ausbauzielen des Erneuerbare-Energi-

en-Gesetzes her und bilden die geschätzten energiewirtschaftlichen Flächenbedarfe ab, s. Abschnitt 5.3.1 

(d).

474 Vgl. TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 244ff.

475 Vgl. Kümper 2023: 209.

476 „Weil sie gesetzlich allein zur Raumordnung i. S.d. Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG ermächtigt ist, darf die Rau-

mordnungsplanung keine Festlegungen mit bodenrechtlichem Inhalt treffen“ (Kümper 2023: 206).
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der Ebene des Planungsrechts verwirklichen lassen, „d. h. durch 
raumordnungsplanerische Eingriffe in bestehende, aber noch 
nicht umgesetzte bauleitplanerische Ausweisungen“477. Hierzu 
könnten insbesondere flächenbezogene Zielvorgaben durch 
die Regionalplanung (z.B. Vorranggebiete für Freiraum und 
Grünstrukturen) eingesetzt werden, argumentiert Kümper.

Derartige regionalplanerische Zielfestlegungen können nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB die Gemeinden zur „Nachplanung“ verpflich-
ten und hierdurch ggf. die bauleitplanerische „Entwidmung“ 
bereits überplanter Flächen anstoßen. Sowohl mit Blick auf 
die Unterbindung weiterer Freirauminanspruchnahme als auch 
mit Blick auf die Rückgewinnung von Freiraum liegt ein weite-
rer Vorteil flächenbezogener regionalplanerischer Zielfestlegun-
gen darin, dass sie – im Unterscheid zur zielförmigen Zuwei-
sung eines bestimmten Flächenverbrauchskontingents – nicht 
lediglich „relativ“ an die Gemeinden adressiert sind, sondern 
eine „absolute“ Wirkung nach § 4 ROG und § 35 Abs. 3 S. 2, 3 
BauGB entfalten. Aufgrund dieser Wirkung können sie 
bestimmte Flächen gegenüber den Trägern der überörtlichen 
Fachplanung sowie anderweitigen Raumansprüchen sichern.478

b.III) Steuerung der tatsächlichen Nutzung von Natur- und 
Landwirtschaftsflächen: Bei der Qualifizierung von Freiraum 
durch die Raumordnung bzw. die Regionalplanung ist eine Kom-
petenzerweiterung im Angesicht der Klimakrise zu erwägen. 
Bislang kann die Raumordnung nicht darüber bestimmen, wie 
Land- und Forstwirt:innen ihre Flächen bewirtschaften479. Die 
Regionalplanung hat dadurch kaum Möglichkeiten, eine „Ernäh-
rungswende“, wie Miosga sie im Rahmen der Delphi-Studie 
fordert, zu unterstützen. Für die Forcierung einer pflanzenba-
sierten Ernährungsweise bräuchte es eine Steuerungskompetenz 
für die konkrete land- und forstwirtschaftliche Nutzung – bei-
spielsweise in Form eines flächenbezogenen Verbots für den 
Anbau von Tierfutter bzw. eines flächenbezogenen Gebots für 
den Anbau von Nutzpflanzen für den Menschen. Miosga weist 

477 Kümper 2023: 213.

478 Kümper 2023: 213.

479 Ausführlich hierzu bei Wagner 2018: 463-469.
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in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es hierzu, neben 
neuen Finanzierungsformen für die Landwirtschaft, alternative 
Szenarien bräuchte, welche auch durch die Regionalplanung 
in Modellvorhaben ausprobiert werden könnten480. Dies würde 
jedoch eine umfassende Kompetenzerweiterung auf privatwirt-
schaftliche Entscheidungen erfordern und voraussetzen, dass der 
Art der landwirtschaftlichen Nutzung durch ihren systemischen 
Maßstab eine übergeordnete Raumrelevanz anerkannt würde.

b.IV) Exkurs: Flächenzertifikatehandel
Quantitative Vorgaben für die Neuinanspruchnahme von Sied-
lungs- und Verkehrsfläche sind eine elementare Voraussetzung 
für die Einführung eines Flächenzertifikatehandels481. Der 
Flächenzertifikatehandel und eine darauf aufbauende Flächen-
kreislaufwirtschaft bilden derzeit das strategische Herzstück des 
Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung, insbesondere um 
den Erhalt der natürlichen Treibhausgassenken sicherzustellen482.

Der Flächenzertifikatehandel ist ein umweltökonomisches 
Prinzip, welches darauf basiert, „dass den Kommunen sogenannte 
Flächenausweisungsrechte in Form von Zertifikaten zugeteilt 
werden. Diese benötigen sie, wenn durch einen Bebauungsplan im 
Außenbereich neues Baurecht geschaffen werden soll. Die Anzahl 
der Zertifikate muss dann dem Umfang der erstmals für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke gewidmeten Fläche entsprechen“483. Über das 
Instrument des Flächenzertifikatehandels soll das Erreichen der 
Flächenkreislaufwirtschaft sichergestellt werden, um den Flä-
chenverbrauch bis 2050 auf „Netto Null“ zu senken484. Der Flä-
chenzertifikatehandel ist im Kontext der vorliegenden Arbeit kein 
Gegenstand der weiteren Betrachtung, da er außerhalb des regio-
nalplanerischen Aufgabenbereiches liegt.

480 TN4_Delphi 2, s. Anhang 3, K9.

481 Vgl. Hamacher 2020: 394.

482 Deutsche Bundesregierung 2019: 124.

483 Vgl. UBA 2018b.

484 Vgl. Hamacher 2020: 392.
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(c) Starke Förderung einer Verkehrswende hin zu 
treibhausgasarmer Mobilität und Logistik
Vorweg ist anzumerken, dass Pütz den Begriff „treibhausgasarm“ 
an dieser Stelle kritisiert: „Ich finde es gefährlich, von THG-arm 
zu sprechen. Das wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Es geht 
wirklich darum, THG auf null zu stellen, sofort“485. Dem stimme 
ich in erster Ebene zu, würde aber entgegenhalten, dass auch der 
Schienenverkehr zu einem Ausstoß von Treibhausgasen führt486. 
Mobilität ist eine gesellschaftliche Errungenschaft, die nicht mehr 
wegzudenken ist, sodass der emissionsarme schienengebundene 
Verkehr hier als positive Maßnahme betrachtet wird. Festzu-
halten ist aber unbedingt, dass die Treibhausgasemissionen des 
Verkehrssektors insgesamt erheblich gesenkt werden müssen.

Die Maßgabe für mehr Klimaschutz im Verkehr lautet wei-
terhin: Wegestrecken sind insgesamt zu verringern (Vermeidung) 
und klimaschonende Verkehrsarten sind zu fördern (Verlagerung 
individueller Mobilität auf den Umweltverbund; Verlagerung von 
Logistik auf Schiene und emissionsfreie/-arme Fahrzeuge). Rich-
tigerweise weist Pütz darauf, dass eine Verkehrswende nicht nur 
mehr Angebote im Umweltverbund braucht, sondern genauso 
eine formelle Reduktion des motorisierten Individualverkehrs487. 
Mit jeder neuen Straße wird der Autoverkehr tendenziell gestärkt, 
ebenso wie mit jeder sinnvollen Erweiterung des Bahnnetzes das 
Bahnfahren gefördert wird. Insofern scheint ein grundlegender 
Paradigmenwechsel notwendig: „Warum kann eine neue Schie-
nenstrecke nicht als Verzicht auf die neue Autobahn gesehen 
werden?“488, fragt Lamker. Wenn auch das konkrete Beispiel die 
Fachplanung des Bundes betrifft, so kann die Frage im Wesentli-
chen auf die Regionalplanung übertragen werden. Dies sei auch 
für den Ausbau des Güterverkehrs relevant, ergänzt der:die Regio-
nalplaner:in489. In infrastruktureller Hinsicht kann die überörtliche 
Planung also durchaus Anstöße für treibhausgasarme Mobilität 
und Logistik geben.

485 TN5_Delphi 2, s. Anhang 3, K19.

486 Im schienengebundenen Nahverkehr lagen die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen 2019 (vor 

Corona) bei ca. 50 Gramm/Personenkilometer, im Fernverkehr hingegen nur bei knapp 30 Gramm/Perso-

nenkilometer (zum Vergleich: Pkw bei 164 g/Pkm; Flugzeug Inland bei 214 g/pkm), s. UBA 2023l.

487 Vgl. TN5_Delphi 2, s. Anhang 3, K18; ebenso Miosga und Lamker.

488 TN2_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 213f.

489 TN1_Delphi 2, s. Anhang 3, K23.
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Stärker wären diese Anstöße durch gezielte Erweiterungen im 
Schienen- sowie im regionalen Radverkehrsnetz. Gleichzeitig wäre 
ein Straßenneubau-Moratorium zu erwägen oder mindestens ein 
zielförmiger Vorrang von Ausbau vor Neubau von Straßeninfra-
struktur.490 Bei Neubau von Wohn- und Gewerbegebieten könnte 
eine Anschlusspflicht an das regionale Schienen- und Radnetz 
verbindlich vorgegeben werden491.

Zu bedenken ist auch, dass aus einer Postwachstumspers-
pektive nicht jede technologische Entwicklung zu einem Mehr 
an Infrastruktur führen kann. Selbst wenn wir in Zukunft Seil-
bahn-Fahrrad fahren, weil sich das als die ökologischste Form der 
Fortbewegung herausgestellt hat, kann diese neue Infrastruktur 
nicht einfach „on top“ gebaut werden. Ein funktionierendes Netz 
sollte Priorität haben, aber nicht, dass jeder Ort mit allen gerade 
verfügbaren Verkehrsmitteln erreichbar ist. Wenn wir also von A 
nach B zuverlässig, barrierefrei und möglichst komfortabel Seil-
bahn-Fahrrad fahren können, braucht es die Straße zwischen A 
und B nicht mehr. Insofern ist die regionalplanerische Kompetenz 
auf den Rückbau von überörtlicher Infrastruktur zu erweitern.

Insgesamt sollte das Entwicklungsziel also sein, die Verkehrsin-
frastruktur umzubauen und nicht weiter zu bauen. Für eine zielge-
richtete, evidenzbasierte Planung erscheint hierzu eine kumulierte 
Betrachtung der Treibhausgasemissionen im Verkehrsnetz sinnvoll, 
welche die überörtliche Ebene übernehmen müsste. Relevant ist in 
diesem Zusammenhang der Ansatz von regionalen Treibhausga-
semissionsvorgaben, welcher in Abschnitt 6.2.1 (f) näher erläutert 
wird.

(d) Starker Ausbau erneuerbarer Energien
Die Energiewende ist das Herzstück der deutschen Klimaschutzpo-
litik. Mit dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) wurde 
eine flächenbezogene Regelung geschaffen, welche lange geforderte 
Veränderungen im Planungssystem nun „von außen“ anstößt. 
Besonders wichtig hierbei, neben den verbindlichen Zielvorgaben, 
ist auch der Sanktionsmechanismus, siehe Abschnitt 5.3.2 (d). Die 
Systematik könnte in gleicher Weise auf Freiflächen-Photovoltaik 
übertragen werden. Doch auch mit Blick auf die Energiewende 

490 Vgl. Miosga et al. 2022: 9.

491 TN2_Delphi 2, s. Anhang 3, K20.
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gilt aus einer Postwachstumsperspektive: Nicht jede technolo-
gische Entwicklung, auch wenn sie hoffentlich dem Klima hilft, 
kann „on top“ gebaut werden und zulasten von Freifläche gehen.

Statt Freiflächenanlagen für Photovoltaik sollten daher 
zunächst Potenziale auf bereits bebauter Fläche (z.B. Dach-, Park-
platz- und Verkehrsbegleitflächen) priorisiert werden. Miosga et al. 
fordern darüber hinaus den zielförmigen Ausschluss von Photovol-
taik-Anlagen auf wertvollen landwirtschaftlichen Böden. Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlagen sollten also in der Regel nur in Kombi-
nation mit anderen Nutzungen zulässig sein (z.B. Agri-PV).492

Über die Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energie 
hinaus sind regionalplanerische Konzepte für ein Netz aus Anlagen 
zur Speicherung, zum Transport und zur Umwandlung notwendig. 
Aus der regionalen Planungspraxis plädiert TN1 in diesem Zusam-
menhang dafür, den Schutz des Landschaftsbildes, aber auch die 
Erholungsfunktion nicht als Argument gegen solche Anlagen zu 
verwenden493. Die Priorisierung des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien durch das überragende öffentliche Interesse nach § 2 EEG494 
sei nur teilweise wirksam. Insofern braucht es eine Klarstellung, 
welche durch Ziele der Raumordnung bzw. Regionalplanung 
erreicht werden kann, z.B. indem Anlagen zur Erzeugung, Vertei-
lung, Speicherung und Umwandlung von erneuerbaren Energien als 
im öffentlichen Interesse liegende Maßnahmen zur Sicherung der 
Energieversorgung qualifiziert werden und „dadurch in Genehmi-
gungs- und Planfeststellungsverfahren mit einem Abwägungsvor-
rang gegenüber konkurrierenden privaten, aber auch öffentlichen 
Belangen versehen [werden]“495.

Miosga weist ausdrücklich darauf hin, dass die Reduktion von 
Energiebedarfen ebenso wie die Umstellung auf möglichst CO2-
freie Energiegewinnung in den Blick genommen werden muss496. 
Inwieweit die Regionalplanung hierzu einen Beitrag durch die 
bisher angesprochenen Ansätze, aber auch durch neue Szenarien 
leisten kann, wäre Gegenstand einer weiteren Arbeit.
492 Vgl. Miosga et al. 2022: 10.

493  TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 168ff.

494 „Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im über-

ragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-

gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 

durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden“ (§ 2 Sätze 1f. EEG).

495 Miosga et al. 2022: 10.

496 Vgl. TN4_Delphi 2, s. Anhang 3, K27.
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(e) Erheblich verknappende Standortplanung für 
konventionelle Kraftwerke sowie Industrie und Gewerbe
Wärmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen, die mit 
fossilen Brennstoffen (insbesondere Steinkohle, Braunkohle, 
Erdgas) oder biogenen Brennstoffen betrieben werden, sind bedeu-
tende Verursacher von umweltbelastenden Emissionen. Über den 
Ausbau der erneuerbaren Energien hinaus argumentiert Wagner 
deshalb für eine erheblich verknappende Standortplanung für 
konventionelle Kraftwerke, welche bereits mit den bestehen-
den Instrumenten der Raumordnung umgesetzt werden könnte, 
wie bereits in Abschnitt 5.3.2 (e) dargelegt. Einerseits sind laut 
Wagner zielförmige Gebietsausweisung mit Ausschlusswirkung 
für das übrige Planungsgebiet geeignet für eine kontingentie-
rende Standortplanung497. Andererseits könne die Nicht-Planung 
von Kraftwerksstandorten zu einer Verknappung führen498. 

Weiterhin fordert Wagner, dass eine kontingentierende Stand-
ortplanung für konventionelle Kraftwerke mit der Möglichkeit 
verbunden sein muss, deren Treibhausgasausstoß verbindlich zu 
begrenzen499. Es ist derzeit jedoch rechtlich umstritten, ob die 
Raumordnung Vorgaben über das Emissionsverhalten (Bsp.: „Bei 
raumbedeutsamen Steinkohlekraftwerken dürfen die spezifischen 
CO2-Emissionen pro erzeugter Kilowattstunde Strom einen Wert 
von 750 Gramm nicht überschreiten“500) oder die energetische 
Effizienz (Bsp.: „Raumbedeutsame konventionelle Kraftwerke zur 
Stromerzeugung müssen einen energetischen Mindeswirkungsgrad 
von 58% besitzen“501) für geplante Anlagenstandorte machen kann. 
Wagner argumentiert ausführlich, dass standortbezogene Emissi-
onskontingente zulässig seien und bei Überschreitung der vorgege-
benen Werte Kraftwerke demnach als bodenrechtlich unzulässig 
gelten könnten502. Solche Emissionskontingente sind insbesondere 
dann gut herzuleiten, wenn es gebietsbezogene Vorgaben für Treib-
hausgasemissionen gibt, welche in Abschnitt 6.2.1 (f) beschrieben 
werden.
497 Vgl. Wagner 2018: 262f.

498 Vgl. Wagner 2018: 261.

499 Wagner 2018: 297.

500 Ähnliche Formulierung als Bestandteil eines Bebauungsplans festgesetzt, vgl. Wagner 2018: 289.

501 Das Beispiel entspricht dem Grundsatz 10.3-2 LEP NRW (nach Wagner 2018: 290).

502 Vgl. Wagner 2018: 301-302; 304.
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Eine ähnliche Argumentation wie für konventionelle Kraft-
werke führt Wagner an für raumbedeutsame Industrie- und Gewer-
bestandorte. Weniger Standorte und zudem mit einem vorgege-
benen Emissionskontingent würden die Treibhausgasemissionen 
wenigstens stark drosseln vonseiten der Regionalplanung503. 

Eine eher abstrakte Überlegung ist auch, ob die Planung von 
Standorten für emissionsintensive Kraftwerke und Industrieanla-
gen in direkter Verbindung mit natürlichen und technischen Treib-
hausgassenken sinnvoll sein kann. Wo also Treibhausgasemissio-
nen unmittelbar in der Region gebunden werden können, können 
industrielle Anlagen so viele Emissionen ausstoßen, wie regional 
gebunden werden können. Ob das im globalen Maßstab ökologisch 
sinnvoll ist, ist fraglich. "eoretisch ist aber zu überlegen, ob die 
Standortplanung hierbei zu einem besseren Ausgleich zwischen 
Treibhausgasemissionen und -senken beitragen sollte. Andererseits 
regelt bereits der europäische Emissionshandel die verfügbare 
Emissionsmengen für die Unternehmen aus der teilnehmenden 
Energiewirtschaft sowie der energieintensiven Industrie und dar-
über hinaus werden fossile Heiz- und Kraftstofflieferer durch den 
nationalen Emissionshandel erfasst. Relevant könnte eine unmittel-
bare räumliche Verbindung von Treibhausgasemissionen und -sen-
ken jedoch für die Treibhausgasbilanz einer Region sein. Außerdem 
könnten hierdurch Treibhausgasemissionen „sichtbar“ gemacht 
werden, indem sie am Ort ausgeglichen werden müssen, ähnlich 
dem Optimalfall der bauleitplanerischen Ausgleichsregelung504. 
Dies würde auch Druck auf deutsche Unternehmen aufbauen, jen-
seits von Imagekampagnen505 ernsthaft und vor Ort nachvollziehbar 
CO2-Ausstoß zu „kompensieren“. Der Ansatz würde aber wiede-
rum das Konzept von Treibhausgasneutralität stärken und weniger 
zu einer echten Minimierung von Emissionen beitragen. Insofern 

503 Vgl. Wagner 2018: 304-306.

504 Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch Bauleitpläne im unmittelbaren räumlichen 

wie funktionalen Zusammenhang, s. § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraus-

sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts (…) sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt 

durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum 

Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumord-

nung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellungen und 

Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen.“

505 Der Begriff „klimaneutral“ ist nicht rechtlich geschützt, sondern signalisiert nur, dass das Unternehmen 

für ein bestimmtes Produkt o.Ä. Ausgleichszahlungen tätigt. Die Bedingungen für diese Ausgleichszahlun-

gen sind aber nicht normiert (vgl. UBA 2022d).
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muss auch hier vielmehr die Bedeutung von regionalen CO2-„Rest-
budgets“ in den Fokus genommen werden.

(f) Koordination einer am 1,5/<2°C-Ziel orientierten Planung 
für die Region unter Beachtung eines regionalen CO2-Budgets
Selbstverständlich müssen alle öffentlichen Stellen der Klima-
schutzpflicht nachkommen. Die bisher angesprochenen Aufgaben-
felder der Regionalplanung machen jedoch deutlich, wie eng die 
Raumordnung mit verschiedensten Lebensbereichen verbunden 
ist. Wagner beschreibt ihre Regelungszuständigkeit vor diesem 
Hintergrund als „ubiquitär“506. Wenn also nicht die Raumordnung 
als übergeordnete Planungsebene eine Paris-kompatible Entwick-
lung in den Fokus nimmt, welche Instanz soll es dann primär 
tun? Wagner argumentierte deshalb bereits vor dem Bundes-Kli-
maschutzgesetz für die bestehende Möglichkeit, gebietsbezogene 
Emissionsminderungsvorgaben als Ziele oder mindestens Grund-
sätze der Raumordnung festzulegen, siehe Abschnitt 5.3.2 (f).

Die Forderung nach gebietsbezogenen Emissionsvorgaben 
erhält mit dem festgelegten nationalen CO2-Restbudget (nach KSG, 
siehe Abschnitt 4.2.2) deutlichen Nachdruck. Das Bundes-Klima-
schutzgesetz verlangt außerdem, dass die nationalen Klimaschutz-
ziele in jeder Planungsentscheidung in die Abwägung eingehen507. 
Eine greifbare Zahl zum CO2-Restbudget gibt es jedoch nur für 
das gesamte Bundesgebiet und für die KSG-Sektoren, nicht aber 
auf teilräumlicher Ebene. Erbguth fragt sich hierzu, ob dann nicht 
jede Abwägung zum Klimaschutz „ins Blaue“ hinein gemacht 
würde, wenn sie nicht an dem Budgetansatz orientiert sein kann508. 
Deshalb sei ein Klimaschutz-Maßstab auf Landes- und regionaler 
Ebene unbedingt erforderlich509. 

Erbguth schlägt vor, das CO2-Restbudget für die Länder in 
ähnlicher Weise zu ermitteln, wie sich die nationalen Vorgaben aus 
dem Pariser Klimaschutzabkommen ergeben haben. Die gesamt-
staatliche Emissionsmenge dient dabei als Referenz. Der Hauptteil 
würde auf den Bund entfallen und der Rest würde den einzelnen 
Bundesländern „der Höhe nach gestuft anhand deren unterschiedli-
506 Wagner 2018: 49.

507 Vgl. § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG.

508 Vgl. Erbguth 2023: 245.

509 Das Bundesverfassungsgericht sieht hingegen keine Pflicht für die Länder, einen Reduktionspfad für 

Treibhausgase gesetzlich zu normieren, s. Beschluss des BVerfG vom 18.1.2022 – 1 BvR 1565/21.

Transform 144Study



chen demographischen, industriellen, ökologischen Gegebenheiten 
u.ä.m.“ zugewiesen. Da die Länder mit Blick auf emissionsrelevante 
Bereiche vor allem flächenbezogene Entscheidungen treffen könn-
ten, biete sich für die Vorgabe des Emissionsbudgets die landes-
weite Raumordnung an.510

Erbguth erkennt jedoch an, dass sich eine Emissionsminderung 
nicht allein durch die Planaufstellung auf Landesebene verwirk-
lichen ließe. Daher liege es nahe, der nachfolgenden Regional-
planung jeweils einzusparende Anteile am Restbudget und einen 
daraus abgeleiteten Reduktionspfad vorzugeben. Die Höhe der 
regionalen Anteile könne dabei variieren, z.B. im Verhältnis von 
industriell und agrarisch geprägten Teilgebieten.511 

Mit dem CO2-Restbudget-Ansatz erhielte die Regionalpla-
nung eine Klimaschutz-Kompetenz, welche über die unmittelbar 
räumliche Steuerung von Bodenfunktionen und Flächennutzung 
im Planungsgebiet hinausgeht. Stattdessen geht es stärker um 
die Gestaltung eines bestimmten Pfades, konkret im Sinne einer 
Paris-kompatiblen Entwicklung. Bislang ungeklärt ist jedoch nicht 
nur die Frage der konkreten Verteilung der Emissionsbudgets 
unter den Regionen, sondern auch deren Durchsetzung. Ohne 
Sanktionsmechanismus droht jedes noch so verbindliche Ziel zum 
Klimaschutz verfehlt zu werden. Visionär gedacht könnten gebiets-
bezogene Emissionsvorgaben eine neue Art von „Konkurrenz“ 
anstoßen: Welche Region erreicht am ehesten die jeweils vorgege-
benen Ziele oder welche Region schafft es, sogar unter dem Rest-
budget zu wirtschaften?

Um das Einhalten des regionalen CO2-Restbudgets zu gewähr-
leisten, bräuchte es ein Treibhausgas-Monitoring auf regionaler 
Ebene, ähnlich dem Siedlungsflächenmonitoring. Dieses müsste 
landesweit verpflichtend eingeführt werden. Auf dieser Grundlage 
könnte über eine Art „Check up“ geprüft werden, ob alle bestehen-
den, geplanten und neuen Festlegungen von Regionalplänen wirk-
lich den Weg für eine Paris-kompatible Entwicklung ausreichend 
unterstützen512.

510 Erbguth 2023: 246.

511 Vgl. Erbguth 2023: 247.

512 Vorschlag eines „Check Ups“ von TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 297ff.
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Diese Aufgaben würden einen neuen Arbeitsbereich der Regi-
onalplanung eröffnen, welcher durch weitere Expertise gefüllt wer-
den müsste. Im besten Fall besteht bereits eine Klimaschutzfach-
planung auf regionaler Ebene, welche aktiv in die Raumordnung 
eingebunden werden kann. Sie ist aber nicht verpflichtend. Es stellt 
sich daher die Frage, warum eine Klimafachplanung nicht ebenso 
zum Standard werden kann wie z.B. Verkehrsplanung. Denkbar 
ist auch eine wissenschaftliche Begleitung bei der Aufstellung 
eines Regionalplans, welche die fehlende Klimaschutzfachplanung 
übergangsweise ausgleichen könnte. Diesen Weg geht beispiels-
weise die Region Ruhr derzeit mit dem wissenschaftlich fundierten 
Image-Konzept der „Grünsten Industrieregion der Welt“513. Damit 
testet der Regionalverband Ruhr insbesondere, inwieweit Klima-
schutz zum Standortfaktor ausgebaut werden kann.

Das Beispiel macht auch deutlich, dass es ein Leitbild für regi-
onale Planung braucht. Mit Blick auf den Klimaschutz ist dieses 
Leitbild stark an Emissions-Szenarien zu orientieren und dann 
mit regional-spezifischen Inhalten zu füllen. Diese Paris-kompa-
tiblen Vorstellungen von der eigenen regionalen Entwicklung sind 
anschließend durch verbindliche Festlegungen in den Regionalplä-
nen zu verankern.

513 Das Prinzip hat der Regionalverband Ruhr umgesetzt, indem er eine Studie in Auftrag gegeben hat, die 

die „Transformation zur ‚Grünsten Industrieregion der Welt‘ – aufgezeigt für die Metropole Ruhr“ beschreibt. 

Die vom Wuppertal-Institut durchgeführte Studie wurde nicht primär für die Regionalplanung angefertigt, 

doch die Ergebnisse sind für die Regionalplanung in besonderem Maße relevant, z.B. durch den Vorschlag 

der Autor:innen, das regionale Radschnellwegenetz im 10-Kilometer-Raster auf 1000 Kilometer zu erweitern 

(vgl. Müller et al. 2021: 95).
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6.3 Zwischenfazit: Potenziale für eine Paris-kompatible 

Entwicklung mithilfe der Regionalplanung

Wenn auch Klimaschutz zunächst abstrakt erscheint, so zeigt 
doch die Betrachtung der einzelnen Aufgabenfelder der Regio-
nalplanung, dass es in allen Bereichen Ansätze dazu gibt, wie 
die Minderung des Treibhausgasausstoßes anzugehen wäre. Das 
global vereinbarte 1,5/<2°C-Ziel gibt hierzu den Rahmen klar vor. 
Dennoch ist die tatsächliche Klimaschutzwirkung, welche von 
planerischen Festlegungen auf regionaler Ebene ausgehen kann, 
sehr begrenzt. Dies entbindet die Regionalplanung jedoch nicht 
von der Pflicht, alle ihr zustehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um einen Paris-kompatiblen Entwicklungspfad zu unterstützen. 
Die regionalplanerischen Aufgabenfelder, durch welche der Klima-
schutz stärker forciert werden könnte, sind die starke Steuerung von 
emissionsarmen Siedlungs- und Verkehrsstrukturen und ein effek-
tives Begrenzen ihres Wachstums sowie die Flächenvorsorge und 
Standortsteuerung für erneuerbare Energien. In eingeschränktem 
Maße sind auch der Schutz und Ausbau von natürlichen Kohlen-
stoffsenken sowie eine verknappende Standortplanung für kon-
ventionelle Kraftwerke, Industrie- und Gewerbegebiete für einen 
starken Klimaschutz von Bedeutung. Maßgeblich könnten gebiets-
bezogene CO2-Restbudgets dazu beitragen, dass die Regionalpla-
nung eine koordinierende Rolle für eine am globalen 1,5/<2°C-Ziel 
orientierte Planung übernimmt. Welche Potenziale für einen star-
ken Kilmaschutz durch die Regionalplanung über die bestehende 
Rechtsordnung und -praxis hinaus in der fachlichen Auseinander-
setzung diskutiert werden, zeigt die folgende Tabelle im Überblick.
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Aufgabenbereich der 

Regionalplanung

Potenziale für einen starken Klimaschutz durch die Regionalplanung

Starke Steuerung 

kompakter, emissions-

reduzierender Siedlungs-

strukturen

- quantitative Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme als Ziel

  • durchschnittliche Flächenverbrauchsobergrenzen in Hektar pro Tag

  • verbindliche, relative Flächenschlüssel zur Stärkung der

         Innenentwicklung (bereits möglich)

  • sinkende, absolute Flächenverbrauchskontingente im Sinne von 

        „Restbudgets“

- Bevorzugung von MFH und Wohnprojekten o.Ä. und Rücknahme von 

   EZFH-Ausweisungen durch die kommunale Bauleitplanung

- starke Negativ-Steuerung durch Rückgewinnung von Freiraum, s.u.

- regionale Szenarien/Leitbilder zur Unterstützung einer kompakten, 

   emissionsniedrigen Siedlungsstruktur durch die Regionalplanung

Starker Freiraumschutz 

sowie aktive Rückgewin-

nung von Freiflächen und 

grüner Infrastruktur

- Mindest-Flächenvorgaben für Freiraum

  • Festlegung eines absoluten Werts („Netto-Null“-Ziel für Fläche derzeit 

        gekoppelt an das Zieljahr 2050, nicht an bestimmtes Mengenziel)

  • Sanktionsmechanismus bei Nicht-Einhalten

- aktive Rückgewinnung von Freiraum

  • zielförmige Festlegungen zum Freiraum, um bereits beplante, aber noch 

        nicht bebaute Gebiete als Freiräume „zurückzugewinnen“ (Aufhebung 

        von Bebauungsplänen durch z.B. Vorranggebiete für Natur und 

        Landschaft)

- regionale Konzepte für eine klimagerechte, vegane Ernährung

  • Erweiterung der Steuerungskompetenz auf die tatsächliche Nutzung von 

        Land- und Forstwirtschaftsflächen zugunsten einer regionalen, veganen 

        Ernährung des Menschen

Starke Förderung einer 

Verkehrswende hin zu 

THG-armer Mobilität und 

Logistik

- Paradigmenwechsel hin zu einer planerischen Priorität auf 

  Schieneninfrastruktur

  • Erweiterung des Schienennetzes für Personen und Güter als Ersatz für 

        Straßenneubau

- starke Förderung des Radverkehrs

  • zielförmig festgelegtes regionales Trassennetz

  • Begünstigung des Umbaus von Teilen der Kfz- zu Fahrradinfrastruktur

- Vermeidung des Straßennetzausbaus

  • zielförmiger Vorrang von Ausbau vor Neubau von Straßeninfrastruktur

  • zeitlich begrenztes Straßenneubau-Moratorium

- Koordination des Rückbaus von nicht mehr benötigter Straßeninfrastruktur

- regionale Szenarien/Leitbilder für ein Verkehrsnetz i. S. einer ökologischen 

   Verkehrswende (Fokus auf Schiene und Fahrradinfrastruktur)

Tabelle 2: Potenziale der Regionalplanung für eine Paris-kompatible Entwicklung des Planungsgebietes.
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Aufgabenbereich der 

Regionalplanung

Potenziale für einen starken Klimaschutz durch die Regionalplanung

Starke Förderung einer 

Verkehrswende hin zu 

THG-armer Mobilität und 

Logistik

- zielförmige Standortsicherung für Anlagen zur Energieerzeugung 

  (insb. Wind und Solar)

  • effizienter Ausbau von Windenergie an Land, s. WindBG durch geeignete 

         und ausreichende Vorranggebiete

  • PV-Anlagen auf bereits bebauten Flächen priorisieren; Freiflächen-PV 

        gezielt steuern

- zielförmige Trassen-/Standortsicherung für Anlagen zur Verteilung, 

  Speicherung und Umwandlung von regenerativer Energie

- Priorisierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien nach § 2 EEG für die 

   Regionalplanung deutlicher klären

  • Standorte für Erzeugung sowie Anlagen zur Verteilung, Speicherung und 

         Umwandlung als im öffentlichen Interesse liegende Maßnahmen zur 

         Sicherung der Energieversorgung qualifizieren

- regionale Szenarien/Leitbilder für die Reduktion des Energieverbrauches 

   zur Unterstützung einer realistischen Energiewende

Erheblich verknappende 

Standortplanung für 

konventionelle Kraft-

werke sowie Industrie 

und Gewerbe

- kontingentierende Standortplanung für Kraftwerke zur fossilen 

   Energiegewinnung in Verbindung mit Emissionsvorgaben

  • zielförmige Gebietsausweisung mit Ausschlusswirkung für das übrige 

        Planungsgebiet

  • verbindliche Begrenzung der THG-Emissionen für ausgewiesene 

         Standorte

- kontingentierende Standortplanung für raumbedeutsame Industrie- und 

  Gewerbebereiche 

  • s. Kraftwerke

- ggf. Standortausweisung für fossile Kraftwerke sowie raumbedeutsame 

   Industrie- und Gewerbebereiche in Verbindung mit natürlichen Senken für 

   regionale THG-Neutralität

  • Standorte für fossile Kraftwerke sowie raumbedeutsame Industrie- und 

        Gewerbebereiche nur in Verbindung mit Gebietsausweisung für Natur

        und Landschaft mit zielförmiger Sicherung der Raumfunktion „Natürliche 

        Kohlenstoffsenke“)

  • Beachtung des regionalen CO2-Restbudgets, s.u.

Regionale Koordination 

einer am 1,5/<2°C-Ziel 

orientierten Planung und 

regionale CO2-Budgets

- Gestaltung und Koordination einer räumlichen Gesamtstrategie zur 

   Emissionsreduktion

  • Klimaschutz-Fachplanung als standardisierte Institution im 

         Regionalverband

  • wissenschaftliche Begleitung eines regionalen Leitbild-Prozesses mit 

        anschließender Übersetzung in Ziele der Raumordnung 

- verbindliche Vorgabe eines CO2-Budgets für die Planungsregion (analog 

   zur Vorgabe aus dem KSG) und Koordinierung eines verbindlichen 

   Emissionsreduktionspfades

  • „Check up“ aller bestehenden, neuen und geplanten Festlegungen von 

        Regionalplänen auf Erreichung des THG-Reduktionsziels

  • Sanktionsmechanismus bei Nicht-Erreichen

  • Verpflichtung zum (bundesweit einheitlichen) THG-Monitoring für die 

         Planungsregion

Starker Klimaschutz durch die 

Regionalplanung

Doyé 149



6.4 Weitere Impulse für eine Paris-kompatible 

Entwicklung mithilfe der Regionalplanung

Dargestellt werden zunächst die weiteren Hinweise zur Stärkung 
des Klimaschutzes in der Regionalplanung, welche im Rahmen 
der Delphi-Studie eingegangen sind. Diese beziehen sich ins-
besondere auf Veränderungen in den Prozessen der formellen 
Regionalplanung sowie auf Vorgaben, welche von außen an 
die Regionalplanung gestellt werden (Abschnitt 6.4.1). Ausge-
klammert wurden die Hinweise, welche sich eindeutig auf die 
kommunale Bauleitplanung beziehen. Die rechtswissenschaft-
liche Diskussion zur Stärkung des Klimaschutzbelangs in der 
Raumordnung wurde an vielen Stellen bereits angesprochen und 
wird in Abschnitt 6.4.2 noch einmal komprimiert abgebildet. 

6.4.1 Veränderung regionalplanerischer 

Prozesse und weitere Hinweise 

Neue Zielsetzungen zum Klimaschutz im Sinne von gebietsbe-
zogenen CO2-Restbudgets würden mit neuen Planungs- und 
Prüfanforderungen einhergehen. Da jedoch kein eigener 
Fokus auf formelle Planungsprozesse gelegt wurde, sollen 
die Ansätze als Grundlage für die weitere fachliche Diskus-
sion an dieser Stelle lediglich dokumentiert werden.

• „Neustart“ der Landesentwicklungs- und Regionalplanung 
 statt Fortschreibung514, um Paris-Kompatibilität als „neuen“ 
 Entwicklungspfad zu etablieren
• Regionalpläne effizient aufstellen statt langer Verfahren515 
• Evaluieren und Nachsteuern
 - aus den Zielen und Indikatoren der Länder verbindliche 
   Vorgaben für die Raumentwicklung ableiten; Prüfung 
   anhand der etablierten Indikatorik der Nachhaltigkeitsstra-
   tegie der Bundesregierung in Verbindung mit den Instru-
   menten der laufenden Raumbeobachtung und den konzep-
   tionellen Vorschlägen zur „Messung“ räumlicher Gerech-
   tigkeit516

 - transformationsunterstützender Umgang mit Änderungs-

514 Miosga et al. 2022.

515 TN2_Delphi 2, s. Anhang 3, K41.

516 Vgl. Miosga et al. 2022: 16.
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   bedarfen, z.B. durch ein „‚transformatives vereinfachtes 
   Zielabweichungsverfahren‘ oder eine ‚transformative ver-
   einfachte Planänderung‘, wenn die Änderung / die Zielab-
   weichung der Transformation zur THG-Neutralität dient“517 
• Weniger pauschale Festlegungen und mehr Flexibilität

 - „Festlegungen der Regionalplanung für THG-Neutralität 
   sollten nicht zu pauschal sein (z.B. nicht in Regionalen 
   Grünzügen Wind überall ausschließen), aber das beachten, 
   was auf anderen Ebenen nicht oder kaum beachtet wird 
   (z.B. Sicherung eines regionalen Biotopverbunds, langfrist-
   iger Schutz von Grundwasservorkommen über bestehende 
   Wasserschutzgebiete hinaus“518

 - „regionalplanerische Festlegungen sollten auch so flexibel 
   sein, dass sie Innovationen, die der THG-Neutralität 
   dienen, nicht verhindern, z.B. bei Agri-PV“519

 - „‚integrierte Transformationsräume‘ schaffen, die Spiel-
   räume für Mehrgewinnstrategien ermöglichen, die auf 
   einer Fläche gleichzeitig unterschiedliche Nutzungsanfor-
   derungen erfüllen; großräumig geeignete Räume definie-
   ren, die mindestens 30 Prozent der Landesfläche umfassen 
   und die Grundlage schaffen zur Konkretisierung einer 
   intergierten Transformationsstrategie in Transformations-
   räumen.“520 

517 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 190ff.

518 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 173ff.

519 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 200ff.

520 Miosga et al. 2022: 15. Im Rahmen der Delphi-Studie stellt Miosga ein solches Vorgehen selbst in 

Frage wegen der Dringlichkeit des Klimaschutzes: „Die Frage ist, ob wir uns zeitlich noch langwierige Expe-

rimente [l]eisten können. Eigentlich müssen wir viel schneller in einen neuen Mainstream der konkreten 

Gestaltung der Transformation kommen. Bis 2035 ist nicht mehr lange hin“ (Delphi 2, s. Anhang 3, K38).
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Verbindlichen Vorgaben zum Klimaschutz messen die Del-
phi-Teilnehmenden eine große Bedeutung bei. Das Pariser 
Klimaschutzabkommen stellt dabei den international gülti-
gen Rahmen dar. Mit dem WindBG ist ein neuer, „externer“ 
Steuerungsmodus für die räumliche Planung hinzugekom-
men, welcher auch für andere Bereiche denkbar ist, z.B. für 
den Anteil des Freiraums, wie bereits in Abschnitt 6.2.1 (b) 
angesprochen. Darüber hinaus schlagen die Teilnehmenden 
im Rahmen der Delphi-Studie folgende Maßnahmen vor:

• beschleunigter Ausbau von erneuerbaren Energien bspw. in 
 Baden-Württemberg mit stärkeren Zielen als WindBG: 
 „Regionale Planungsoffensive“ für Wind und Solar führt 
 dazu, „dass man auf alle Akteure Druck ausüben kann und 
 keine Zeit für unnötige Diskussionen hat“521.
• Zeitvorgaben für die Regional- und Landesplanung und 
 Sanktionierungen bei Nichteinhalten der Zeitvorgaben: 
 „Natürlich müssen ausreichend Ressourcen bereitgestellt 
 werden von ‚oben‘ (wer bestellt, der zahlt z.B.)“522.
• über regionalplanerische Vorgaben hinaus Belohnungssys-
 teme für den Erhalt von Freiraum (z.B. in Form von 
 kommunalen Steuereinnahmen): „Aktuell wird vor allem 
 die Siedlungsentwicklung und die Flächeninanspruch-
 nahme belohnt in den Gemeinden (durch mehr Gewerbe-
 steuer, mehr Einkommensteuer etc.), Gemeinden sollten 
 dafür Geld bekommen, wenn Sie Freiraum erhalten, nicht, 
 wenn sie ihn verbrauchen“523.

6.4.2 Veränderung des rechtlichen Rahmens 

zugunsten des Klimaschutzes als Abwägungsdirektive

Bisher abgebildet wurde die konkrete Ausgestaltung von 
Regionalplanung unter der Maßgabe einer Paris-kompatib-
len Entwicklung. Diese Maßgabe fehlt jedoch im Raumord-
nungsgesetz. Klimaschutz steht gleichrangig neben vielfältigen 
Belangen nach § 2 ROG, welche in der Abwägung zu berück-
sichtigenden sind. Nur durch Hervorhebung des Klimaschut-

521  TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 253ff.

522 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 275ff.

523 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 262ff.
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zes als Abwägungsdirektive „würde er über den Rang eines 
sonstigen der in § 2 ROG [aufgeführten] Belange hinausgeho-
ben“524, wie die derzeitige rechtspolitische Diskussion zeigt.

Die höhere planerische Bewertung des Klimaschutzbelangs 
würde im Wesentlichen drei Änderungen enthalten: a) Ein 
Zurückstellen des Klimaschutzbelangs zugunsten anderer Belange 
bedürfte einer Rechtfertigung, b) negative Auswirkungen auf 
das Klima müssten begründet werden und c) die Möglichkeiten, 
klimaschützende(re) Festsetzungen zu treffen, müssten erwogen 
werden525. Eine Stärkung von Klimaschutz in der Abwägung könnte 
im Raumordnungsgesetz durch eine Regelung in Anlehnung an § 
1a Abs. 2 Satz 4 BauGB erreicht werden, so Sauthoff: „[N]egative 
Auswirkungen auf das Klima sollen ermittelt und begründet wer-
den“ und „die Möglichkeiten, klimaschützende(re) Festlegungen zu 
treffen, sollen erwogen werden“526. Damit wäre jedoch kein Vorrang 
von Klimaschutzbelangen begründet, aber „es bestünde eine gestei-
gerte Begründungslast“527.

Denkbar ist auch eine gesetzliche Normierung von Klimaschutz 
als Abwägungsdirektive. Im EEG wurde die Energiewende 2022 als 
„überragendes öffentliches Interesse“ deklariert. Für den Klima-
schutz könnte dies analog durch eine entsprechende Regelung im 
KSG erreicht werden, was jedoch im Rahmen der derzeit geplanten 
KSG-Novelle nicht vorgesehen ist. 

Stärker normativ plädiert der:die Regionalplaner:in im Rahmen 
der Delphi-Studie insgesamt für eine „Unterscheidung zwischen 
existenziellen und nicht-existenziellen Belangen“ in der Regional-
planung. Für den Klimaschutz, aber auch zur Klimaanpassung 
würde dies beispielsweise bedeuten, den Erhalt der Landwirt-
schaftsfläche (auch als Kohlenstoffsenke) über den Siedlungsaus-
bau zu stellen, den Ausbau der erneuerbaren Energien auch auf 
Kosten des Landschaftsbilds zuzulassen und dabei dem Grundwas-
serschutz mehr Gewicht als beispeilsweise dem Denkmalschutz 
einzuräumen.528 

524 Sauthoff 2021: 147.

525 Vgl. Sauthoff 2021: 147.

526 Sauthoff 2020: Folie 16.

527 Ebd.

528 TN1_Delphi 1, s. Anhang 2, Z. 267ff.
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7. Fazit und Ausblick

Im Rahmen der durchgeführten Delphi-Studie war insbesondere 
die Rolle der Regionalplanung bei der Klimaschutzaufgabe ein kon-
trovers diskutierter Aspekt. Während der Großteil der Expert:innen 
Möglichkeiten sieht, den Klimaschutz durch die Regionalplanung 
erheblich zu stärken, wenn sie zielgerichteter und verbindlicher 
darauf hinarbeiten würde, zog Pütz aus den bestehenden Defiziten 
der Regionalplanung den umgekehrten Schluss. Weil die Raum-
ordnung insgesamt viel zu langsam und zu unverbindlich sei, sei 
ihre Bedeutung bei der Klimaschutzaufgabe gering, so Pütz. Nach 
Maßgabe des Pariser Klimaschutzabkommens müssen jedoch alle 
substaatlichen Ebenen einen Beitrag leisten, um das globale Tempe-
raturziel von 1,5/<2°C einzuhalten. Die Regionalplanung ist dem-
nach dazu verpflichtet, die Klimaschutzaufgabe so ernst zu neh-
men, dass sie einer Paris-kompatiblen Entwicklung zumindest nicht 
widerspricht. Dieser Anspruch sollte im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit in konkrete regionalplanerische Festlegungen übersetzt 
werden. Forschungsfrage A lautete hierzu: Welche Möglichkeiten 
hat die Regionalplanung im bestehenden System der Raumord-
nung, um den Klimaschutz auf regionaler Ebene zu forcieren?

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Regionalplanung bereits im 
Rahmen der ihr zugedachten Aufgaben eine starke Rolle als Initia-
torin, Vermittlerin und Moderatorin für den Klimaschutz auf regi-
onaler Ebene einnehmen könnte. Darüber hinaus kann und muss 
sie klimarelevante Funktionen und Nutzungen im Raum steuern, 
welche zumindest mittelbar eine positive Wirkung für den Klima-
schutz entfalten. Insbesondere betrifft dies die raumbedeutsamen 
Aufgaben in den Bereichen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, 
Freiraumschutz und -entwicklung, den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien sowie eine verknappende Standortplanung für konventionelle 
Kraftwerke. Besonders hervorzuheben ist darüber hinaus, dass die 
Raumordnung des Landes Vorgaben über gebietsbezogene Treib-
hausgaskontingente machen kann. 

Aus dem bestehenden Rechtsrahmen ergibt sich keine Abwä-
gungsdirektive zugunsten des Klimaschutzes. Es lässt sich jedoch 
absehen, dass dem Klimaschutz im Angesicht der sich zuspitzen-
den Klimakrise ein zunehmend höheres Gewicht beizumessen ist. 
Welche Veränderungen eine Herausstellung des Klimaschutzes in 
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der Regionalplanung mit sich bringen könnte, wurde im Rahmen 
dieser Arbeit anhand aktueller rechtswissenschaftlicher Literatur 
und durch eine Befragung von Expert:innen im Rahmen der Del-
phi-Studie zusammengetragen. Forschungsfrage B lautete hierzu: 
Inwiefern lässt sich ein starker Klimaschutz über das bestehende 
System der Raumordnung hinaus in der Regionalplanung veran-
kern, um eine an den Pariser Klimazielen orientierte Entwicklung 
des Planungsgebietes zu unterstützen?

Das überraschendste Ergebnis: Vieles ist schon im bestehen-
den rechtlichen Rahmen möglich, muss aber stärker Anwendung 
finden. Bei den inhaltlichen Gestaltungsspielräumen der Raum-
ordnung bzw. der Regionalplanung zeichnet sich also ein weitestge-
hend fließender Übergang vom status quo zur Stärkung von Klima-
schutzbelangen im Sinne einer Paris-kompatiblen Entwicklung ab. 
Der Gedanke, dass sich die Regionalplanung zur Eindämmung der 
Klimakrise grundsätzlich transformieren müsste, wurde dennoch 
an vielen Stellen gestärkt. Hierzu brauchte es explizit den normati-
ven Blickwinkel der vorsorgeorientierten Postwachstumsposition. 
In diesem Sinne zeichnet sich eine zweigleisige Argumentation ab: 
Zum einen müssen bereits bestehende Möglichkeiten der Regional-
planung zum Klimaschutz konsequenter und verbindlich(er) umge-
setzt werden. Zum anderen braucht es neue Bewertungsmaßstäbe, 
welche die Träger der Regionalplanung befähigen und unterstützen, 
eine solche Entwicklung effektiv zu forcieren. Das flächendeckende 
Einführen von regionalen CO2-Restbudgets könnte dem Klima-
schutz auch ohne eine besondere Abwägungsdirektive erheblichen 
Auftrieb geben. Erst in der Folge ist eine Erweiterung des Hand-
lungsspielraumes der Regionalplanung für den Klimaschutz sinn-
voll. Denn nur, wenn sie sich neu orientiert – potenziell an den regi-
onalen Vorgaben, welche sich notwendigerweise aus dem globalen 
1,5/<2°C-Ziel ergeben –, wird sich die Regionalplanung inhaltlich 
verändern im Sinne einer Paris-kompatiblen Entwicklung.

Darüber hinaus erwies sich der kritische Blick auf die raum-
relevanten Inhalte des Bundes-Klimaschutzgesetzes aus einer 
Postwachstumsperspektive als sehr lohnenswert. Laut KSG soll 
ein erheblicher Anteil für das Erreichen von Treibhausgasneutra-
lität durch den LULUCF-Sektor geleistet werden. Nicht nur ist bei 
dessen aktueller CO2-Entwicklung Skepsis angebracht, ob die Ziele 
überhaupt erreicht werden können (mit Blick auf die dramatischen 
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Auswirkungen des Klimawandels auf wichtige Treibhausgassen-
ken wie Wälder und Moorböden drängt sich grundsätzlich die 
Frage auf, ob Senken eine zuverlässige Lösung für die Reduktion 
der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre sind). Wie der 
Entwurf zur KSG-Novelle zeigt, soll der Ansatz der Treibhausgas-
neutralität zudem weiter ausgebaut werden durch Aufnahme von 
technischen Senken in das KSG. Der Expertenrat für Klimafragen 
sieht hierdurch die Gefahr, dass die Klimaziele insgesamt verfehlt 
werden. Aus einer Postwachstumsperspektive kann diesbezüglich 
konsequent argumentiert werden, dass es vielmehr entscheidend 
ist, Treibhausgasemissionen auf Null zu reduzieren, statt mehr von 
ihnen rechnerisch „auszugleichen“.

Ebenso sind wachsende Raumansprüche, die möglicherweise 
durch notwendige Klimaschutzmaßnahmen entstehen, aus einer 
Postwachstumsperspektive kritisch zu betrachten. Wenn mehr 
und mehr Flächen für erneuerbare Energien (oder auch weitere, 
bislang unbekannte Technologien), ausgewiesen werden sollen, 
muss sichergestellt werden, dass dies nicht grenzenlos zulasten des 
unbebauten Freiraums geht. An dieser Stelle setzt der Ansatz der 
Suffizienz als Nachhaltigkeitsstrategie an, dessen Wichtigkeit an 
dieser Stelle noch einmal betont werden soll.

Die größte Herausforderung für eine klimaschutzorientierte 
Planung liegt nicht nur in dem eingeschränkten Kompetenzbe-
reich der Raumordnung, sondern vor allem in dem ihr zugrunde 
liegenden Wachstumsparadigma. Würden keine neuen Siedlungen 
gebaut, weil wir anerkennen, dass wir kein weiteres Siedlungs-
wachstum brauchen, würden auch keine weiteren Siedlungsberei-
che geplant. Damit wäre die maximale Treibhausgasminderung 
erreicht, welche durch die Regionalplanung an dieser Stelle erzielt 
werden kann. Dass dieses Szenario in absehbarer Zeit eintritt, ist 
höchst unwahrscheinlich. Da Klimaschutz aber dringend anzuge-
hen ist, bräuchte es eine staatliche Anerkennung von Suffizienz als 
Nachhaltigkeitsstrategie und eine entsprechende Normierung nicht 
nur von Klimaschutz im Sinne von Treibhausgasneutralität, son-
dern vor allem klare Vorgaben zur Senkung des Energieverbrauchs 
und eine absolute Reduktion von Emissionen auf Null in allen 
Bereichen. Wie eine suffizienzorientierte und demnach stark nach-
haltige Entwicklung von Regionen in Deutschland gelingen kann, 
ist seit über 30 Jahren Gegenstand der planungswissenschaftlichen 
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Diskussion. Nichtsdestotrotz bleibt Suffizienz ein Nischenthema, 
welches es bislang nicht in nationale Nachhaltigkeitskonzepte, 
geschweige denn Gesetze geschafft hat. Dies zu ändern, bleibt eine 
Herausforderung.

Weiterer Forschungsbedarf

Weil sich die in der Raumordnung relevanten Belange durch 
vielfältige Bereiche des Lebens ziehen, wurden in der vorliegenden 
Arbeit Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen zusam-
mengeführt. Darin liegt auf der einen Seite sicherlich die Stärke 
der Planungswissenschaft. Auf der anderen Seite konnten viele 
Aspekte nur angedeutet werden, für die eine weitere wissenschaft-
liche Ausarbeitung vielversprechend wäre. Im Folgenden werden 
ausgewählte "emenfelder vorgestellt, für welche sich aus der 
vorliegenden Arbeit heraus weiterer Forschungsbedarf ergibt.

Regionalplanung und Bauleitplanung oder Regionalplanung und 
-entwicklung als „Transformationsverbund“529 für einen starken 
Klimaschutz: Je nach Aufgabenfeld (Abschnitte 5.3.2 und 6.2.1) 
ergeben sich unterschiedliche Handlungsspielräume für die Regi-
onalplanung. Eine gemeinsame Betrachtung mit der kommunalen 
Bauleitplanung wäre hierbei sinnvoll, um ein umfassendes Bild der 
regulatorischen Möglichkeiten der formellen räumlichen Planung 
für den Klimaschutz zu erhalten. Im Sinne der von Hartmann et 
al. benannten „Risikovermeidung“ auf Ebene der überörtlichen 
Planung wäre zu untersuchen, was die kommunale Planung von 
der Regionalplanung „braucht“ für eine Paris-konforme Ent-
wicklung. Ähnliches gilt für das Zusammenspiel der formellen 
Planung mit strategischen Instrumenten auf regionaler Ebene.

Wechselwirkungen zwischen Raumordnung und klimaschutzrele-
vanten Sektoren bzw. „Transformationsfeldern“: Die Darstellung 
in der vorliegenden Arbeit entspricht den Aufgabenfeldern der 
Regionalplanung, wie sie sich aus der Logik des ROG ergeben. 
Dabei werden deutliche Überschneidungen mit den Sektoren des 
KSG sichtbar, insbesondere Energiewirtschaft, Verkehr, Gebäude, 
aber auch Industrie. Für jeden dieser Sektoren könnte einzeln 
untersucht werden, welcher „Raumordnungsbedarf“ besteht, 
529 Begriff nach Kümper 2023 für den Freiflächenschutz durch Raumordnung und Bauleitplanung.
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um die Ziele des KSG zu erreichen. Damit könnte die Raumord-
nung ihrem überfachlichen Anspruch auch beim Klimaschutz 
weit mehr gerecht werden. Hierzu sind jedoch die bisherigen, 
sektorenbasierten Vorgaben des KSG besonders relevant. 
Ein anderer Ansatz wäre hierbei, die bereits identifizierten „Trans-
formationsfelder“ einzeln in den Blick zu nehmen, denn, neben 
der häufig beforschten Energiewende, haben auch die Wechsel-
wirkungen zwischen Raumordnung und klimaschutzgerechten 
Mobilitätswende, Ernährungswende oder einer „Wirtschafts-
wende“ insgesamt jede für sich eigene Arbeiten verdient. Ins-
besondere Siedlungsentwicklung und Verkehr könnten darüber 
hinaus in Verbindung mit alternativen regionalen Wirtschafts- bzw. 
Bewertungsmodellen untersucht werden. Auf dieser Basis könnte 
abgeschätzt werden, inwiefern durch den veränderten Maßstab 
eine Klimaschutzwirkung in der Planung erzielt werden kann.

Entwicklung eines regionalen Leitbilds aus der „vorsorge-
orientierten Postwachstumsposition“: Die Ideen, welche die 
Autor:innen der „vorsorgeorientierte Postwachstumsposition“ 
präsentieren, haben wenig direkte Berührung mit der räumli-
chen Planung. Es wäre daher interessant, wie sich eine „vorsor-
georientierte Postwachstumsposition“ auch über den Klima-
schutz hinaus räumlich gestalten ließe. Die Ergebnisse könnten 
in einen regionalen Leitbildprozess münden, in welchem eine 
regional zugeschnittene „vorsorgeorientierte Postwachstums-
position“ entwickelt wird. Dieses Leitbild könnte konkret mit 
der Neuaufstellung eines Regionalplans verbunden werden. 

Berechnung des CO2-Restbudgets für die Planungsregionen: 
Wie bereits in Abschnitt 6.2.1 (f) dargelegt, ist die Ermittlung 
von gebietsbezogenen Emissionsvorgaben bislang ungeklärt. 
Erbguth macht hierzu Vorschläge, welche eng an den nationalen 
CO2-Budgets auf Grundlage der Pariser Klimaschutzabkom-
mens orientiert sind. Diese Diskussion ist weiter zu führen.
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Neue Bewertungsmaßstäbe für räumliche Entwicklung und deren 
Klimaschutzwirkung: Die vorliegende Arbeit endet mit der "ese, 
dass es neue Bewertungsmaßstäbe braucht, um eine andere Ent-
wicklung anzustoßen, d.h. aktiv klimarelevante Pfade zu verlassen. 
Dies ist näher zu untersuchen. Ein möglicher „neuer“ Maßstab sind 
die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) der Länder, 
welche bundesweit einheitlich erfolgen, wodurch bereits die Ver-
gleichbarkeit auf Landesebene gegeben ist. Es ist anzunehmen, 
dass die Daten für die Ebene der Planungsregionen verfügbar sind. 
Interessant wäre eine Untersuchung darüber, welche Wirkung ein 
neuer Maßstab, also z.B. regionale UGR, auf Abwägungsentschei-
dungen in der Regionalplanung entfalten kann. Eine Verknüpfung 
von einem neuen Bewertungsmaßstab mit neuen Finanzierungs-
modellen (z.B. zur Anreizverschiebung weg von der Umwand-
lung von Landwirtschaftsfläche in Bauland) ist unabdingbar.

Der „Restbudget“-Ansatz für Fläche: Die ökologische Dimen-
sion von Nachhaltigkeit ist ganz besonders auf eine rechtliche 
Regulierung angewiesen. Nutzen und Schutz unserer ökologi-
schen Lebensgrundlagen müssen in einem definierten Verhältnis 
stehen, welches juristisch durchsetzbar ist. Mit am interessan-
testen erscheint mir in diesem Kontext, über die eigentliche Kli-
maschutzthematik hinaus, der „Restbudget“-Ansatz für Fläche 
vor dem Hintergrund des sog. Klima-Beschlusses des Bundes-
verfassungsgerichts, welcher unbedingt näher zu diskutieren ist. 
Die Herausforderung liegt insbesondere in der Ermittlung eines 
solchen restlichen Flächenkontingents sowie in seiner rechtlichen 
Verankerung, da es, anders als für den Klimaschutz, bislang weder 
international noch in Deutschland verbindliche Grenzen für die 
Neuinanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche gibt.

Rechtliche Normierung von starker Nachhaltigkeit und Suf-
fizienz: Die Sinnhaftigkeit einer rechtlichen Normierung von 
starker Nachhaltigkeit und Suffizienz im Sinne der von Stengel 
vorgeschlagenen „regulatorischen Strategie“ kann als erwiesen 
angesehen werden. Wann und wie suffizienzorientiertes Handeln 
umzusetzen ist, muss weiterhin Gegenstand der wissenschaftlichen 
und politischen Auseinandersetzung bleiben. Dies bezieht sich 
auf sämtliche Rechtsbereiche, darunter auch die Raumordnung. 
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Anhang 1: 

Fragen und Themenskizze für die 1. Runde der Delphi-Studie

1. Delphi-Runde: Bitte beziehen Sie Stellung zu den folgenden Fragen.

A. Raumordnung im Angesicht der Klimakrise
 1) Inwiefern sehen Sie Transformationsbedarfe 
  für die überörtliche Planung angesichts der 
  voranschreitenden Klimakrise? 

B. Klimaschutz mit Hilfe der Regionalplanung
 2) In welchen Bereichen muss die Regionalplanung 
  einen aktiven Beitrag in Richtung THG-Neutralität 
  bis 2045 leisten? 
 3) Welche Festlegungen müssen dazu Ihrer Ansicht 
  nach durch die Regionalplanung getroffen werden? 
 4) Oder braucht es Zielvorgaben von außen für einen 
  starken Klimaschutz in der räumlichen Entwicklung 
  (wie z.B. derzeit im Falle der verbindlichen 
  Flächenziele für Bundesländer beim 
  Windkraftausbau)? In welcher Form? 

THEMENSKIZZE

Heutige Planungen im Raum müssen sicherstellen, dass die 
Lebensgrundlagen künftiger Generatio-nen nicht be-schnitten 
oder substanziell gefährdet werden530. Das heißt ganz klar: 
Die krisenhafte Erd-erhitzung muss gestoppt werden. Mit Blick 
auf die täglich wachsende Fläche von Siedlungen und Ver-
kehrsinfrastruktur bei gleichzeitigem Verlust von den wichtigen 
natürlichen Treibhausgassenken531 stellt sich die drängende 
Frage, inwiefern es ein ver-ändertes Raumordnungsgesetz (ROG) 
braucht, um dem Gebot des Klimaschutzes im Handlungsfeld 
der Regional-planung angemessen nachzukommen. Würde der 
Klimaschutz über das Wachstumsparadigma gestellt, vollzöge die 
Raumordnung eine tiefgreifende Wende.
Mit dem sog. Klima-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes 
von März 2021 wurde aus dem Artikel 20a GG532 ein 
530 Zur Verantwortung der räumlichen Planung angesichts der Klimakrise u.a. bei Miosga 2022. 

531 Ausführlich dazu Dechow et al. 2021.

532 Die deutsche Verfassung verpflichtet den Staat in Artikel 20a GG, und damit alle Ebenen staat-

lichen Handelns wie Bund, Länder, Regionen und Kommunen, zum Umwelt- und Ressourcenschutz: 
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konkreter Verfassungsauftrag, wonach der Staat „in 
einklagbarerweise zum Klimaschutz ver-pflichtet [ist]“533. 
Be-sonders deutlich herausgestellt wurden mit dem Urteil 
die Generationengerechtigkeit, Stichwort „intertemporale 
Freiheitssicherung“ sowie die Verpflichtung zum international 
ausgerichteten Handeln zum globalen Klimaschutz. Auch die im 
Grundgesetz verankerte Schutzpflicht des Staates für das Leben 
und die körperliche Unversehrtheit534 umfasse die Verpflichtung, 
Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu 
schützen, urteilte das Bundesverfassungsgericht. Hinzu kommt 
das Grundrecht auf Eigentum, welches durch die Folgen des 
Klimawandels gefährdet werden könne.535

Der Einfluss der langfristig wirkenden Planungsentscheidungen 
im Raum findet in diesem Kontext bis-lang zu wenig Beachtung536. 
Auch die Sektorenziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) 
binden die räumliche Planung nicht unmittelbar ein. Das Ziel der 
Treibhausgasneutralität bis 2045 berührt je-doch in relevanter 
Weise die „etablierten raumordnerischen Aufgabenfelder“537: 
Neben Standorten für eine klimaschonende Energiegewinnung und 
einer kompakten, emissionsvermeidenden Siedlungs-, Gewerbe- 
und Verkehrsinfrastruktur geht es um die Sicherung natürlicher 
Kohlenstoffsenken. Nebeneinander stehen also ambitionierte, 
messbare Ziele u.a. für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, 
Gebäude und Verkehr sowie den Bereich der Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft im KSG und eine 
Raumplanung, welche im ROG im Grunde als Wachstumsplanung 
und ausgestattet mit einem schwachen Nachhaltigkeitsverständnis 
institutionalisiert538 ist. Welche Rolle die überörtliche Planung und 
insbesondere die Regionalplanung im Angesicht der Klimakrise auf 
dem Weg zur Treibhausgasneutralität bis 2045 spielen kann und 
muss, verlangt deshalb umso dringlicher nach neuen Antworten. 

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürli-chen Lebens-

grundlagen und die Tiere (…)“.

533 Fritsch 2021: 4. 

534 Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG.

535 Vgl. BVerfG 2021.

536 Vgl. Bauriedl/Held/Kropp 2021: 32.

537 Wagner 2021: 13.

538 Vgl. Lamker 2020: 28-30.
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Anhang 2: 

Vollständige Stellungnahmen aus der 1. Runde der Delphi-Studie

Expert:innen:

- Regionalplaner:in in einem Flächenland (TN1) 

- Dr. Christian W. Lamker (University of Groningen, 

  Spatial Sciences) (TN2)

- Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle (Hochschule für Forstwirtschaft 

  Rottenburg, Angewandte Geographie und Planung) (TN3)

- Prof. Dr. Manfred Miosga (Universität Bayreuth, Stadt- und 

  Regionalentwicklung) (TN4)

- Dr. Marco Pütz (Eidgenössische Forschungsanstalt für 

  Wald, Schnee und Landschaft – WSL, Regionalökonomie und 

  -entwicklung) (TN5) 
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Anhang 3: 

Diskussionspapier inkl. Kommentare aus Runde 2 der 

Dephi-Studie

Das Diskussionspapier ist eine Zusammenstellung der Ergebnisse 
aus der 1. Delphi-Runde in Kombination mit Er-gänzungen aus der 
bis dahin gelesenen Literatur. Die Kommentare sind die Ergebnisse 
der 2. Runde. Die Kommen-tare der Expert:innen wurden unabhän-
gig voneinander gemacht.

TITEL: 

Die überörtliche Planung auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität 
bis 2045 – Transformationsansätze für die Regionalplanung

VORBEMERKUNG

Das vorliegende Thesenpapier bezieht sich in einem engen Sinne 
auf Klimaschutz (Mitigation), also Reduktion der Treibhausgase-
missionen. Ausgeklammert werden Fragen von Anpassung oder 
auch Stärkung der Resilienz gegen-über den Folgen des Klimawan-
dels, auch wenn diese zweifelsohne eine starke räumliche Rele-
vanz haben. Soziale Aspekte werden hier ebenso vernachlässigt, 
wobei die Ver-bindung von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit 
insbesondere bei Lamker und Miosga stark betont und auch bei 
TN1 explizit mitgedacht wurde. Dass Planung ein demokratischer 
Prozess ist und es auch im Angesicht der Klimakrise bleiben muss, 
nehme ich als vorausgesetzt an. 
Vor diesem Hintergrund liegt der Fokus im Folgenden auf Gedan-
ken und Forderungen für Veränderungen in der Regionalplanung, 
welche Sie in Ihren Stellungnahmen notiert haben. Die Standpunk-
te der Teilnehmenden, wie ich sie gelesen habe, dienen zur Ein-
ordnung (die vollständigen Stellungnahmen aller Teilnehmenden 
sind an die E-Mail angehängt). Diese und die weiteren genannten 
Aspekte nehme ich in meine Arbeit auf, können an dieser Stelle je-
doch nicht weiter diskutiert werden. Der Fo-kus liegt auf Hinweisen 
zu transformativen Inhalten und Prozessen in der Regionalplanung. 
Kommentieren Sie dieses Thesenpapier unter der Überschrift DEL-
PHI RUNDE 2 bitte unbedingt mit Er-gänzungen, Kritik, Klarstellun-
gen etc. – diese „virtuelle Diskussion“ der Ergebnisse aus Runde 1 
ist die 2. Runde der Delphi-Studie.
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